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PLANZEICHENERKLÄRUNG gem. § 2 Abs. 2  Planz.VO 1990

FÜR DIE FESTSETZUNGEN DES BAURECHTSPLANES1.

Art der baulichen Nutzung

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1.3 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, GEBÄUDESTELLUNG
Baugrenze

Stellplätze und deren Zufahrt

Firstrichtung

1.8 ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (Art. 81 Abs. 1 BayBO)

1.9 SONSTIGES

FÜR DIE NACHRICHTLICHEN ÜBERNAHMEN UND HINWEISE2.

vorhandene Gebäude, z.T. mit Eintragung vorhandener 
Dachformen, Geschoße und Dachneigungen

vorhandene Grundstücksgrenze

Flurnummer

SD Satteldach

WA Allgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

WA SD Dachform Hauptgebäude

maximal zulässige Wandhöhe ab FFB EG (siehe Baufenster)WH

1.4 VERKEHRSFLÄCHEN
öffentliche Verkehrsfläche

Vermaßung in Meter
13,00

maximal zulässige Firsthöhe ab FFB EG (siehe Baufenster)FH

767

mögliche Gebäude
mögliche Tiefgarage

FFBmax 796,50 Höhenlage FFB EG über N.N., maximal

mögliche Flächen für Nebenanlagen mit folgenden Zweckbestimmungen:

St

Spielplatz

Fa/Ki/Ab Abstellanlagen für Fahrräder, Kinderwägen und Abfallbehälter

Spielfläche

TG

1.6 GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE
Belastung mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit

gr

Ausfahrt Tiefgarage mit RampenhausTG Ausfahrt

Platzgestaltung (für diesen Bereich festgesetzt)

private Verkehrsfläche

mögliche Straßenraumgestaltung

Platz

FußwegF

1.7 GRÜNORDNUNG
Baum, zu pflanzen (Lage wird mit Erschließungsplanung fesgelegt)

1.5 FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG
Fläche für Versorgung mit Zweckbestimmung Elektrizität

neue Grundstücksgrenze

Zahl der Vollgeschoße, zwingend
Größe der Grundfläche je Baufenster, zwingend, in m² (Abweichung bis zu 3%)500 m²

IV

Einfahrt Tiefgarage mit RampenhausTG Einfahrt

Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Füssen 
und des Freistaats Bayern (vertr. durch das Landratsamt Ostallgäu)gr + fr + ll

Zahl der VollgeschoßeIV

private Verkehrsfläche/ StellplätzeSt
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1.7 GRÜNORDNUNG

PLANZEICHENERKLÄRUNG gem. § 2 Abs. 2  Planz.VO 1990

FÜR DIE FESTSETZUNGEN DES BAURECHTSPLANES1.

Art der baulichen Nutzung

1.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

1.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG

1.3 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN, GEBÄUDESTELLUNG
Baugrenze

Stellplätze und deren Zufahrt

Firstrichtung

1.8 ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN (Art. 81 Abs. 1 BayBO)

1.9 SONSTIGES

FÜR DIE NACHRICHTLICHEN ÜBERNAHMEN UND HINWEISE2.

vorhandene Gebäude, z.T. mit Eintragung vorhandener 
Dachformen, Geschoße und Dachneigungen

vorhandene Grundstücksgrenze

Flurnummer

SD Satteldach

WA Allgemeines Wohngebiet

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

WA SD Dachform Hauptgebäude

maximal zulässige Wandhöhe ab FFB EG (siehe Baufenster)WH

1.4 VERKEHRSFLÄCHEN
öffentliche Verkehrsfläche

Vermaßung in Meter13,00

maximal zulässige Firsthöhe ab FFB EG (siehe Baufenster)FH

767

mögliche Gebäude
mögliche TiefgarageFFBmax 796,50 Höhenlage FFB EG über N.N., maximal

Flächen für Nebenanlagen mit folgenden Zweckbestimmungen:

St

Spielplatz

Fa/Ki/Ab Abstellanlagen für Fahrräder, Kinderwägen und Abfallbehälter

Spielfläche

TG

1.6 GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE
Belastung mit Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit

gr

Ausfahrt Tiefgarage mit RampenhausTG Ausfahrt

private Verkehrsfläche

mögliche Straßenraumgestaltung

Platzgestaltung (für diesen Bereich festgesetzt)Platz

FußwegF

Baum, zu pflanzen (Lage wird mit Erschließungsplanung festgelegt)

1.5 FLÄCHEN FÜR VER- UND ENTSORGUNG
Fläche für Versorgung mit Zweckbestimmung Elektrizität

neue Grundstücksgrenze

500 m² Größe der Grundfläche je Baufenster, zwingend, in m² (Abweichung bis zu 3%)
Zahl der Vollgeschoße, zwingendIV

Zahl der VollgeschoßeIV

Einfahrt Tiefgarage mit RampenhausTG Einfahrt

Belastung mit Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Füssen
und des Freistaats Bayern (vertr. durch das Landratsamt Ostallgäu)

private Verkehrsfläche/ StellplätzeSt

gr + fr + lr
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TEXTTEIL DER SATZUNG 
 

ZUM VORHABENBEZOGENEN BEBAUUNGSPLAN W 60 - SONNENSTRASSE OST 

MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 

PRÄAMBEL 

Der Stadtrat der Stadt Füssen erlässt aufgrund der §§ 1, 2, 9, 10 und 13a des 
Baugesetzbuches (BauGB) in Verbindung mit Art. 23 der Gemeindeordnung für den 
Freistaat Bayern (GO) und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) sowie des 
Bayerischen Naturschutzgesetzes (Bay. NatSchG) jeweils in der zur Zeit des Sat-
zungsbeschlusses gültigen Fassung sowie der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBI. I S. 132), zuletzt geändert 
durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBI. I S. 1548) den vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan mit integriertem Grünordnungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost als 
Satzung. Da die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
nach § 13a BauGB gegeben sind, kann der Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt und von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB sowie vom 
Umweltbericht nach § 2a BauGB abgesehen werden. 

Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes mit inte-
griertem Grünordnungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost ergibt sich aus der Planzeich-
nung. 

Bestandteile des Bebauungsplanes sind der Baurechtsplan mit Planzeichenerklärung, 
die textlichen Festsetzungen und Hinweise, sowie die Verfahrensvermerke und der 
Vorhaben- und Erschließungsplan. Beigefügt ist die Begründung. Grundlage sind die 
Bestandsanalysen, der Vorentwurf sowie der Entwurf. 

 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 

1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

1.1 Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes wird als Allgemeines Wohngebiet 
(WA) gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Die in § 4 Abs. 3 Nr. 1 (Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes), Nr. 2 (sonstige nicht störende Gewerbebetriebe 
(z.B. Ferienwohnungen)), Nr. 3 (Anlagen für Verwaltungen), Nr. 4 (Garten-
baubetriebe) und Nr. 5 (Tankstellen) beschriebenen Ausnahmen sind nicht Be-
standteil des Bebauungsplanes (§ 1 Abs. 6 BauNVO). Ihre Anwendung ist un-
zulässig. 

1.2 Gemäß § 9 Abs. 2 BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durch-
führung sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet (vgl. 
Anlage 2 zur Satzung). 

2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Grundfläche GR I (Hauptanla-
gen) bestimmt, die für jedes Baufenster zwingend festgesetzt ist (siehe Plan-
zeichnung). Eine Abweichung von ± 3% ist zulässig.  
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Die zulässige Grundfläche GR II darf abweichend von § 19 Abs. 4 Satz 2 
BauNVO durch die Grundflächen von Stellplätzen mit ihren Zufahrten, von We-
gen und Nebenanlagen und von baulichen Anlagen unterhalb der Geländeober-
fläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,9 überschritten werden (§ 19 Abs. 4 Satz 3 BauNVO). 

Die Festsetzungen von Baugrenzen nach § 23 BauNVO (siehe 3.2) sowie von 
Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Tiefgaragenzufahrten (siehe 3.3) 
sind zusätzlich einzuhalten. 

2.2 Die Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße erfolgt gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO (siehe Planzeichnung). 

Die Festsetzung der Höhe der baulichen Anlagen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 
BauNVO erfolgt aus gestalterischen Gründen sowie wegen des Nachbarschut-
zes durch maximal zulässige Wand- und Firsthöhen (siehe 9.2 und Eintragun-
gen in der Planzeichnung). 

3. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN UND STELLUNG DER BAULICHEN 
ANLAGEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2, 2a und 4 BauGB) 

3.1 Abstandsflächen 

Die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO sind nicht anzuwenden. 
Die Gebäudehöhen und Abstände ergeben sich somit aus den Baugrenzen so-
wie maximal zulässigen Wandhöhen. 

Zwischen den Gebäuden Haus A und B, Haus B und D (letzteres nur im nörd-
lichen Baukörper) sowie zwischen Haus D, nördlicher Baukörper und Haus E 
sind notwendige Fenster von Aufenthaltsräumen mit einer Größe von 1/7 der 
Netto-Grundfläche des jeweiligen Aufenthaltsraums zu errichten. Gleiches gilt 
für die Südfassaden der  südlichen Baukörper von Haus A, B, C und D, sowie 
die Nordfassaden der nördlichen Baukörper von Haus A, B, C, D und E. 

Der in der Planzeichnung bezeichnete Bereich der Tiefgarageneinfahrt im Sü-
den ist wie folgt dargestellt zulässig: 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Baugrenzen 

Überbaubare Grundstücksflächen werden durch Baufenster (bestehend aus Bau-
grenzen) bestimmt. 

Baugrenzen dürfen nach § 23 Abs. 3 BauNVO nicht überschritten werden. 
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Jedoch ist jeweils auf zwei Gebäudeseiten eine Überschreitung der Baugrenzen 
durch Anbauten bzw. Balkone mit einer Länge von maximal 60% der Hauslän-
ge um maximal 3 m zulässig. 

3.3 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Tiefgaragenzufahrten 

Abstellanlagen für Fahrräder und Kinderwägen sowie Standplätze für Abfallbe-
hälter sind nur in den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten 
Flächen zulässig (§ 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO). 

Ein nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 BayBO notwendiger Kinderspielplatz mit min-
destens 200 m² Fläche ist in der dafür in der Planzeichnung ausgewiesenen 
Fläche anzulegen. 

Stellplätze sind nach § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb der in der Planzeich-
nung hierfür festgesetzten Flächen sowie im Bereich der Verkehrsflächen zu-
lässig. Oberirdische Garagen sind nicht zulässig. 

Ein- und Ausfahrten zur Tiefgarage sind nur in den in der Planzeichnung ent-
sprechend gekennzeichneten Flächen zulässig (Ausführung siehe 12.2). 

3.4 Stellung der baulichen Anlagen 

Die Stellung der Hauptbaukörper wird durch die Firstrichtung festgelegt (siehe 
Planzeichnung). 

Die Firstrichtung darf von der in der Planzeichnung vorgegebenen Richtung um 
höchstens 2° abweichen. 

4. ZULÄSSIGE ZAHL DER WOHNUNGEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB) 

4.1 Es dürfen maximal 80 Wohneinheiten erstellt werden. 

5. VERKEHRSFLÄCHEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 

5.1 Zur Erschließung wird eine private Verkehrsfläche festgesetzt (siehe Planzeich-
nung). 

5.2 Entlang der Glück- und Sonnenstraße wird eine private Verkehrsfläche für Stell-
plätze festgesetzt (siehe Planzeichnung). 

5.3 Entlang der Glück- und Sonnenstraße wird ein Fußweg festgesetzt (siehe Plan-
zeichnung). 

6. GEH-, FAHR- UND LEITUNGSRECHTE (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) 

6.1 Das Grundstück ist mit einem Gehrechten zugunsten der Allgemeinheit belas-
tet, um eine Verbindung von Fl.Nr. 768/6 im Norden zu Fl.Nr. 766/2 im Süden 
auch für die Allgemeinheit sicherzustellen (siehe Planzeichnung). Die örtliche 
Lage der Nord-Süd-Verbindung wird im Zusammenhang mit der Erschließungs- 
und Freiflächenplanung festgelegt. 

6.2 Für die in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichnete private Verkehrs-
fläche wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Füssen und 
des Freistaates Bayern (vertr. durch das Landratsamt Ostallgäu) festgesetzt. 
Es muss eine lichte Weite von 4,50 m sichergestellt sein (außer bei Bäumen). 
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7. FLÄCHEN ODER MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENT-
WICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr.. 20 BauGB) 

7.1 Das gesamte anfallende Niederschlagswasser ist über geeignete Sickeranlagen 
vorrangig flächenhaft über die belebte Bodenzone zu versickern. Andere Ver-
sickerungsanlagen sind nur zulässig, wenn eine flächenhafte Versickerung 
nicht möglich ist (siehe auch Punkt 8 der Hinweise).  

8. GRÜNORDNUNG UND FREIFLÄCHEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

8.1 Pflanzgebote  (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB) 

Für sämtliche Pflanzmaßnahmen sind ausschließlich standortheimische Arten 
der potentiellen natürlichen Vegetation und benachbarter Pflanzengesellschaf-
ten zu verwenden. Bezüglich der zur Verwendung zulässigen Arten und deren 
Mindestanforderungen wird auf die vorgeschlagene Pflanzenliste unter Punkt 
5 der Hinweise verwiesen.  

Im Bereich der privaten Verkehrsfläche sind hochstämmige Laubbäume vorran-
gig 2. Wuchsordnung zu pflanzen, zu erhalten und zu pflegen bzw. bei Ausfall 
nachzupflanzen (ungefähre Lage und Anzahl siehe Plandarstellung).  

Insgesamt sind je angefangene 200 m² Grundstücksfläche ein mittel- bis hoch-
stämmiger Laub- oder Obstbaum anzupflanzen, zu erhalten und bei Bedarf nach-
zupflanzen. 

Die Pflanzmaßnahmen sind spätestens bis zu Beginn der auf die Fertigstellung der 
Hauptgebäude folgenden Vegetationsperiode auszuführen. 

Bäume auf Privatgrund dürfen auch in ausgewachsenem Zustand den Straßen-
raum (Lichtraumprofil) nicht beeinträchtigen. 

Im Bereich der Tiefgarage ist darauf zu achten, dass eine für die Bäume ausrei-
chende Aufbauhöhe vorhanden ist. 

8.2 Freiflächen  (Art. 81 Abs. 1 BayBO) 

In den in der Planzeichnung entsprechend gekennzeichneten Bereichen sind Plät-
ze zu gestalten, die zum Aufenthalt geeignet sind (keine reinen Rasenflächen). 

Alle Platzflächen, Fußwege und Stellplätze dürfen nicht versiegelt (asphaltiert) 
werden, sondern sind mit wasserdurchlässigen Belägen anzulegen. 

Bei der Gestaltung der Freiflächen ist auf die notwendigen Feuerwehrzufahrten 
und Aufstellflächen zu achten (siehe Anlage 7.6 der Begründung). 

8.3 Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern  (Art. 81 Abs. 1 BayBO) 

Geländeaufschüttungen sind zur Anpflanzung von Bäumen auf der Tiefgarage 
bzw. zur Abgrenzung des halböffentlichen Raumes gegenüber den privaten 
Vorzonen zulässig. Ansonsten ist an angrenzende Straßen und Fußwege eben 
anzuschließen.  

Stützmauern bis maximal 50 cm Höhe sind zur Einfassung von Aufschüttungen 
zur Anpflanzung von Bäumen auf der Tiefgarage zulässig. 

Abgrabungen sind außer für Tiefgaragenzufahrten nicht zulässig. 

9. ÄUSSERE GESTALTUNG BAULICHER ANLAGEN  (Art. 81 Abs. 1 BayBO) 

9.1 Höhenlage  (§ 9 Abs. 2 BauGB) 

Die maximale Höhenlage des Erdgeschoßes (Fertigfußboden FFB über N.N.) ist 
in der Planzeichnung festgelegt. 
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9.2 Gebäudehöhe 

Die maximal zulässige traufseitige Wandhöhe, gemessen vom Fertigfußboden 
(FFB) des Erdgeschoßes bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit Oberkante 
Dachhaut ist in der Planzeichnung festgelegt, ebenso die maximal zulässige 
Firsthöhe, gemessen vom Fertigfußboden (FFB) des Erdgeschoßes bis zum First. 

9.3 Dachform, -neigung, -deckung 

Für Hauptbaukörper, Nebenanlagen und Anbauten sind nur folgende Dachfor-
men, -neigungen und –deckungen zulässig: 

 Hauptbaukörper:  Satteldach 5 - 40 Grad Ziegel, Blech, Begrünung 

 Nebenanlagen:  Satteldach 5 - 25 Grad Ziegel, Blech, Begrünung 
   Pultdach 5 - 15 Grad Ziegel, Blech, Begrünung 
   Flachdach  Begrünung 

 Anbauten:  Pultdach 5 - 15 Grad Blech, Glas 

Der First der nördlichen Gebäude A, B, C und E muss einen Abstand von min-
destens 9 m von der nördlichen Baugrenze aufweisen, der First aller südlichen 
Gebäude einen Abstand von mindestens 5 m von der südlichen Baugrenze (sie-
he Plan S 1, Anlage 7.1 der Begründung). 

Pultdächer von Anbauten müssen jeweils an das Hauptgebäude angelehnt sein 
(Fallrichtung vom Gebäude weg).  

Als Ziegel dürfen nur rote, anthrazitfarbene oder schwarze kleinformatige 
Dachziegel bzw. Betondachsteine verwendet werden. 

Bei einer Blechdeckung darf kein glänzendes oder spiegelndes Blech verwendet 
werden. 

9.4 Dachaufbauten, Dachflächenfenster und Dacheinschnitte 

Dachgauben sind nicht zulässig. 

Ebenfalls nicht zulässig sind Firstoberlichte und Sonnenkollektoren in aufgestän-
derter Form. 

Dachflächenfenster dürfen maximal 2,0 m breit sein, wobei höchstens drei Fens-
ter pro Hausseite eingebaut werden dürfen und „stehende Format“ (h größer b) 
zu verwenden sind. 

Maximal 25% der Dachfläche pro Satteldach (beide Dachflächen eines Einzel-
gebäudes zusammen) dürfen als Loggien ausgebildet sein. 

9.5 Dachüberstand 

Der Dachüberstand (gemessen ohne Dachrinne) darf max. 0,5 m betragen. 

9.6 Fassade 

Die Fassadenflächen dürfen nur als Putzoberfläche oder Holzfassade mit gebro-
chenen, nicht intensiv grellen Farbtönen ausgeführt werden. 

10. STELLPLÄTZE  (Art. 81 Abs. 1 BayBO) 

10.1 Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes W 60 - Sonnenstraße Ost finden die 
Vorschriften der Stellplatzsatzung der Stadt Füssen Anwendung. Dementspre-
chend sind für Mehrfamilienhäuser bei Wohnungen mit mehr als 30 m² Wohn-
fläche 2 Stellplätze je Wohnung und bei Wohnungen bis zu 30 m² Wohnfläche 
1 Stellplatz je Wohnung anzulegen. Hiervon sind bei Wohnanlagen mit mehr 
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als 20 Wohnungen 25% für Besucher vorzusehen. Die erforderlichen Stell-
plätze sind mit Ausnahme der Besucherstellplätze in einer Tiefgarage anzuord-
nen. Die Besucherstellplätze dürfen nicht in einer Tiefgarage nachgewiesen 
werden.  

Ansonsten wird auf Art. 47 BayBO und § 20 sowie Anhang GaStellV verwiesen. 

Bei der Anordnung der Stellplätze sind die notwendigen Feuerwehrzufahrten 
zu berücksichtigen. 

11. EINFRIEDUNGEN  (Art. 81 Abs. 1 BayBO) 

11.1 Als Einfriedung sind folgende Elemente zulässig: 
Holz- / Stahlzaun, senkrechte oder waagrechte Gliederung max. 1,00 m hoch 
Maschendraht, eingegrünt max. 1,00 m hoch 
Schnitthecke max. 1,80 m hoch 
Gabione max.  1,80 m hoch 
Gabionen sind auf maximal 5% der Gesamtlänge aller Zäune zulässig. 

Einfriedungen sind ohne Sockel auszuführen. Als Bodenfreiheit ist ein Mindest-
abstand von 0,10 m zur Geländeoberkante vorzusehen.  

12. BAULICHE UND SONSTIGE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ VOR SCHÄDLI-
CHEN UMWELTEINWIRKUNGEN  (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 

12.1 Es ist nur die Errichtung von Luftwärmepumpen zulässig, die folgende Min-
destabstände zu den nächsten Wohngebäuden einhalten: 

Schallleistungspegel der Wärmepumpe LWA in dB Mindestabstand in m 

45 4 

50 7 

55 13 

Der Schallleistungspegel bezieht sich auf die gesamte Wärmepumpe (Kompres-
sor und Ventilator). Wärmepumpen mit höheren Schallleistungspegeln sind 
nicht zulässig.  
Die Einhaltung ist im Bauantrag nachzuweisen. 

12.2 Zur Minimierung der Geräuscheinwirkungen des Verkehrs der Tiefgaragenram-
pen sind die Rampen möglichst weitgehend fugendicht einzuhausen. Die Tief-
garagentore sind auf dem Höhenniveau der Tiefgaragen anzuordnen. 

Die Innenwände der Einhausungen sind schallabsorbierend auszuführen bzw. 
zu verkleiden. Die Abdeckungen der Regenrinnen müssen lärmarm sein (Hin-
weis: Eine lärmarme Ausführung der Regenrinne liegt z.B. dann vor, wenn die 
Abdeckung in Form von verschraubten Gusseisenplatten gefertigt ist).  

12.3 Bei Haus E sind Schlaf- und Kinderzimmer mit zum Lüften erforderlichen Fens-
tern an der Nord- und der Westfassade mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen 
auszustatten, so dass eine ausreichende Lüftung der Räume auch bei geschlos-
senen Fenstern sichergestellt ist. Die Lüftungseinrichtungen müssen schallge-
dämpft bzw. mit Schalldämpferstrecken versehen sein.  

Alternativ hierzu können die Fenster als sog. „Hamburger Fenster“ ausgeführt 
werden (Hinweis: Beim sog. Hamburger Fenster handelt es sich vom Aufbau 
her um ein Kastenfenster, dessen äußere und innere Ebene versetzt geöffnet 
werden kann und welches auch im Zustand mit gekippten Fensterflügeln durch 
zusätzliche Maßnahmen eine hohe Schalldämmung aufweist).  
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HINWEISE 

1. IMMISSIONEN 

Im Süden des Baugebietes befinden sich die Christuskirche und das evangeli-
sche Gemeindehaus, in dem neben anderen Veranstaltungen auch die Proben 
von Kantorei und Posaunenchor stattfinden. Ortsübliche, zeitweilige Lärment-
wicklungen (z.B. Glockengeläut und durch Autos auf dem Parkplatz westlich 
der Kirche verursachter Lärm) können deshalb auch im Allgemeinen Wohnge-
biet nicht ausgeschlossen werden und sind durch die Besitzer bzw. Anwohner 
entschädigungslos zu dulden. 

2. GEBÄUDEGESTALTUNG 

Loggien sollten durch entsprechende Grundrissgestaltung möglichst vermieden 
oder zumindest sehr untergeordnet gegenüber dem Hauptdach ausgebildet 
werden. 

Firstoberlichte in langgestreckter Proportion und Sonnenkollektoren sind möglich, 
jedoch nicht in aufgeständerter Form (siehe 9.4 der textlichen Festsetzungen). 

3. SCHNURGERÜST 

Für die genaue Einhaltung der im Bebauungsplan vorgegebenen Baugrenzen 
und Höhen sind Bauherr und Entwurfsverfasser oder sonstige Bevollmächtigte 
verantwortlich. 

4. SICHERUNG UND VERSETZUNG VON VERMESSUNGSZEICHEN 

Jeder, der Arbeiten beabsichtigt oder durchführt, die den festen Stand oder 
die Erkennbarkeit von Vermessungszeichen gefährden, hat die Sicherung oder 
Versetzung der Vermessungszeichen beim staatlichen Vermessungsamt zu be-
antragen. 

5. GRÜNORDNUNG 

 Der genaue Standort der Bäume im Straßenraum wird im Zusammenhang 
mit der Erschließungs- und Freiflächenplanung festgelegt. Ansonsten ist der 
Standort frei wählbar. 
Es ist jedoch darauf zu achten, dass die Durchfahrt für Drehleiterfahrzeuge 
der Feuerwehr sowie für dreiachsige Müllfahrzeuge möglich ist. Außerdem 
müssen die Bäume so gepflegt werden (Baumschnitt), dass das notwendige 
Lichtraumprofil eingehalten wird. 

 Im Straßenraum werden hochstämmige Laubbäume vorrangig 2. Wuchsord-
nung gepflanzt, die Baumart wird im Zusammenhang mit der Erschließungs- 
bzw. Freiflächenplanung festgelegt. Bei allen Baum- und Strauchpflanzungen 
sind standortgerechte „heimische“ Laubgehölze zu verwenden (siehe 8.1 der 
textlichen Festsetzungen). 

 Bei der Pflanzung von Bäumen der 1. und 2. Wuchsordnung sollte bei der 
Pflanzenauswahl das Forstvermehrungsgutgesetz (FoVG) beachtet werden. 
Damit wird sichergestellt, dass an die regionalen Wuchsbedingungen ange-
passte Pflanzen verwendet werden. 
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Artenauswahl für zu pflanzende Bäume und Sträucher: 

Bäume 1. Wuchsordnung 

Spitz-Ahorn Acer platanoides *; Sorten: z.B. „Columnare“, „Cleveland“,  

  „Olmstedt” 

Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus 

Stiel-Eiche Quercus robur 

Winter-Linde Tilia cordata *; Sorten z.B. „Greenspire“, „Rancho“ 

Sommer-Linde Tilia platyphyllos 

Mindestpflanzgröße: Hochstamm/Stammbusch 3xv. 14-16 

Bäume 2. Wuchsordnung 

Feld-Ahorn Acer campestre *; auch Sorte „Elsrijk“ 

Sand-, Weiß-Birke Betula pendula 

Hainbuche Carpinus betulus *; Sorten: z.B. „Frans Fontaine“ 

Vogel-Kirsche Prunus avium 

Mehlbeere Sorbus aria *; Sorten: z.B. „Magnifica“ 

Eberesche  Sorbus aucuparia 

Mindestpflanzgröße: Hochstamm 3xv. 12-14 

* geeignet für die Verwendung im Straßenraum 

Verwendung von autochthonem Pflanzenmaterial (mit Ausnahme der Sorten) 

Bäume 3. Wuchsordnung/Sträucher 

Gemeine Berberitze Berberis vulgaris 

Kornelkirsche Cornus mas 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Haselnuss Corylus avellana 

Pfaffenhütchen Euonymus europaeus 

Liguster Ligustrum vulgare 

Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Schlehdorn Prunus spinosa 

Alpen-Johannisbeere Ribes alpinum 

Hunds-Rose Rosa canina 

Zimt-Rose Rosa majalis 

Alpen-Hecken-Rose Rosa pendulina 

Wein-Rose Rosa rubiginosa 

Apfel-Rose Rosa villosa 

Blaugrüne Rose Rosa vosagiaca 

Kreuzdorn Rhamnus cathartica 

Sal-Weide Salix caprea 

Purpur-Weide Salix purpurea 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra 

Traubenholunder Sambucus racemosa 

Wolliger Schneeball Viburnum lantana 

Mindestpflanzgröße: vStr. 100-150 

Ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial 

Regionaltypische Obstbäume 

Wild-Apfel Malus sylvestris 

Wild-Birne Pyrus communis 

sowie weitere heimische Obstsorten 

Mindestpflanzgröße: Hochstamm 10-12 

 An Gebäuden wird die Verwendung von Kletterpflanzen (insbesondere an 
fensterlosen Wänden) sowie Spalierbäumen und Staudenpflanzungen emp-
fohlen (Stauden, Gräser-, Farn- und Zwiebelpflanzen). 

 Auf sämtlichen Grünflächen sollte auf folgende Arten oder Formen verzichtet 
werden: 
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- Hänge- und Trauerformen (Laub- und Nadelgehölze) 
- Bunt- und weißlaubige Formen (Laub- und Nadelgehölze) 
- Nicht bodenständige Nadelholzarten wie z.B. Lebensbaum, Scheinzyp-

resse oder Mammutbaum. 

 Grenzabstände von Bepflanzungen nach AGBGB Art. 47ff: 
- mind. 0,5 m Grenzabstand bis 2,0 m Wuchshöhe 
- mind. 2,0 m Grenzabstand über 2,0 m Wuchshöhe 

6. FREIFLÄCHENGESTALTUNG 

Nicht überbaute Flächen sollten größtmöglich begrünt bzw. geringstmöglich 
versiegelt werden. 

7. ERSCHLIESSUNG 

Die Erschließungsstraße wird als private Verkehrsfläche ausgewiesen. Die Auf-
teilung der Erschließungsflächen sollte dem Bebauungsplanvorschlag entspre-
chen. Mit gestalterischen Mitteln (z.B. Fahrbahnverengungen und Pflasterflä-
chen) sollte versucht werden, die Geschwindigkeit zu reduzieren. 

Die Kosten für den unterirdischen Strom- und Telefonanschluss (Kabelan-
schlüsse) sind vom Bauherrn zu übernehmen. Ein oberirdischer Anschluss wird 
nicht zugelassen. 

8. SCHMUTZ- UND NIEDERSCHLAGSWASSER 

Bei der Erstellung der Hausanschlüsse an die öffentliche Kanalisation sind, ins-
besondere zur Verhinderung von Rückstauereignissen, die entsprechenden 
DIN- Normen zu Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke zu be-
achten. 

Das gesamte anfallende Niederschlagswasser ist gemäß Punkt 7.1 der textli-
chen Festsetzungen über geeignete Sickeranlagen auf dem Grundstück zu ver-
sickern, z.B. in den Grünflächen im westlichen Bereich entlang der Sonnen-
straße bzw. im südlichen oder östlichen Grundstückbereich oder über Rigolen 
unter der privaten Verkehrsfläche. 

Anforderungen für die Versickerung von Niederschlagswasser ergeben sich aus 
den DWA-Regelwerken Merkblatt M 153 „Handlungsempfehlungen zum Um-
gang mit Regenwasser“, Arbeitsblatt A 138 „Planung, Bau und Betrieb von 
Anlagen zur Versickerung von Niederschlagswasser“ und Arbeitsblatt A 117 
„Bemessung von Regenrückhalteräumen“. Bei Einhaltung der Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung NWFreiV in Verbindung mit den Technischen 
Regeln zum schadlosen Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in 
das Grundwasser TRENGW kann eine Niederschlagswasserversickerung in das 
Grundwasser erlaubnisfrei vorgenommen werden. 
Sofern die Einleitungen nicht unter die Niederschlagswasserfreistellungsver-
ordnung fallen, sind für die Versickerung des Niederschlagswassers beim Land-
ratsamt Ostallgäu prüffähige Planunterlagen nach der WPBV mit einem Antrag 
auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis einzureichen. 

Es wird empfohlen, das Niederschlagswasser zu sammeln und zu Brauchwas-
serzwecken zu verwenden (Gartenbewässerung, Reinigungsarbeiten, evtl. WC 
– Spülung usw.). Hierbei ist jedoch auf die zugehörigen Vorschriften und Nor-
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men zu achten (zwingende Trennung des Brauchwassernetzes vom Trinkwas-
sernetz). Auch muss die Anlage vor der Inbetriebnahme von der Gemeinde 
abgenommen werden. 

Regenwasser darf nicht auf die Straße oder den Gehweg geleitet werden. 

Ein Ableiten von Oberflächenwasser auf Nachbargrund ist von den jeweiligen 
Grundstückseigentümern durch entsprechende Geländeprofilierung möglichst 
zu vermeiden. 

Bei der Errichtung von Hausdrainagen ist darauf zu achten, dass das hier an-
fallende Wasser auf dem Grundstück zu versickern ist. 

9. REGENERATIVE ENERGIEN  

Solarkollektoren und Photovoltaikanlagen sollten gestalterisch gut auf die 
Dachfläche abgestimmt werden. Sonstige regenerative Energieformen werden 
empfohlen. 

10. DENKMALSCHUTZ  

Evtl. zu Tage tretende Bodendenkmäler unterliegen der Meldepflicht an das 
Bayerische Landesamt für Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbe-
hörde. Der Fundplatz ist unverändert zu belassen (Art. 8 Abs. 1-2 DSchG). 

11. BRANDSCHUTZ  

Nach den technischen Regeln des DVGW-Arbeitsblattes W 405 ist in „Allge-

meinen Wohngebieten“ eine Löschwasserbereitstellung von mindestens 800 

l/min (48 m³/h), ausreichend über zwei Stunden, erforderlich. 

Der Hydrantenabstand sollte nach der „Fachinformation für Feuerwehren zur 

Planung von Löschwasserversorgungseinrichtungen aus Sicht der Feuerwehr“ 

des LFV Bayern erfolgen (Angaben entsprechen der alten Fassung des Arbeits-

blattes W 331). Der Abstand zwischen Gebäudeeingang und Hydrant sollte 

zwischen 80 m und maximal 120 m liegen. 

Es wird empfohlen, Überflurhydranten (DN 80 nach DIN 3222) zu installieren. 

Im Falle der Verwendung von Unterflurhydranten (DN 80 nach DIN 3221) sind 

diese entsprechend zu beschildern. 

Die Zufahrtsmöglichkeiten für Feuerwehr und Rettungsfahrzeuge sind entspre-

chend den Richtlinien „Flächen für die Feuerwehr“ in Bayern vorzusehen und 

bei Bedarf entsprechend zu kennzeichnen. 

12. BODEN UND AUSHUB  

Anfallender Aushub ist vor einer Entsorgung entsprechend untersuchen zu las-

sen. 

Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, der bei Bauarbeiten anfällt, ist ent-

sprechend der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vorschriften ordnungsge-

mäß und schadlos zu entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu führen und dem 

Landratsamt auf Verlangen vorzulegen. 
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 .........................................................   ......................................................... 
Dipl.Ing. Architektur Elke Bruscha  Dipl.Ing. Architekt BDA F. Arnold Stempel 
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VERFAHRENSVERMERKE 

Der Stadtrat der Stadt Füssen hat in der Sitzung vom 25.02.2014 die Aufstellung 

eines Bebauungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 

13.03.2014 ortsüblich bekanntgemacht. 

Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den Vor-
entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 30.01.2018 erfolgte in der Zeit 
vom 21.02.2018 bis 21.03.2018. 

Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 

gemäß § 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf wurde in der Zeit vom 21.02.2018 

bis 21.03.2018 durchgeführt. 

Der Entwurf des Bebauungsplanes in der Fassung vom 24.09.2019 wurde mit der 

Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 18.10.2019 bis 18.11.2019 

öffentlich ausgelegt. 

Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB für den Entwurf erfolgte in der Zeit vom 18.10.2019 bis 18.11.2019. 

Die Stadt Füssen hat mit Beschluss des Ferienausschusses des Stadtrates am 

21.04.2020 den vorhabenbezogenen Bebauungsplan mit integriertem Grünord-

nungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost in der Fassung vom 13.02.2020 gemäß § 10 

Abs.1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 

 

 

 

 

Ausgefertigt 
 

 

 

 

 

 

 

 

Füssen, den ...........................   ....................................................................... 
   Maximilian Eichstetter, Erster Bürgermeister Siegel 
 

 

 

Der Satzungsbeschluss wurde am ...................... gemäß § 10 Abs. 3 BauGB orts-
üblich bekanntgemacht. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Füssen, den ...........................   ....................................................................... 
   Maximilian Eichstetter, Erster Bürgermeister Siegel 
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C1.35
3 - Zimmer Wohnung
ca. 81m2
ca. 74m2
+ 6m2 Loggia (1/2)

C1.34
2 - Zimmer Wohnung
ca. 54m 2

ca. 49m 2

+ 4m 2 Loggia (1/2)

C1.33
3 - Zimmer Wohnung
ca. 84m 2

ca. 79m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

B1.30
3 - Zimmer Wohnung
ca. 81m 2

ca. 74m 2

+ 7m 2 Loggia (1/2)

B1.29
2 - Zimmer Wohnung
ca. 54m 2

ca. 49m 2

+ 4m 2 Loggia (1/2)

B1.28
3 - Zimmer Wohnung
ca. 100m 2

ca. 95m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

A1.23
4 - Zimmer Wohnung
ca. 116m 2

ca. 111m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

A1.25
3 - Zimmer Wohnung
ca. 81m 2

ca. 74m 2

+ 7m 2 Loggia (1/2)

A1.24
2 - Zimmer Wohnung
ca. 54m 2

ca. 49m 2

+ 4m 2 Loggia (1/2)

D1.42
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

D1.41
2 - Zimmer Wohnung
ca. 78m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

C1.37
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

C1.36
2 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

B1.32
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

B1.31
2 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

A1.27
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

A1.26
2 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

D1.40
3 - Zimmer Wohnung
ca. 71m 2

ca. 64m 2

+ 7m 2 Loggia (1/2)

D1.39
3 - Zimmer Wohnung
ca. 75m 2

ca. 68m 2

+ 7m 2 Loggia (1/2)

D1.38
4 - Zimmer Wohnung
ca. 105m 2

ca. 96m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

E1.44
3 - Zimmer Wohnung
ca. 100m 2

ca. 95m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

E1.43
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 96m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

Wohnen
39,30  m2

Zimmer 1
17,46  m2

Flur/Ankleide
9,32  m2

Bad
6,50  m2

Zimmer 2
10,91  m2

Abstell.
2,16  m2

Gaderobe
5,13  m2

DU|WC
4,52  m2

Wohnen
25,87  m2

Gaderobe
4,01  m2

Zimmer
14,28  m2

DU|WC
5,33  m2

Wohnen
28,01  m2

Zimmer 1
14,47  m2

Zimmer 2
13,31  m2

Flur
3,63  m2

Gaderobe
4,64  m2

WC
2,04  m2

Bad
8,29  m2

Flur
3,63  m2

Zimmer 1
14,47  m2

Zimmer 2
13,31  m2

Wohnen
28,01  m2

DU|WC
5,33  m2

Zimmer
14,28  m2

Gaderobe
4,01  m2

Wohnen
25,87  m2

DU|WC
4,52  m2

Gaderobe
5,13  m2

Zimmer 2
14,37  m2

Zimmer 1
13,86  m2

Gaderobe
4,64  m2

Bad
8,29  m2

WC
2,04  m2

Bad
5,81  m2

Flur
3,63  m2

Zimmer 1
14,47  m2

Zimmer 2
13,31  m2

Wohnen
28,01  m2

Loggia
4,20  m2

DU|WC
5,33  m2

Zimmer
14,28  m2

Gaderobe
4,01  m2

Wohnen
25,87  m2

Abstell.
2,44  m2

DU|WC
4,52  m2

Gaderobe
5,13  m2

Zimmer 1
15,53  m2

Flur/Ankleide
9,17  m2

Bad
8,42  m2

Wohnen
39,30  m2

Zimmer 3
10,88  m2

Gaderobe
4,64  m2

Loggia
4,72  m2

Loggia
6,48  m2

Bad
8,29  m2

WC
2,04  m2

Zimmer 2
15,80  m2

Wohnen
29,01  m2

Flur
3,99  m2

Flur
2,34  m2

Wohnen
36,60  m2

DU
3,67  m2

Zimmer 1
14,90  m2

Bad
5,28  m2

Abst.
2,87  m2

Zimmer
18,47  m2

Flur/Gard.
19,46  m2

Diele/Gard.
8,51  m2

Bad
7,55  m2

Loggia
8,47  m2

Loggia
8,87  m2

Wohnen
33,03  m2

Zimmer 2
13,04  m2

Wohnen
36,60  m2

DU
3,67  m2

Zimmer 1
14,90  m2

Bad
5,28  m2

Abst.
2,87  m2

Zimmer
19,06  m2

Flur/Gard.
19,46  m2

Diele/Gard.
8,51  m2

Bad
7,55  m2

Loggia
8,47  m2

Loggia
8,87  m2

Wohnen
33,03  m2

Zimmer 2
13,04  m2

Wohnen
36,60  m2

DU
3,67  m2

Zimmer 1
14,90  m2

Bad
5,28  m2

Abst.
2,87  m2

Zimmer
18,47  m2

Flur/Gard.
19,46  m2

Diele/Gard.
8,51  m2

Bad
7,55  m2

Loggia
8,29  m2

Loggia
8,69  m2

Wohnen
33,03  m2

Zimmer 2
13,04  m2

Loggia
4,20  m2

Loggia
4,72  m2

Loggia
6,48  m2

Loggia
4,20  m2

Loggia
4,72  m2

Loggia
6,48  m2

Loggia
8,33  m2

Loggia
7,01  m2

Loggia
6,87  m2

Kind
14,74  m2

Wohnen
21,16  m2

Bad
5,03  m2

Wohnen
26,07  m2

Gard.
6,97  m2

Bad
5,03  m2

Wohnen
26,07  m2

Garderobe
8,61  m2

Bad
7,29  m2

Garderobe
12,58  m2

Kochen/Essen
21,06  m2

Wohnen
31,48  m2Wohnen

31,47  m2

Eltern
20,34  m2

Kind
11,07  m2

Bad
6,74  m2

Flur
17,98  m2

Flur
12,85  m2

Eltern
19,56  m2

Kind
15,22  m2

Speis
2,64  m2

Speis
2,19  m2

WC
4,96  m2

WC
4,38  m2

Loggia
5,42  m2

Loggia
5,48  m2

Dusche
10,13  m2

DU
3,63  m2

Eltern
16,88  m2

Bad
4,68  m2

Abst.
5,25  m2

Eltern
17,59  m2

Flur/Gard.
17,87  m2

Diele/Gard.
9,28  m2

Bad
6,55  m2

Loggia
8,22  m2

Loggia
6,60  m2

Wohnen
31,96  m2

Kind
12,09  m2

Kind
11,77  m2

Wohnen
29,59  m2

Eltern
15,81  m2

Eltern
15,81  m2

Eltern
15,73  m2

Kind
9,85  m2

Kind
9,85  m2

Abstellr.
3,84  m2

Abstellr.
2,75  m2

Ebene 1 (1. OG)
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D2.62
3 - Zimmer Wohnung
ca. 71m 2

ca. 64m2
+ 7m2 Loggia (1/2)

D2.61
3 - Zimmer Wohnung
ca. 75m 2

ca. 68m2
+ 7m2 Loggia (1/2)

D2.60
4 - Zimmer Wohnung
ca. 105m 2

ca. 96m2
+ 8m2 Loggia (1/2)

C2.57
3 - Zimmer Wohnung
ca. 81m2
ca. 74m2
+ 6m2 Loggia (1/2)

C2.56
2 - Zimmer Wohnung
ca. 54m 2

ca. 49m 2

+ 4m 2 Loggia (1/2)

C2.55
3 - Zimmer Wohnung
ca. 84m 2

ca. 79m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

B2.52
3 - Zimmer Wohnung
ca. 81m 2

ca. 74m 2

+ 7m 2 Loggia (1/2)

B2.51
2 - Zimmer Wohnung
ca. 54m 2

ca. 49m 2

+ 4m 2 Loggia (1/2)

B2.50
3 - Zimmer Wohnung
ca. 100m 2

ca. 95m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

A2.45
4 - Zimmer Wohnung
ca. 116m 2

ca. 111m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

A2.47
3 - Zimmer Wohnung
ca. 81m 2

ca. 74m 2

+ 7m 2 Loggia (1/2)

A2.46
2 - Zimmer Wohnung
ca. 54m 2

ca. 49m 2

+ 4m 2 Loggia (1/2)

A2.49
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

A2.48
2 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

B2.54
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

B2.53
2 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

C2.59
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

C2.58
2 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 70m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

D2.64
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 93m 2

+ 9m 2 Loggia (1/2)

D2.63
2 - Zimmer Wohnung
ca. 75m 2

ca. 67m 2

+ 8m 2 Loggia (1/2)

E2.66
3 - Zimmer Wohnung
ca. 100m 2

ca. 95m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

E2.65
3 - Zimmer Wohnung
ca. 102m 2

ca. 96m 2

+ 5m 2 Loggia (1/2)

Wohnen
39,30  m2

Zimmer 1
17,46  m2

Flur/Ankleide
9,32  m2

Bad
6,50  m2

Zimmer 2
10,91  m2

Abstell.
2,16  m2

Gaderobe
5,13  m2

DU|WC
4,52  m2

Wohnen
25,87  m2

Gaderobe
4,01  m2

Zimmer
14,28  m2

DU|WC
5,33  m2

Wohnen
28,01  m2

Zimmer 1
14,47  m2

Zimmer 2
13,31  m2

Flur
3,63  m2

Gaderobe
4,64  m2

WC
2,04  m2

Bad
8,29  m2

Flur
3,63  m2

Zimmer 1
14,47  m2

Zimmer 2
13,31  m2

Wohnen
28,01  m2

DU|WC
5,33  m2

Zimmer
14,28  m2

Gaderobe
4,01  m2

Wohnen
25,87  m2

DU|WC
4,52  m2

Gaderobe
5,13  m2

Zimmer 2
14,37  m2

Zimmer 1
13,86  m2

Gaderobe
4,64  m2

Bad
8,29  m2

WC
2,04  m2

Bad
5,81  m2

Flur
3,63  m2

Zimmer 1
14,47  m2

Zimmer 2
13,31  m2

Wohnen
28,01  m2

DU|WC
5,33  m2

Zimmer
14,28  m2

Gaderobe
4,01  m2

Wohnen
25,87  m2

Abstell.
2,44  m2

DU|WC
4,52  m2

Gaderobe
5,13  m2

Zimmer 1
15,53  m2

Flur/Ankleide
9,17  m2

Bad
8,62  m2

Wohnen
39,30  m2

Zimmer 3
10,88  m2

Gaderobe
4,64  m2

Bad
8,29  m2

WC
2,04  m2

Zimmer 2
15,80  m2

Wohnen
29,01  m2

Flur
3,99  m2

Flur
2,34  m2

Wohnen
36,60  m2

DU
3,67  m2

Zimmer 1
14,90  m2

Bad
5,28  m2

Abst.
2,87  m2

Zimmer
18,47  m2

Flur/Gard.
19,46  m2

Diele/Gard.
8,51  m2

Bad
7,55  m2

Loggia
8,29  m2

Loggia
8,69  m2

Wohnen
33,03  m2

Zimmer 2
13,04  m2

Loggia
4,20  m2

Loggia
4,72  m2

Loggia
6,48  m2

Wohnen
36,60  m2

DU
3,67  m2

Zimmer 1
14,90  m2

Bad
5,28  m2

Abst.
2,87  m2

Zimmer
18,47  m2

Flur/Gard.
19,46  m2

Diele/Gard.
8,51  m2

Bad
7,55  m2

Loggia
8,29  m2

Loggia
8,69  m2

Wohnen
33,03  m2

Zimmer 2
13,04  m2

Wohnen
32,90  m2

DU
3,67  m2

Zimmer 1
14,90  m2

Bad
5,28  m2

Abst.
2,87  m2

Zimmer
17,01  m2

Flur/Gard.
19,46  m2

Diele/Gard.
8,51  m2

Bad
7,55  m2

Loggia
8,29  m2

Loggia
8,69  m2

Wohnen
31,03  m2

Zimmer 2
13,04  m2

Loggia
4,20  m2

Loggia
4,72  m2

Loggia
6,48  m2

Loggia
4,20  m2

Loggia
4,72  m2

Loggia
6,48  m2

Wohnen
31,48  m2Wohnen

31,47  m2

Eltern
20,34  m2

Kind
11,07  m2

Bad
6,74  m2

Flur
17,98  m2

Flur
12,85  m2

Eltern
19,56  m2

Kind
15,22  m2

Speis
2,64  m2

Speis
2,19  m2

WC
4,96  m2

WC
4,38  m2

Loggia
5,42  m2

Loggia
5,48  m2

Dusche
10,13  m2

DU
3,63  m2

Eltern
16,88  m2

Bad
4,68  m2

Abst.
5,25  m2

Eltern
17,59  m2

Flur/Gard.
17,87  m2

Diele/Gard.
9,28  m2

Bad
6,55  m2

Loggia
8,22  m2

Loggia
6,60  m2

Wohnen
31,96  m2

Kind
12,09  m2

Kind
11,77  m2

Wohnen
29,59  m2

Kind
14,74  m2

Wohnen
21,16  m2

Bad
5,03  m2

Wohnen
26,07  m2

Gard.
6,97  m2

Bad
5,03  m2

Wohnen
26,07  m2

Garderobe
8,61  m2

Bad
7,29  m2

Garderobe
12,58  m2

Kochen/Essen
21,06  m2

Eltern
15,81  m2

Eltern
15,81  m2

Eltern
15,73  m2

Kind
9,85  m2

Kind
9,85  m2

Abstellr.
3,84  m2

Abstellr.
2,75  m2

Loggia
8,33  m2

Loggia
7,01  m2

Loggia
6,87  m2

Ebene 2 (2.OG)
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D3.77
3 - Zimmer Wohnung
ca. 71m 2

ca. 68m 2

+ 3m 2 Dachterrasse (1/4)

D3.76
4 - Zimmer Wohnung
ca. 101m 2

ca. 96m 2

+ 4m 2 Dachterrasse (1/4)

C3.73
2,5 - Zimmer Wohnung
ca. 74m 2

ca. 64m 2

+ 7m 2 Dachhöfchen (1/4)
+ 3m 2 Loggia (1/2)

B3.71
2 - Zimmer Wohnung
ca. 71m 2

ca. 68m 2

+ 3m 2 Dachterrasse (1/4)

B3.70
2,5 - Zimmer Wohnung
ca. 75m 2

ca. 63m 2

+ 10m 2 Dachhöfchen (1/4)
+ 3m 2 Loggia (1/2)

A3.67
2,5 - Zimmer Wohnung
ca. 79m 2

ca. 64m 2

+ 13m 2 Dachhöfchen (1/4)
+ 3m 2 Loggia (1/2)

C3.74
2 - Zimmer Wohnung
ca. 71m 2

ca. 68m 2

+ 3m 2 Dachterrasse (1/4)

A3.68
2 - Zimmer Wohnung
ca. 71m 2

ca. 68m 2

+ 3m 2 Dachterrasse (1/4)

Firstlinie
ca. 4,10m LRH

Firstlinie
ca. 3,20m LRH

A3.69
4,5 - Zimmer Wohnung
ca. 145m 2

ca. 135m 2

+ 10m 2 Dachterrasse (1/4)

D3.78
3 - Zimmer Wohnung
ca. 67m 2

ca. 64m 2

+ 3m 2 Dachterrasse (1/4)

B3.72
4,5 - Zimmer Wohnung
ca. 145m 2

ca. 135m 2

+ 10m 2 Dachterrasse (1/4)

B3.75
4,5 - Zimmer Wohnung
ca. 145m 2

ca. 135m 2

+ 10m 2 Dachterrasse (1/4)

D3.79
4,5 - Zimmer Wohnung
ca. 145m 2

ca. 136m 2

+ 10m 2 Dachterrasse (1/4)

Firstlinie
ca. 4,10m LRH

Firstlinie
ca. 4,10m LRH

Firstlinie
ca. 4,10m LRH

Firstlinie
ca. 3,20m LRH

Firstlinie
ca. 3,20m LRH

Firstlinie
ca. 3,20m LRH

E2.65
3 - Zimmer Wohnung
ca. 153m 2

ca. 148m 2

+ 6m 2 Dachterrasse (1/4)

Wohnen
47,26  m2

Schlafen | Ankleide
22,38  m2

Dachterr.
9,69  m2

DU|WC
5,20  m2

Gaderobe
7,37  m2

Kochen
10,71  m2

DU|WC
5,20  m2

Gaderobe
7,37  m2

Kochen
10,71  m2

DU|WC
5,20  m2

Zimmer
12,47  m2

Gaderobe
7,35  m2

Wohnen
20,80  m2

Kochen
10,73  m2

Ankleide
7,25  m2

Wohnen
20,80  m2

Zimmer
12,47  m2

Ankleide
7,24  m2

Wohnen
20,80  m2

Loggia
2,60  m2

Zimmer
12,47  m2

Ankleide
7,24  m2

Loggia
2,60  m2

Garderobe
6,76  m2

Zimmer 2
17,19  m2
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Anlage 2 zur Satzung  
 
1. Auszug aus dem Durchführungsvertrag vom 23.09.2019 
(UrNr.: W01649/2019) 
 
„…… 

 
Teil III 

Vorhaben 
 

§ 3 Beschreibung des Vorhabens 
 

(1) Gegenstand des Vorhabens ist die Errichtung eines Wohnquartiers inkl. einer 
Tiefgarage, wie sie sich hinsichtlich Lage und Größe und Nutzungsart aus dem vom 
Vorhabenträger vorgelegten Plan zur Durchführung des Vorhabens gemäß Anlage 1 im Detail 
ergeben. Die im Plan dargestellte Nutzung ist bindend, nicht jedoch die Grundrissaufteilung 
sowie die Fassadengestaltung. 
 
(2) Teil des Vorhabens sind zudem die privaten Erschließungsanlagen, wie folgt: 
 
a) die Herstellung der verkehrlichen Erschließung (Zu- und Abfahrten); sie erfolgt über 
die vorhandene Sonnenstraße bzw. Glückstraße. Der Anschluss vom Vorhabengrundstück an 
die Straße ist durch den Vorhabenträger als private Zufahrt entsprechend der Vorgaben des 
Bebauungsplans (Anlagen 2 und 4) durchzuführen.  
 
b) die Herstellung der für die Grundstücksversorgung und -entsorgung dienenden Anlagen, 
und zwar 
 

aa) die der Grundstücksentwässerung dienenden Anlagen. Die Entsorgung des häuslichen 
Abwassers erfolgt über den vorhandenen Abwasserkanal. Den Anschluss hieran hat der 
Vorhabenträger als Hausanschluss nach Maßgabe der gültigen Satzung der Stadt 
herstellen zu lassen;  
 
bb) die Errichtung der Anlagen zur Oberflächenwasserentsorgung: Der Vorhabenträger 
hat ein Entwässerungskonzept hinsichtlich der Niederschlagswasserbeseitigung zu 
erstellen. Es soll der Nachweis erbracht werden, dass eine Entwässerung der 
vorgesehenen Nutzung grundsätzlich möglich und die Planung umsetzbar ist. 
Grundsätzlich ist sämtliches Oberflächenwasser im Vertragsgebiet vollständig zu 
versickern (vgl. Ziffer 7.1. der Satzung- Anlage 2).  
cc) die der Grundstücksversorgung mit Trink- bzw. Brauchwasser sowie Löschwasser 
dienenden Anlagen: Der Anschluss an die im öffentlichen Straßengrund vorhandene 
Wasserleitung hat der Vorhabenträger als Hausanschluss nach Maßgabe der gültigen 
Satzung der Stadt herstellen zu lassen.  
dd) Die Löschwasserversorgung ist über ein Brandschutzgutachten zu klären und 
entsprechend umzusetzen. 

 
ee) die übrigen notwendigen Versorgungseinrichtungen, Gas und Energie/Strom/Telefon 
sind durch den Vorhabenträger entsprechend seiner Planung mit den zuständigen 
Versorgungsunternehmen abzustimmen und nicht Gegenstand des Vertrags.  
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c) die Herstellung der privaten Grünordnungsmaßnahmen inkl. Kinderspielplatz und sonstigen 
Außenanlagen, etc. innerhalb des Wohnquartiers, einschließlich Geländegestaltung und 
Pflanzung sowie dauerhafter Pflege und Unterhalt nach Maßgabe der Festsetzungen des 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplans (Anlage 2 und 4).  
 

§ 4 Durchführungsverpflichtung 
 
(1) Der Vorhabenträger verpflichtet sich zur Errichtung des Vorhabens im Vertragsgebiet 
wie in § 3 beschrieben, gem. der Angaben im Plan zur Durchführung des Vorhabens (Anlage 
1). Geringfügige Abweichungen vom Vorhaben- und Erschließungsplan (Anlagen 1), 
insbesondere geringfügige Änderungen der Fassadengestaltung und Grundrisse, sind dabei 
zulässig. Die Errichtung hat im Übrigen unter Berücksichtigung der Vorgaben im 
Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Anlage 2 und 4) zu erfolgen sowie nach den weiteren 
Regelungen dieses Vertrages, wie folgt:  
 
(2) Der Vorhabenträger verpflichtet sich, spätestens 2 Jahre nach Bekanntmachung der 
Satzung über den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan einen (oder mehrere) vollständige(n) 
und genehmigungsfähige(n) Bauantrag (Bauanträge) oder - bei einer Errichtung im 
Freistellungsverfahren - vollständige Unterlagen nach den hiernach gestellten Anforderungen 
für das gesamte Vorhaben bei der Stadt einzureichen, der/die dem Plan zur Durchführung des 
Vorhabens (Anlagen 1) und dem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan (Anlage 2 ) entsprechen, 
und das Vorhaben innerhalb von 10 Jahren nach Bekanntmachung des vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes vollständig und bezugsfertig zu realisieren.  
 
Im Falle eines Baustopps durch Nachbarrechtsbehelfe verlängert sich die Frist entsprechend 
um den Zeitraum der Verzögerung.  
 
(3) entfallen 
 
(4) Die privaten Erschließungsanlagen gem. § 3 Abs. 2 sind allgemein bis zur 
Nutzungsaufnahme der ersten Nutzungseinheit im Vertragsgebiet herzustellen. Ausgenommen 
sind die privaten Grünanlagen/Außenanlagen und der Spielplatz:  
 

a) Die Grünanlagen/ Aussenanlagen sind abschnittsweise bis zur Bezugsfertigkeit eines 
Bauabschnitt für dessen Bereich herzustellen; die Festlegung der Bauabschnitte erfolgt 
dabei durch den Vorhabenträger. 
 
b) Der Kinderspielplatz ist –da er kein öffentlicher Spielplatz ist- erst nach Errichtung des 
gesamten Vorhabens (vgl. § 3) herzustellen.  

 
(5) Erfüllt der Vorhabenträger diese vertragliche Durchführungsverpflichtung für die 
Errichtung und Inbetriebnahme des Vorhabens nicht bzw. nicht fristgerecht, so ist die Stadt 
berechtigt, ihm schriftlich eine angemessene Frist von mindestens 6 Monaten ab Zugang der 
Nachfristsetzung zur Durchführung zu setzen. Danach ist die Stadt berechtigt, den 
vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzuheben; auf § 12 Abs. 6 S. 2 BauGB wird aufmerksam 
gemacht.  
 
(6) Die Parteien verpflichten sich für den Fall, dass sich die Durchführung des Vorhabens 
aus rechtlichen oder wirtschaftlichen Gründen verzögert, über die Verlängerung der in Abs. 1 
vereinbarten Fristen zu verhandeln.  
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§ 5 Weitere Anforderungen an das Vorhaben 

 
(1) Bei der Gestaltung der Tiefgaragenzufahrt sind die schalltechnischen Empfehlungen 

aus der schalltechnischen Untersuchung vom Büro „tecum“ vom 21.01.2019 (vgl. 
Anlage 4, dort Anlage 9.1.) vorzusehen und durchzuführen: 
 die Rampen sind weitgehend fugendicht einzuhausen; 
 Die Tiefgaragentore sind auf dem Höhenniveau der Tiefgaragen anzuordnen; 
 Die Innenwände der Einhausungen sind schallabsorbierend auszuführen bzw. zu 

verkleiden; 
 Die Abdeckung der Regenrinnen müssen lärmarm sein. Eine lärmarme Ausführung 

liegt z.B. dann vor, wenn die Abdeckung in Form von verschraubten 
Gusseisenplatten gefertigt ist. 

 

(2) Bei Haus E sind Schlaf- und Kinderzimmer mit zum Lüften erforderlichen Fenstern an 
der Nord- und der Westfassade mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen auszustatten, so 
dass eine ausreichende Lüftung der Räume auch bei geschlossenen Fenstern sichergestellt 
ist. die Lüftungseinrichtungen müssen schallgedämpft bzw. mit Schalldämpferstrecken 
versehen sein. Alternativ können die Fenster als sog. „Hamburger Fenster“ ausgeführt 
werden. 

 

(3) Der Vorhabenträger erklärt sich mit entsprechenden Auflagen in der Baugenehmigung 
einverstanden.  

……..“ 

 

2. Auszug aus dem 1. Nachtrag zum Durchführungsvertrag: 
„…………………. 

§ 1 Vorbemerkung: 
 
(1) Die Parteien haben am 23.02.2019 mit diesamtlicher Urkunde Ur.Nr.: W01649/2019 
einen Durchführungsvertrag zum Vorhabenbezogenen Bebauungsplan der Stadt Füssen W 60 
„Sonnenstraße Ost“ abgeschlossen (im Folgenden: Vorvertrag). Der Vertrag soll wie 
nachstehend geändert werden. 
 
(2) Anlass des Nachtragsvertrages ist dabei, dass im Nachgang zur Beurkundung des 
Vorvertrages die Abgrenzung und Sicherung der Altenwohnungen nicht für beide Parteien 
befriedigend gelöst werden konnte und deswegen einvernehmlich festgelegt wurde, dass die 
erforderlichen Stellplätze für Besucher auf Grundlage der Anforderungen an „sonstige“ 
Wohnungen ermittelt und nachgewiesen werden sollen. Dies bedingt die Anordnung weiterer 
oberirdischer Stellplätze, was durch den Nachtrag gesichert werden soll.  
 

§ 2  
Änderungen des Vorvertrages: 

 
(1) Für das Vorhaben im Sinne des § 3 des Vorvertrages mit insgesamt 80 Wohneinheiten 
sollen insgesamt 40 Stellplätze für Besucher oberirdisch nachgewiesen werden. Für die Lage 
und Ausgestaltung der oberirdischen Stellplätze gelten die Vorgaben aus der Anlage 1 zu 
diesem Nachtrag.  
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Soweit in den Anlagen der Vorurkunde oberirdische Stellplätze dargestellt sind, sollen 
abweichend hiervon ausschließlich die Inhalte aus der Anlage 1 zu diesem Nachtrag bzgl. Lage 
und Ausgestaltung gelten.  
 
(2) Die übrigen Regelungen des Vorvertrages bleiben unberührt und gelten auch für die 
geänderte Stellplatzausführung fort. Die in der Vorurkunde erteilte Vollzugsvollmacht gilt für 
die heutige Urkunde und den heute beurkundenden Notar uneingeschränkt in gleicher Weise. 
 

……………….“ 
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 Planungsgrundlagen 

 Anlass der Planung 

Für den Bereich der ehemaligen Guggemoswiese wurde bereits im Februar 
2014 ein Bebauungsplan-Aufstellungsbeschluss für einen größeren Umgriff ge-
fasst. Vorrangige Zielsetzung war die Entwicklung als verdichtetes Wohnge-
biet, das auch für familiengerechtes Wohnen geeignet ist. 

Im Jahr 2016 wurde ein städtebaulicher Einladungswettbewerb durch den 
Grundstückseigentümer im Einvernehmen mit der Stadt Füssen durchgeführt, 
aus dem das Architekturbüro Hermann Hagspiel aus Kempten als Sieger her-
vorging. 

Der Wettbewerbssiegerentwurf dient als Grundlage für die Bebauungsplanung. 

Zu diesem Zweck erfolgt eine Aufstellung als vorhabenbezogener Bebauungs-
plan. In seinem Antragsschreiben vom 28.09.2017 hat der Grundstückseigen-
tümer erklärt, die Kosten zu übernehmen. Näheres wird in städtebaulichen Ver-
trägen geregelt. 

Im September 2017 wurde das Architekturbüro Arnold mit der Aufstellung des 
qualifizierten Bebauungsplanes mit integrierter Grünordnung beauftragt. 

 Übergeordnete Planung 

Der Flächennutzungsplan (siehe Anlage 1.2) weist den überwiegenden Teil des 
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes als Wohnbaufläche aus, ebenso die 
an den Geltungsbereich südwestlich, westlich und nördlich angrenzenden Flä-
chen. 

Der östliche Teil des Geltungsbereiches an der Glückstraße ist als Mischgebiet 
festgesetzt wie auch die daran nördlich und südlich des Geltungsbereiches an-
grenzenden Flächen westlich der Glückstraße. 

Südlich des Geltungsbereiches befinden sich zwischen der Wohnbaufläche an 
der Sonnenstraße und dem Mischgebiet an der Glückstraße Flächen für den 
Gemeinbedarf. Auf dem entsprechend gekennzeichneten Grundstück (Fl.Nr. 
766/4) befand sich bis 2001 der evangelische Kindergarten. Das heutige „Haus 
der Begegnung“ wird inzwischen als Gemeindehaus genutzt. 

 Geltungsbereich und Umgebung 

Der Geltungsbereich für den Bebauungsplan umfasste ursprünglich die unbe-
baute Flurnummer 767 mit 8.453 m² (siehe Anlagen 1.1 und 1.3). Im westli-
chen Teil dieses Flurstücks befindet sich Grünland, im östlichen Teil eine auf-
gekieste Fläche. Dazu kamen im Vorentwurf wegen der Planung von Parkplät-
zen entlang der Glück- und Sonnenstraße Teilflächen der Flurnummern 677/2 
und 764. Somit hat der Geltungsbereich eine Größe von 9.043 m². 

Das Plangebiet wird im Westen von der Sonnenstraße und im Osten von der 
Glückstraße begrenzt. Im Südwesten und Norden sowie westlich bzw. östlich 
der beiden Straßen grenzt Wohnbebauung an. Im Süden befinden sich die 
Christuskirche mit Parkplätzen, das Pfarramt und das Gemeindehaus. 
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 Bestandsaufnahme und -analyse 

1.4.1 Topographie  (siehe Anlage 1.4) 

Das Gelände fällt von der Glückstraße im Osten bis zur Sonnenstraße im Wes-
ten um ca. 1 m (0,6%). In Nord-Süd-Richtung ist das Gelände nahezu eben, 
nur im westlichen Teil des Geltungsbereiches liegt das Gelände in der Mitte 
des Grundstücks bis ca. 30 cm tiefer. 

Die nördlich und südlich angrenzenden Grundstücke liegen z.T. bis zu 30 cm 
höher. 

1.4.2 Baustruktur  (siehe Anlagen 1.3, 1.5 und 1.6) 

Die Umgebung des Baugebiets ist sowohl geprägt durch kleinere eineinhalb- 
bis zweigeschoßige Wohnhäuser als auch durch einige größere Wohnanlagen: 
Im Südwesten des Geltungsbereiches befindet sich an der Sonnenstraße ein 
zweigeschoßiges Mehrfamilienhaus mit zurückspringendem drittem Geschoß 
und im Norden ein dreigeschoßiges Wohngebäude mit ebenfalls zurücksprin-
gendem vierten Geschoß. Im Osten wurde an der Glückstraße ein Reihenhaus 
mit sieben Wohneinheiten errichtet. Südlich grenzen die Christuskirche und das 
evangelische Gemeindehaus an. 

Vorherrschend sind Satteldachgebäude, insbesondere im Norden findet man 
auch einige Häuser mit Walmdach. Südlich des Baugebietes gibt es zwei Ge-
bäude mit Krüppelwalmdach und das Gemeindehaus mit versetztem Pultdach. 
Die beiden drei- bzw. viergeschoßigen Wohngebäude wurden mit einem Flach-
dach ausgebildet. 

Die Dachneigung der unmittelbar angrenzenden Gebäude liegt bei ca. 10° bis 
ca. 50°. 

1.4.3 Erschließung  (siehe Anlagen 1.3 und 1.5) 

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt im Westen über die Sonnenstraße und 
im Osten über die Glückstraße. Beide Straßen binden im Süden an die Kemp-
tener Straße (überörtliche Hauptverkehrsstraße) an. 

An der Sonnenstraße befindet sich ein beidseitiger Gehweg, an der Glückstra-
ße ist auf der Ostseite ein durchgehender Gehweg vorhanden, während er auf 
der Westseite im Bereich des Baugebietes unterbrochen ist. 

In beiden Straßen parken Autos entlang der Ostseite auf der Fahrbahn. 

1.4.4 Nutzung 

An das Baugebiet grenzt Wohnbebauung mit Einfamilien-, Reihen- und Mehr-
familienhäusern an. 

Südlich befindet sich die Christuskirche (Fl.Nr. 766) mit Pfarramt (Fl.Nr. 766/3) 
und das als Gemeindehaus genutzte „Haus der Begegnung“ (Fl.Nr. 766/4). Hier 
finden neben anderen Veranstaltungen z.B. die Proben von Kantorei und Po-
saunenchor statt. 
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1.4.5 Grün  (siehe Anlagen 1.3 und 1.5) 

Im westlichen Teil des Geltungsbereiches befindet sich momentan Grünland. 
Der südlich des Baugebietes vorhandene Baumbestand ist in Anlage 1.5 dar-
gestellt. 

1.4.6 Besitzverhältnisse 

Eigentümer des den Geltungsbereich bildenden Grundstücks Fl.Nr. 767 ist die 
für die Durchführung des städtebaulichen Einladungswettbewerbs zuständige 
Firma. Die angrenzenden Straßen (Sonnen- und Glückstraße) sind in Besitz der 
Stadt Füssen, ebenso die nördliche Fl.Nr. 768/6. 
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 Planungskonzept 

 Städtebauliches Grundkonzept 

Dem Bebauungsplan ist der Siegerentwurf des städtebaulichen Einladungswett-
bewerbes zugrunde gelegt, der unter Berücksichtigung der benachbarten Chris-
tuskirche eine Bebauung mit fünf Mehrfamilienhäusern vorsieht. Bei vier der fünf 
Häuser ist jeweils der südliche Gebäudeteil verschoben, so dass sich die sich 
dadurch ergebenden Dächer in das heterogene städtebauliche Umfeld integrieren 
und spannungsvolle Freiräume geschaffen werden. Auf die Christuskirche wird 
durch die längere Ausbildung des ihr gegenüberliegenden Baukörpers reagiert. 
Der sich daraus ergebende größere Freiraum soll als Spielplatz genutzt werden. 

Die Bebauung soll im Norden über eine private Verkehrsfläche erschlossen wer-
den, die sowohl an die Sonnen- als auch an die Glückstraße angebunden wird. 
Die Verkehrsfläche ist im Bebauungsplan zwar festgesetzt, die genaue Ausar-
beitung erfolgt jedoch erst mit der Erschließungs- und Freiflächenplanung. 

Um zukünftig eine öffentliche Fußwegverbindung von der Rudolfstraße im Nor-
den zur Christuskirche im Süden sicherzustellen, muss ein Fußweg geschaffen 
werden, der mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet ist. Die 
genaue Lage dieser Verbindung ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt, sondern 
wie auch weitere Wege und Platzflächen als Vorschlag im Gestaltungsplan dar-
gestellt. Möglichkeiten zur Wegeführung und Platzgestaltung sind auch in den 
zunächst ausgearbeiteten Vorentwurfsalternativen 3 und 4 (siehe Anlagen 2.1 
und 2.2) dargestellt. 

Ebenfalls in den beiden Vorentwurfsalternativen sind Varianten zu Parkplätzen 
in der Sonnen- und Glückstraße enthalten. Während in Alternative 3 der Gel-
tungsbereich im Bereich der Glückstraße erweitert und drei Längsparkplätze mit 
dahinter über Fl.Nr. 767 führendem Gehweg angeordnet wurden (Fahrbahnbrei-
te wegen gegenüber parkender Fahrzeuge 6,50 m), werden in Alternative 4 von 
der Glückstraße acht Senkrechtstellplätze auf Privatgrund erschlossen. Die neue 
Fahrbahnbreite liegt wie im südlich anschließenden Bereich bei 5,65 m. Außer-
dem wird in dieser Alternative der Geltungsbereich im Bereich der Sonnenstraße 
erweitert, um sechs Längsparkplätze mit dahinter über Fl.Nr. 767 führendem 
Gehweg anordnen zu können. Dabei wird die vorhandene Fahrbahn von 6,55 m 
(inkl. parkender Fahrzeuge) auf 5,50 m (ohne parkende Fahrzeuge) verschmälert. 

Um die Zahl der Besucherstellplätze unter Verzicht von Senkrechtstellplätzen zu 
erhöhen, wurden nach Beschluss des Stadtrates in Alternative 5 (siehe Anlage 
2.3) die drei Längsparkplätze in der Glückstraße aus Alternative 3 und die sechs 
Parkplätze entlang der Sonnenstraße aus Alternative 4 übernommen. 

Das Baugebiet wird entsprechend der in der Umgebung vorhandenen Bebauung 
als Allgemeines Wohngebiet festgesetzt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die Festsetzung von Baufenstern 
und der Grundfläche je Baufenster bestimmt. Die Gebäudehöhe wird durch die 
Festsetzung der Zahl der Vollgeschoße und Vorschriften zur Wandhöhe nach 
Art. 81 Abs. 1 BayBO aus gestalterischen Gründen sowie wegen des Nachbar-
schutzes geregelt. 

Weitere Vorschriften zur äußeren Gestaltung der Gebäude sollen die Einfügung 
in die Umgebung gewährleisten. 

Um eine klare Baustruktur zu erhalten, sind neben den Baufenstern auch Flächen 
für Nebenanlagen sowie die Firstrichtungen festgelegt. 
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 Art der baulichen Nutzung 

Das Bebauungsplangebiet wird entsprechend den Festsetzungen des Flächen-
nutzungsplanes als Allgemeines Wohngebiet ausgewiesen. Im Flächennut-
zungsplan ist lediglich der östliche Bereich an der Glückstraße als Mischgebiet 
festgesetzt (siehe Anlage 1.2). Jedoch dienen auch die hier angrenzenden Ge-
bäude der Wohnnutzung, sodass in diesem Bereich eine Abweichung vom Flä-
chennutzungsplan sinnvoll erscheint. Der Flächennutzungsplan wird gemäß § 
13a BauGB redaktionell angepasst. Ausgeschlossen werden Betriebe des Be-
herbergungsgewerbes, sonstige nicht störende Gewerbebetriebe (z.B. Ferien-
wohnungen), Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen, 
da diese Nutzungen nicht dem Charakter dieses Gebiets entsprechen würden 
(siehe Punkt 1.1 der textlichen Festsetzungen). 

Damit sind nachbarschaftssensible Nutzungen nicht zugelassen. Die im WA 
zugelassenen Nutzungen wiederum führen nicht zu Konflikten mit der angren-
zenden Bebauung, die ihrerseits überwiegend von Wohnnutzung geprägt ist, 
teils auch von Anlagen für kirchliche Zwecke. Die tatsächliche Nutzung wird 
zudem in Punkt 1.2 der textlichen Festsetzungen auf diejenige konkretisiert, 
zu der sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet hat. Ein 
Auszug des Durchführungsvertrages ist der Satzung als Anlage beigefügt. 

 Maß der baulichen Nutzung 

Durch die Festlegung des Maßes der baulichen Nutzung wird das Verhältnis 
von überbaubarer und nicht überbaubarer Grundstücksfläche bzw. eine mög-
lichst geringe Bodenversiegelung sichergestellt sowie in Verbindung mit wei-
teren Festsetzungen die gewünschte städtebauliche Ordnung und der notwen-
dige Nachbarschutz geregelt. 

Das Maß der baulichen Nutzung wird durch die zwingend festgesetzte Größe 
der Grundfläche für jedes Baufenster, die Zahl der Vollgeschoße sowie die Ge-
bäudehöhe bestimmt. 

Der für Allgemeine Wohngebiete in § 17 der BauNVO festgelegte Höchstwert 
von 0,4 für die GRZ I (Gebäudeflächen, Terrassen und Balkone, jedoch keine 
Nebenanlagen) wird bei der Planung gemäß Gestaltungsplan (siehe Anlage 6.1) 
eingehalten (GR I = 2.680 m², Grundstücksfläche = 8.498 m², GRZ I = 0,32). 
Da nach § 19 Abs. 4 BauNVO bei der Ermittlung der Grundfläche auch Garagen 
und Stellplätze mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen und bauliche Anlagen un-
terhalb der Geländeoberfläche (Tiefgaragen) mitzurechnen sind, darf die zuläs-
sige Grundfläche um 50% überschritten werden (GRZ II). Um die notwendige 
Anzahl an Stellplätzen in einer entsprechend großen Tiefgarage unterbringen 
zu können, wird die nach BauNVO maximal zulässige GRZ II von 0,6 auf 0,9 
erhöht (siehe Punkt 2.1 Abs. 2 der textlichen Festsetzungen), nachdem gemäß 
§ 19 Abs. 4 Satz 3 im Bebauungsplan abweichende Bestimmungen getroffen 
werden können. Um dennoch die Bodenversiegelung in Grenzen zu halten, wird 
unter Punkt 8.2 Abs. 2 der textlichen Festsetzungen festgesetzt, dass Platz-
flächen, Fußwege und Stellplätze mit wasserdurchlässigen Belägen anzulegen 
sind. Außerdem werden als ausgleichende Maßnahmen Festsetzungen zur Re-
genwasserversickerung getroffen (siehe Punkt 7.1 der textlichen Festsetzun-
gen) und Pflanzgebote festgesetzt (siehe Punkt 8.1 der textlichen Festsetzun-
gen), um nachteilige Auswirkungen auf die Umwelt zu vermeiden (§ 17 Abs. 
2 Satz 1 Nr. 2 BauNVO). Dadurch sowie durch die Anordnung der Baukörper 
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aufgrund der festgesetzten Baufenster ist sichergestellt, dass gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse geschaffen und nachteilige Auswirkungen auf die Um-
gebung vermieden werden. Dazu trägt insbesondere auch bei, dass der ru-
hende Verkehr bis auf die Besucherstellplätze unterhalb der Freiflächen des 
Wohnbereichs angeordnet wird und dadurch die darüberliegende Fläche als 
Aufenthalts-, Erholungs- und Begegnungsbereich genutzt werden kann. Im Üb-
rigen gilt § 17 Abs. 1 BauNVO für Vorhaben- und Erschließungspläne nicht 
unmittelbar. Allerdings kommt § 17 Abs. 1 BauNVO eine Leitlinien- und Orien-
tierungsfunktion bei der Konkretisierung der Anforderungen an eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung zu, denen auch Vorhaben- und Erschließungspläne 
unterliegen. Diese Leitlinien- und Orientierungsfunktion ist vorliegend gewahrt, 
da die Überschreitung entsprechend § 17 Abs. 2 BauGB zulässig ist. Die Über-
schreitung ist bedingt durch die städtebauliche angestrebte Bebauungsstruktur 
wie sie Ergebnis des durchgeführten Wettbewerbes ist. 

Die sich bei der vorliegenden Planung ergebende GFZ liegt mit 1,19 unter dem 
in § 17 BauNVO angegebenen Höchstwert von 1,2 für Allgemeine Wohnge-
biete und Mischgebiete (GF = 10.152 m², Grundstücksfläche = 8.498 m²). 

Bei der Ermittlung der Grund- und Geschoßfläche wurde die Fläche des gesam-
ten Grundstücks Fl.Nr. 767 (also mit Verkehrsfläche) zugrunde gelegt. Abge-
zogen wurden die über das Grundstück verlaufenden öffentlichen Gehwege, 
hinzugerechnet die neu angelegten Stellplätze entlang der Glück- und Sonnen-
straße (siehe Anlage 7.5). 

Um eine Einfügung der Gebäude ins Umfeld zu gewährleisten sowie aus Grün-
den des Nachbarschutzes und aus gestalterischen Gründen nach Art. 81 Abs. 
1 BayBO wird die Gebäudehöhe beschränkt. Zum einen werden die maximale 
Wand- und Firsthöhe (siehe 9.2 der textlichen Festsetzung und 2.8 der Be-
gründung) begrenzt, zum anderen wird die maximale Höhenlage des Erdge-
schoßes (siehe Punkt 9.1 der textlichen Festsetzungen und 2.8 der Begrün-
dung) als Bezugspunkt für die Ermittlung der Wand- und Firsthöhe festgelegt. 

Außerdem ist im Baurechtsplan die Zahl der Vollgeschoße zwingend auf vier 
Vollgeschoße festgesetzt.  

 Überbaubare Grundstücksflächen und Stellung der baulichen Anlagen 

Zur Bauweise werden keine Festsetzungen getroffen, da keine eindeutige Be-
stimmung möglich ist. Durch den Verzicht der Parzellierung des Baulandes fehlt 
der Bezug zu seitlichen Grenzen, über deren Abstand zum Gebäude die offene 
und geschlossene Bauweise definiert werden. Dafür erfolgt die Dimensionie-
rung und Stellung der Baukörper über die Festsetzung der überbaubaren Grund-
stücksflächen durch von Baugrenzen gebildete Baufenster. 

2.4.1 Abstandsflächen 

Um die erwünschte und gebotene städtebauliche Nachverdichtung gewährleis-
ten zu können, werden die Regelabstandsflächen gemäß Art. 6 Abs. 5 BayBO 
im Bebauungsplan verkürzt. Dies geschieht dadurch, dass die Anwendung der 
Abstandsflächenvorschriften nach BayBO nicht angeordnet wird. Nach Art 6 
Abs. 5 S 3 BayBO gelten damit die sich aus den Festsetzungen des Bebau-
ungsplans ergebenden Gebäudehöhen und Abstände.  
Die sich bei Anwendung der Regelabstände ergebenden Abstandsflächen sind 
in der Anlage 7.3 zur Begründung dargestellt. 
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Die Festsetzung einer abweichenden (geringeren) Tiefe der Abstandsflächen 
erfolgt aus bauplanungsrechtlichen und somit städtebaulichen Erwägungen: 
Das beabsichtigte Vorhaben befindet sich in einer dicht bebauten Innenstadt-
lage, in der im weiteren Umfeld bereits zahlreiche Geschoßwohnungsbauten 
vorhanden sind. Mit dem Vorhaben wird einer verstärkten Innenentwicklung 
und damit der Vorschrift zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 
und Boden im Sinne des § 1a (2) Satz 1 BauGB Rechnung getragen. Zudem 
entspricht es dem städtebaulichen Konzept der Stadt Füssen in diesem Bereich 
nahe des Stadtzentrums sowie des Bahnhofs (fußläufige Entfernung ca. 10 
min), mit einer verdichteten Bebauung den innerstädtischen Charakter zu un-
terstreichen. 
Verdichtung und flächensparendes Bauen gehören dabei seit etlichen Jahren 
zu den immer wieder genannten städtebaulichen Zielen (vgl. Novelle zum 
BauGB: Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für die Innenentwick-
lung der Städte v. 21.12.2006, BGBl.I S.3316 und Gesetz zur Stärkung der 
Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwick-
lung des Städtebaurechts v.11.6.2013, BGBl.I S.1548, Gesetz zur Umsetzung 
der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zu-
sammenlebens in der Stadt v.4.5.2017, BGBl.I S.1057) mit dem Ziel, die Pla-
nung in verdichteten innerstädtischen Bereichen zu erleichtern. Der Gesetzge-
ber hat dies auch in § 1a BauGB ausdrücklich als Mittel zum schonenden Um-
gang mit Grund und Boden hervorgehoben.  
Neben den genannten städtebaulichen Aspekten wurde zudem auch die Be-
lichtungssituation der angrenzenden Grundstücke sowie der geplanten Ge-
bäude im Bereich des vorliegenden Bebauungsplans untersucht, um zu prüfen, 
ob trotz Verkürzung der Abstandsflächen nach wie vor gesunde Wohn- und 
Arbeitsverhältnisse im Bebauungsplangebiet sowie seiner Umgebung gegeben 
sind. Weiter wurden auch die Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohn-
friedens sowie der Belüftung untersucht (Ergebnisse der Prüfung siehe Anlage 
7.2). 

Damit eine ausreichende Belichtung in jedem Fall gewährleistet ist, wird der 
gemäß Art. 45 Abs. 2 Satz 1 BayBO notwendige Anteil des Rohbaumaßes der 
Fensteröffnungen an der Netto-Grundfläche von Aufenthaltsräumen (ein-
schließlich der Netto-Grundfläche verglaster Vorbauten und Loggien) bei den 
Fassaden zwischen den Gebäuden Haus A und B, Haus B und D (letzteres nur 
im nördlichen Baukörper) sowie zwischen Haus D, nördlicher Baukörper und 
Haus E sowie bei den Südfassaden der südlichen Baukörper von Haus A, B, C 
und D und den Nordfassaden der nördlichen Baukörper von Haus A, B, C, D 
und E von einem Achtel auf ein Siebtel erhöht (siehe Punkt 3.1 Abs. 2 der 
textlichen Festsetzungen). 

Bedingt durch die Vorgaben der zulässigen Rampenneigung ergibt sich die in 
Punkt 3.1. der textlichen Festsetzungen dargestellte Höhenentwicklung der 
Tiefgaragenzufahrt. Diese überschreitet die mögliche Grenzbebauung nach Art. 
6 Abs. 9 BayBO, stellt sich in ihrer Wirkung für den Nachbarn jedoch als ge-
ringe Beeinträchtigung dar wie eine hiernach zulässige Grenzbebauung auf 9 
m Länge und 3 m Höhe: lediglich in einem geringen Teilbereich weist sie eine 
Höhe von max. 2,35 m auf, im restlichen Bereich deutlich weniger. Sie ist 
damit eher vergleichbar mit einer Einfriedung, welche die BayBO bis zu einer 
Höhe von 2 m entlang der Grenze zulässt. Eine unzumutbare Beeinträchtigung 
der gegenüberliegenden Nachbarschaft ist damit nicht verbunden. 
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2.4.2 Baugrenzen 

Die durch Baugrenzen gebildeten Baufenster legen die überbaubaren Grund-
stücksflächen fest und dienen der Raumbildung (siehe Baurechtsplan und 
Punkt 3.2 der textlichen Festsetzungen). 

Durch die Baufenster ist ein Abstand der neuen Bebauung zur südlichen Grund-
stücksgrenze von ca. 4,80 m, zur nördlichen Grundstücksgrenze von ca. 
5,25 m bzw. bei Haus D von 11,24 bis 12,26 m, zur Sonnenstraße von ca. 
6,76 bis 7,90 m und zur Glückstraße von ca. 5,90 bis ca. 9,35 m gesichert 
(siehe Baurechtsplan). 

Der Abstand der südlichen Gebäudeteile zueinander beträgt aufgrund der Bau-
fensterabstände 18,93 m bzw. 33,13 m, der der nördlichen Gebäudeteile 
20,43 m. An der Engstelle kann der Gebäudeabstand durch die Anordnung der 
Baugrenzen 8,23 m nicht unterschreiten (siehe Baurechtsplan). 

Die südlichen Gebäudeteile können in einem 15,50 m langen und 16,00 m 
breiten Baufenster angeordnet werden. Die nördlichen Gebäude A bis C können 
maximal 14,00 m lang und 22,25 m bis 24,76 m breit ausgebildet werden. 
Das Baufenster an der Glückstraße ist 15,50 m lang und bis 18,22 m breit. 
Eine Ausnahme bildet das der Kirche gegenüberliegende Baufenster mit einer 
Länge von 28,20 m und einer Breite von 14,00 m (siehe Baurechtsplan). 

Die Baufenster dürfen durch in der Länge begrenzte Anbauten bzw. Balkone 
um maximal 3 m z.B. durch einen Wintergarten überschritten werden (siehe 
Punkt 3.2 Abs. 3 der textlichen Festsetzungen). Dadurch können der Nachbar-
schutz und die gewünschte Ordnung besser eingehalten werden, als durch eine 
Vergrößerung des gesamten Baufensters. 

2.4.3 Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Tiefgaragenzufahrten 

Um zu vermeiden, dass Nebenanlagen und Stellplätze Freiflächen mehr als not-
wendig beeinträchtigen, wird gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 
6 BauNVO festgesetzt, dass diese nur in den dafür vorgesehenen Flächen zu-
lässig sind.  

Abstellanlagen für Fahrräder und Kinderwägen sowie Standplätze für Abfallbe-
hälter können in den im Baurechtsplan entsprechend gekennzeichneten 3,00 m 
breiten und 12,76 m bis 15,24 m langen Flächen bzw. in der 6,00 m breiten 
und 10,00 m langen Fläche jeweils zwischen den nördlichen Gebäuden errich-
tet werden (siehe Punkt 3.3 Abs. 1 der textlichen Festsetzungen), wobei für 
die Fahrräder evtl. ein offenes Dach ausreichend ist. 

Für den nach Art. 7 Abs. 2 Satz 1 BayBO notwendigen Kinderspielplatz ist der 
große Freiraum gegenüber der Kirche vorgesehen (siehe Punkt 3.3 Abs. 2 der 
textlichen Festsetzungen). Hier kann ein ausreichender Abstand zu den Gebäu-
den gewährleistet werden. 

Die notwendigen Besucherstellplätze inkl. Zufahrten können ebenfalls nur in 
den hierfür festgesetzten 11,50 m bis 13,00 m breiten und ca. 14,70 m lan-
gen Flächen bzw. der 8,30 m breiten und 15,50 m langen Fläche angeordnet 
werden (siehe Punkt 3.3 Abs. 3 der textlichen Festsetzungen). Diese Flächen 
befinden sich ebenfalls jeweils zwischen den nördlichen Gebäudeteilen und 
werden von der privaten Verkehrsfläche aus erschlossen. Weitere Flächen für 
Stellplätze sind westlich und nördlich der Tiefgaragenausfahrt sowie östlich 
von Haus E (im Gestaltungsplan nicht dargestellt) festgesetzt. Es muss jedoch 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost, Stadt Füssen S. 10 von 17 
Genehmigungsfassung Stand 13.02.2020, ergänzt am 09.03.2020 und 21.04.2020 

 

darauf geachtet werden, dass die Zufahrten sowie die Aufstell- und Bewe-
gungsflächen gemäß der Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr gewährleis-
tet sind. 

Im Bereich der privaten Verkehrsfläche in der Glück- und Sonnenstraße sind 
weitere Stellplätze möglich (siehe auch 2.6.3 der Begründung). 

Ein- und Ausfahrten zu Tiefgaragen sind ebenfalls nur in den dafür vorgesehe-
nen Flächen möglich (siehe Punkt 3.3 Abs. 4 der textlichen Festsetzungen). 
Aus Nachbarschutzgründen wird im Baurechtsplan festgesetzt, dass sich die 
Einfahrt an der Sonnenstraße befinden muss, während die lärmintensivere Aus-
fahrt im Bereich der privaten Verkehrsfläche anzuordnen ist. Nicht festgelegt 
wird der Umgriff der Tiefgarage, da die Größe durch die Festlegung der maxi-
malen Grundflächenzahl begrenzt ist. 

2.4.4 Stellung der baulichen Anlagen 

Um eine klare Baustruktur und einen einheitlichen Straßenraum zu erhalten, 
wird im Bebauungsplan die Firstrichtung festgesetzt (siehe Baurechtsplan und 
Punkt 3.4 der textlichen Festsetzungen).  

 Zulässige Zahl der Wohnungen 

Im Baugebiet wird die Anzahl der Wohneinheiten aus städtebaulichen Gründen 
auf 80 begrenzt (siehe Punkt 4.1 der textlichen Festsetzungen). Nachdem bei 
80 Wohnungen über 30 m² Wohnfläche gemäß Stellplatzsatzung der Stadt 
Füssen 40 Besucherstellplätze notwendig sind (siehe Punkt 10.1 der textlichen 
Festsetzungen und 2.6.3 der Begründung) und auch nur 40 Besucherstellplätze 
nachgewiesen werden können, können nicht mehr Wohneinheiten zugelassen 
werden. 

 Erschließung 

2.6.1 Fahrverkehr 

Entsprechend den Anforderungen an einen qualifizierten Bebauungsplan wird 
die Verkehrsfläche im Bebauungsplan festgesetzt (siehe Punkt 5 der textlichen 
Festsetzungen). 

Die Erschließung des Baugebietes ist durch das vorhandene Straßennetz mit 
Anbindung an die Sonnenstraße im Westen und die Glückstraße im Osten ge-
sichert. 

Die innere Erschließung erfolgt durch eine am nördlichen Rand des Baugebietes 
von der Sonnen- zur Glückstraße führende private Verkehrsfläche, die mit ei-
nem Geh-, Fahr- und Leitungsrecht zugunsten der Stadt Füssen und des Frei-
staates Bayern (vertr. durch das Landratsamt Ostallgäu) belastet ist, um hier 
auch eine Durchquerung für Dritte zu ermöglichen. Durch die Beschilderung 
„Anlieger frei“ soll sichergestellt werden, dass sie nur von Anwohnern bzw. 
deren Besuchern genutzt wird.  

Die detaillierte Ausarbeitung des Straßenraumes erfolgt erst mit der Erschlie-
ßungs- und Freiflächenplanung. 



Begründung zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost, Stadt Füssen S. 11 von 17 
Genehmigungsfassung Stand 13.02.2020, ergänzt am 09.03.2020 und 21.04.2020 

 

2.6.2 Fußwege und Platzflächen 

Um eine öffentliche Fußwegverbindung von der sich in Besitz der Stadt Füssen 
befindenden Fl.Nr. 768/6 im Norden des Baugebietes mit Anbindung an die Ru-
dolfstraße zur Christuskirche im Süden sicherzustellen, ist ein Gehweg anzule-
gen, der mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit belastet ist. Die ge-
naue Lage dieser Verbindung ist im Bebauungsplan jedoch nicht festgesetzt 
(siehe Punkt 6.1 der textlichen Festsetzungen). 

Ebenfalls festgesetzt sind in der Planzeichnung Flächen, auf denen Plätze mit 
Aufenthaltsqualität ausgebildet werden müssen, um jeweils zwischen den Ge-
bäuden Quartierszonen zu schaffen. Hierbei ist zu beachten, dass reine Rasen-
flächen nicht zulässig sind (siehe Punkt 8.2 Abs. 1 der textlichen Festsetzun-
gen). Beispiele sind in den Gestaltungsplänen dargestellt (siehe Anlagen 2.1, 
2.2, 2.3, 4.1 und 6.1). 

2.6.3 Stellplätze 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes finden die Vorschriften der Stellplatz-
satzung der Stadt Füssen Anwendung (siehe Punkt 10.1 der textlichen Fest-
setzungen). Demnach sind für Mehrfamilienhäuser bei Wohnungen mit mehr 
als 30 m² Wohnfläche 2 Stellplätze je Wohnung und bei Wohnungen bis zu 
30 m² Wohnfläche 1 Stellplatz je Wohnung anzulegen. Hiervon waren lt. Stell-
platzsatzung ursprünglich 30% für Besucher auszuweisen. Nachdem diese Be-
sucherstellplätze nicht in Tiefgaragen angelegt werden dürfen, hätten bei ur-
sprünglich 84 Wohneinheiten von den 168 erforderlichen Stellplätzen 51 ober-
irdisch nachgewiesen werden müssen. Da dieser Stellplatzschlüssel jedoch 
hauptsächlich für Gebäude mit einer wesentlich geringeren Anzahl an Woh-
nungen ausgelegt war und bei 84 Wohneinheiten davon ausgegangen werden 
kann, dass nicht gleichzeitig alle Besucherstellplätze benötigt werden, wurde 
der notwendige Anteil der oberirdisch anzulegenden Besucherstellplätze zu-
nächst durch Festsetzung in der Satzung des Bebauungsplanes in dessen Gel-
tungsbereich auf 25% reduziert. Dies entspricht bei 84 Wohneinheiten 42 Be-
sucherstellplätzen. Die Gesamtzahl der nachzuweisenden Stellplätze blieb je-
doch bei den in der Stellplatzsatzung geforderten 168 Stellplätzen, so dass 
sich der Anteil der Tiefgaragenstellplätze gegenüber den oberirdischen Stell-
plätzen erhöhte. Im Übrigen lag der in der Auslobung des Wettbewerbes ge-
forderte Anteil der Besucherstellplätze bei nur 10%.  
In der seit 4. April 2018 gültigen neuen Stellplatzsatzung der Stadt Füssen mit 
neuen Stellplatzrichtzahlen wurde der Anteil der Besucherstellplätze bei Wohn-
anlagen mit mehr als 20 Wohnungen ebenfalls auf 25% reduziert. Nachdem 
im Entwurf zunächst außerdem vorgesehen war, dass lt. städtebaulichem Ver-
trag 20% der Wohnungen als Altenwohnungen mit geforderten 0,5 Stellplät-
zen pro Wohnung und einem Anteil von 50% für Besucherstellplätze errichtet 
werden müssen, war bei 80 Wohneinheiten und 36 geplanten Besucherstell-
plätzen eine abweichende Festsetzung im Bebauungsplan nicht mehr nötig: Bei 
insgesamt geplanten 80 Wohneinheiten sind für die 16 Altenwohnungen acht 
Stellplätze notwendig, davon vier für Besucher, für die übrigen 64 Wohnungen 
128 Stellplätze, davon 32 für Besucher. Insgesamt wären 136 Stellplätze be-
nötigt worden, davon 36 für Besucher. 
Nachdem jedoch der Stadtrat mehrheitlich beschlossen hat, dass vertraglich 
keine Altenwohnungen vorzusehen sind, werden nun bei der Berechnung der 
notwendigen Stellplatzanzahl 80 allgemeine Wohneinheiten mit mehr als 
30 m² Wohnfläche zugrunde gelegt. Somit sind insgesamt 160 Stellplätze not-
wendig, davon 40 für Besucher. 
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Um die sich dadurch ergebenden zusätzlichen Stellplätze unterzubringen, wird 
gegenüber dem Entwurf nördlich der Tiefgaragenausfahrt eine zusätzliche Flä-
che für Stellplätze ausgewiesen. Außerdem werden die Flächen für Stellplätze 
in jedem der drei westlichen Höfe nach Süden verlängert, so dass hier nun 
sechs statt fünf Stellplätze möglich sind, wobei die beiden nördlichen Stell-
plätze als Rasenfugenpflaster ausgebildet werden könnten, damit diese weni-
ger versiegelt sind und dann wahrscheinlich auch erst als letzte belegt werden 
(siehe Anlage 6.1). Um dies zu ermöglichen, wurden gegenüber dem Entwurf 
die Nebengebäude für Fahrräder, Kinderwägen und Abfallbehälter gedreht und 
parallel zu den nördlichen Gebäuden auf der Westseite des Hofes angeordnet. 
Um Besucherstellplätze auch am Rand des Baugebietes (ohne Zufahrt über die 
private Verkehrsfläche) anbieten zu können sowie um die Anzahl der möglichen 
Besucherstellplätze zu erhöhen, wurde der Geltungsbereich im Bereich der 
Glück- und Sonnenstraße erweitert. Vom Bauträger werden an der Glückstraße 
auf öffentlichem Grund drei Stellplätze längs der Straße errichtet, die mit einer 
Dienstbarkeit zugunsten der Wohnungseigentümergemeinschaften belastet 
sind. Der dahinter verlaufende öffentliche Gehweg befindet sich z.T. auf Fl.Nr. 
767 (Bodenordnende Maßnahmen siehe 2.10 der Begründung und Anlage 
7.5). Vorgeschlagen wird eine Gehwegbreite von 1,75 m, da in der Glück- und 
Sonnenstraße z.T. auch Gehwegbreiten von nur ca. 1,60 m vorhanden sind. 
Weiter wird vorgeschlagen, die Fahrbahn von 6,30 m im momentan nicht aus-
gebauten Bereich auf 6,50 m zu verbreitern, so dass auf der Ostseite der 
Straße weiterhin geparkt werden kann (siehe Anlagen 1.5 und 6.1). 
An der Sonnenstraße werden vom Bauträger auf öffentlichem Grund sechs 
Stellplätze längs der Straße errichtet, die mit einer Dienstbarkeit zugunsten der 
Wohnungseigentümergemeinschaften belastet sind. Der dahinter verlaufende, 
wie in der Glückstraße 1,75 m breite öffentliche Gehweg befindet sich z.T. auf 
Fl.Nr. 767 (Bodenordnende Maßnahmen siehe 2.10 der Begründung und An-
lage 7.5). Durch den Umbau der Sonnenstraße wird lt. Vorschlag im Gestal-
tungsplan die Fahrbahnbreite zwar von momentan 6,55 m auf 5,50 m redu-
ziert, jedoch beträgt die bestehende tatsächliche Fahrbahnbreite wegen par-
kender Autos momentan nur ca. 4,55 m, während beim vorgeschlagenen Stra-
ßenquerschnitt ein 2,30 m breiter Parkstreifen neben der 5,50 m breiten Fahr-
bahn angeordnet ist (siehe Anlagen 1.5 und 6.1). 
Diese Stellplätze entlang der beiden Straßen befinden sich zwar innerhalb der 
Sichtdreiecke, die laut Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06, 
Kapitel 6.3.9.3) zwischen 0,80 m und 2,50 m Höhe von ständigen Sichthin-
dernissen, parkenden Kraftfahrzeugen und sichtbehinderndem Bewuchs frei-
gehalten werden müssen. Hierbei handelt es sich jedoch nur um eine Planungs-
leitlinie. Art. 26 BayStrWG enthält eine zwingende Verpflichtung zur Einhal-
tung von Sichtdreiecken nur für Kreuzungen und Einmündungen außerhalb der 
geschlossenen Ortslage. Außerdem handelt es sich bei der einmündenden 
Straße lediglich um einen nur von Anliegern befahrbaren Weg und die Sicht-
dreiecke befinden sich ausschließlich auf öffentlichem Grund, so dass sie für 
Hecken und Zäune auf privaten Grundstücken unerheblich sind. Daher wird auf 
die Eintragung der Sichtdreiecke in die Planzeichnung verzichtet. Wären keine 
Stellplätze neben der Fahrbahn der Sonnen- und Glückstraße vorgesehen, wäre 
es gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 1 StVO zudem sogar zulässig, ab einer Entfernung 
von 5 m vor bzw. hinter der Einmündung auf der Fahrbahn zu parken und somit 
auch näher an der Grundstücksausfahrt als die vorgesehenen Stellplätze, die 
6,25 m bzw. 6.40 m von der Fahrbahn der Grundstücksausfahrt entfernt sind. 
Somit verbessert sich durch die geplanten Stellplätze die Übersichtlichkeit. 

Die restlichen Stellplätze sind in einer Tiefgarage anzulegen. 
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 Grünordnung und Freiflächen 

Grundsätzliche Zielsetzung ist es, die infolge der Realisierung der Planung zu 
erwartenden Eingriffe gegenüber dem Naturhaushalt möglichst gering zu hal-
ten.  

Dementsprechend werden folgende grünordnerischen und gesamtplanerischen 
Maßnahmen zur Verringerung der nicht zu vermeidenden Eingriffe in den Na-
turhaushalt ergriffen: 

 Festsetzung für sämtliche Pflanzmaßnahmen zur ausschließlichen Verwen-
dung von Arten der potentiellen natürlichen Vegetation und benachbarter 
Pflanzengesellschaften (siehe Punkt 8.1 Abs. 1 der textlichen Festsetzun-
gen). Für die Auswahl der zu pflanzenden Gehölze steht unter Punkt 5 der 
Hinweise eine Pflanzenliste mit zahlreichen geeigneten Arten zur Verfügung. 

 Erhalt einer guten Durchgrünung des Baugebietes durch die Festsetzung 
von Gehölzpflanzungen 2. Wuchsordnung entlang der privaten Verkehrs-
fläche und durch das flächenbezogene Pflanzgebot, wonach je angefan-
gene 200 m² Grundstücksfläche ein Baum zu pflanzen ist, bei 8.382 m² 
also mindestens 42 Bäume (siehe Punkt 8.1 Abs. 2 und 3 der textlichen 
Festsetzungen). 

 Zeitliche Bindung der Durchführung von Pflanzmaßnahmen. Diese sind spä-
testens bis zu Beginn der auf die Fertigstellung des Hauptgebäudes (Zeit-
punkt des Erstbezuges) folgenden Vegetationsperiode auszuführen. Bei 
Pflanzenausfall ist artengleich nachzupflanzen (siehe Punkt 8.1 Abs. 4 der 
textlichen Festsetzungen). 

 Festsetzung wasserdurchlässiger Beläge (z.B. Schotterrasen, wasserge-
bundene Decke, Rasenpflaster etc.) für alle Platzflächen, Fußwege und 
Stellplätze (siehe Punkt 8.2 Abs. 2 der textlichen Festsetzungen). 
Dadurch wird eine möglichst weitreichende Versickerung, Rückhaltung und 
Verdunstung der auf den Erschließungsflächen anfallenden Niederschlags-
wässer erreicht. 

 Festsetzungen zur Versickerung des Niederschlagswassers (siehe Punkt 
7.1 der textlichen Festsetzungen). 

 Empfehlung zur Nutzung von Niederschlagswasser im Rahmen der hausei-
genen Regenwassernutzung z.B. Gartenbewässerung (siehe Punkt 8 der 
Hinweise). 

Da die Voraussetzungen für einen Bebauungsplan der Innenentwicklung nach 
§ 13a BauGB gegeben sind, kann der Bebauungsplan im beschleunigten Ver-
fahren aufgestellt und damit von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 sowie 
vom Umweltbericht nach § 2a abgesehen werden. Außerdem müssen keine 
Ausgleichsflächen bereitgestellt werden. 

 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 

Die Gebäude sollten sich bezüglich Baukörpergröße, Gebäudehöhe sowie 
Dachform, Dachneigung und Dachdeckung in die Umgebung einfügen. Die Hö-
henentwicklung (Höhenlage, Wandhöhe, Firsthöhe) ist auch im Hinblick auf 
den Nachbarschutz von besonderer Bedeutung. 

Die maximale Höhenlage des Erdgeschoßes (Fertigfußboden FFB) ist für jedes 
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Gebäude im Baurechtsplan als Höhenangabe ü.N.N. festgelegt (siehe Punkt 
9.1 der textlichen Festsetzungen). Bei der Festlegung wurde berücksichtigt, 
dass das Gelände von der Sonnenstraße im Westen bis zur Glückstraße im 
Osten um ca. 1 m ansteigt. Somit beträgt die maximale Höhenlage für Ge-
bäude in Baufenster A 796,45, in Baufenster B 796,60, in Baufenster C 
796,75 und in Baufenster D und E 797,00 m ü.N.N. 

Die Gebäudehöhe wird begrenzt durch die maximal zulässige Wandhöhe sowie 
die maximal zulässige Firsthöhe, gemessen vom Fertigfußboden (FFB) des Erd-
geschoßes bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit Oberkante Dachhaut 
bzw. bis zur Oberkante Dachhaut am First (siehe Punkt 9.2 der textlichen Fest-
setzungen). Sowohl die maximal zulässige Wandhöhe als auch die maximal 
zulässige Firsthöhe ist im Baurechtsplan in jedem Baufenster festgelegt. Die 
maximale Wandhöhe beträgt zwischen den Gebäudeteilen sowie auf den Süd-
seiten von Haus E und D jeweils 11,50 m und ist im Süden und Norden zur 
Nachbarbebauung hin auf 9,25 m reduziert. Nur beim schmäleren Haus D be-
trägt die maximal zulässige Wandhöhe auf der Nordseite 11,80 m. Die maxi-
male Firsthöhe der nördlichen Gebäude liegt bei 13,40 m, die der schmäleren 
südlichen Häuser bei 12,50 m. 

In Anlehnung an die lokale Bautradition sind bei den Hauptbaukörpern als Dach-
form nur Satteldächer zugelassen (siehe Punkt 9.3 der textlichen Festsetzun-
gen). 

Der Bereich der zulässigen Dachneigungen ist entsprechend der benachbarten 
Gebäude breit gehalten und reicht von 5° bis 40° (siehe Punkt 9.3 der textli-
chen Festsetzungen). Steilere Neigungen sind nicht zulässig, um Verschattun-
gen einzuschränken. Aus dem gleichen Grund sind bei den Nebengebäuden nur 
flache Neigungen bis 25° bei Satteldächern und bis 15° bei Pultdächern mög-
lich. 
Ebenfalls um die Verschattung der Nachbargebäude möglichst gering zu hal-
ten, muss der First der nördlichen Gebäudeteile der Häuser A, B, C und E einen 
Abstand von mindestens 9,0 m von der nördlichen Baugrenze und der First 
aller südlichen Gebäudeteile einen Abstand von mindestens 5,0 m zur südli-
chen Baugrenze einhalten. Dies bedeutet, dass die maximal zulässige Neigung 
von 40° nicht erreicht werden kann, wenn das Gebäude die maximale Wand-
höhe aufweist, sondern auf der Nordseite nur ca. 25° und auf der Südseite 
nur ca. 33° (siehe Anlage 7.1). Der nördliche Gebäudeteil von Haus D ist we-
gen des größeren Grenzabstandes von dieser Vorschrift ausgenommen. 

Aufgrund der gewünschten Einfügung ins Ortsbild sollten für die Hauptbaukör-
per als Dachdeckung naturrote Dachziegel verwendet werden, es sind jedoch 
auch Dachziegel bzw. Betondachsteine in anthrazit und schwarz zulässig, 
ebenso Blechdeckungen und begrünte Dächer. Bei Blechdeckungen darf jedoch 
aus optischen Gründen aufgrund der großen Flächen kein glänzendes oder spie-
gelndes Blech (z.B. kein Edelstahlblech) verwendet werden (siehe Punkt 9.3 
der textlichen Festsetzungen). 

Um möglichst ruhige Dachflächen zu erzielen, sind Breite und Anzahl der Dach-
flächenfenster sowie der Anteil von Loggien an der Dachfläche begrenzt und 
Dachgauben sowie Firstoberlichte und aufgeständerte Sonnenkollektoren nicht 
zulässig (siehe Punkt 9.4 der textlichen Festsetzungen). Wünschenswert wäre, 
dass die Häuser bei entsprechender Grundrissausbildung bestmöglich über die 
Giebel belichtet werden und nur in Ausnahmefällen Dachfenster und Loggien 
erhalten. 
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Der Maximalwert für den Dachüberstand ist wegen der geringen Gebäudeab-
stände auf maximal 0,5 m begrenzt (siehe Punkt 9.5 der textlichen Festset-
zungen). 

Zur Sicherung eines einheitlichen Gestaltungsrahmens dürfen Fassaden nur mit 
Putzoberfläche oder als Holzfassade mit gebrochenen, nicht intensiv grellen 
Farbtönen ausgeführt werden (siehe Punkt 9.6 der textlichen Festsetzungen). 

Das gleiche Ziel verfolgen die Festsetzungen zu Einfriedungen (siehe Punkt 
11.1 der textlichen Festsetzungen). 

 Schalltechnische Untersuchung 

Zur Überprüfung der schalltechnischen Verträglichkeit der Geräusche des Ver-
kehrs der Tiefgaragenzufahrten mit der geplanten sowie der vorhandenen 
Wohnbebauung wurde durch das Ingenieurbüro Tecum GmbH in Kempten die 
schalltechnische Untersuchung Nr. 18.040.2/F vom 21.01.2019 erstellt. Der 
Bericht wird zum Bestandteil der vorliegenden Begründung erklärt (siehe An-
lage 9.1). 
Die notwendigen Maßnahmen zur Minimierung der Geräuscheinwirkungen des 
Verkehrs der Tiefgaragenrampen sind unter Punkt 12.2 der textlichen Festset-
zungen beschrieben, ebenso unter Punkt 12.3 die zusätzlich notwendigen pas-
siven Schallschutzmaßnahmen bei Haus E.  

Zur Überprüfung der schalltechnischen Verträglichkeit der Verkehrslärmzu-
nahme durch den anlagenbezogenen Verkehr auf den öffentlichen Straßen so-
wie des Verkehrslärms durch Pkw-Bewegungen auf dem nördlichen Eigentü-
merweg und des Lärms durch den Parkplatzverkehr der oberirdischen Stell-
plätze wurden die schalltechnischen Stellungnahmen Nr. 18.040-3 vom 27. 
01.2020 und Nr. 18.040-4 vom 27.02.2020 erstellt (siehe Anlagen 9.2 und 9.3).  
Daraus geht hervor, dass die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs auf der 
Sonnen- und Glückstraße als unkritisch zu beurteilen und Maßnahmen organi-
satorischer Art zu deren Minderung somit nicht geboten sind. 
Lt. Untersuchung Nr. 18.040-4 (Anlage 9.3) werden durch den Parkplatzver-
kehr der oberirdischen Stellplätze die Nacht-Immissionswerte nicht überschrit-
ten.  
Bei Betrachtung des Parkplatzverkehrs der oberirdischen Stellplätze in Summe 
mit den Geräuschen der TG-Rampen ergibt sich für das nördliche Nachbarge-
bäude zwar eine geringfügige Überschreitung des Nacht-Immissionsrichtwer-
tes um gerundet ein dB(A). Lt. Abschnitt 2 der Untersuchung Nr. 18.040-3 
(Anlage 9.2) ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, dass Stellplatzimmis-
sionen auch in Wohngebieten zu den üblichen Alltagserscheinungen gehören 
und dass Stellplätze, deren Zahl dem durch die zugelassene Nutzung verur-
sachten Bedarf entspricht, auch in einem von Wohnbebauung geprägten Be-
reich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen. Da 
die oberirdischen Stellplätze über das gesamte Plangebiet verteilt sind und so-
mit keine unzumutbare punktuelle Häufung auftritt, sind die geplanten Stell-
plätze als sozialadäquat einzustufen und deren Einwirkungen auf die Nachbar-
schaft von dieser zu dulden. 
Bzgl. der Schallpegelspitzen bei Parkierungsvorgängen auf oberirdischen Stell-
plätzen (Untersuchung N. 18.040-4 Abschnitt 3 (Anlage 9.3) ist zwar mit einer 
Überschreitung des Richtwertes für Geräuschspitzen zu rechnen, allerdings fin-
det das in der TA Lärm enthaltene Spitzenpegelkriterium keine Anwendung, 
wenn der Parklärm durch die in allgemeinen und reinen Wohngebieten zugelas-
sene Wohnnutzung verursacht wird, wovon hier auszugehen ist. 
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 Bodenordnende Maßnahmen 

(Siehe Anlage 7.5) 

1. In Besitz des Bauträgers (vor Bodenordnenden Maßnahmen) 

a) Fl.Nr. 767    ca. 8.453 m² 

2. In Besitz der Stadt (vor Bodenordnenden Maßnahmen) 

a) Fl.Nr. 677/2 (Glückstraße)  Teilfläche ca. 72 m² 

b) Fl.Nr. 764 (Sonnenstraße)  Teilfläche ca. 518 m² 

3. Dienstbarkeit zugunsten der Wohnungseigentümergemeinschaften 

a) Fl.Nr. 677/2 (für Stellplätze Glückstraße) Teilfläche ca. 37 m² 

b) Fl.Nr. 764 (für Stellplätze Sonnenstraße) Teilfläche ca. 79 m² 

4. Abtretung an Stadt (Gehweg) 

a) Fl.Nr. 767 (für Gehweg Glückstraße) Teilfläche ca. 32 m² 

b) Fl.Nr. 767 (für Gehweg Sonnenstraße) Teilfläche ca. 39 m² 

 Kenndaten der Planung 

(Siehe Anlage 7.5) 

 Fläche des Geltungsbereiches 100,0 % 9.043 m² 

 Nettobauland 81,5 % 7.368 m² 

 Verkehrsfläche 18,5 % 1.675 m² 
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 Anlagen 

4.1. GRUNDLAGEN- UND BESTANDSANALYSEPLÄNE  Plan-Nr. Anl.Nr. 

 Digitale Flurkarte mit Geltungsbereich M 1:2.500  G 1 1.1 

 Flächennutzungsplan M 1:2.500  G 2 1.2 

 Luftbild M 1:2.500  G 3 1.3 

 Vermessung M 1:1.000  G 4 1.4 

 Bestandsplan M 1:1.000  B 1 1.5 

 Bestandsfotos   B 2 1.6 

4.2. VORENTWURFSALTERNATIVEN 3, 4 und 5 

 Gestaltungsplan mit Verkehrs- u. Freifl., Alt. 3 M 1:500 V 3.1 2.1 

 Gestaltungsplan mit Verkehrs- u. Freifl., Alt. 4 M 1:500 V 4.1 2.2 

 Gestaltungsplan mit Verkehrs- u. Freifl., Alt. 5 M 1:500 V 5.1 2.3 
 (= Alt. 3 mit beschlossenen Änderungen) 

4.3. ABWÄGUNG BEHÖRDEN UND ÖFFENTLICHKEIT, VORENTWURF 

 Abwägung/Beschluss der Bedenken und Anregungen der Behörden  3.1 

 Abwägung/Beschluss der Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit 3.2 

4.4. ENTWURF 

 Gestaltungsplan mit Verkehrs- und Freiflächen M 1:500 E 1 4.1 

4.5. ABWÄGUNG BEHÖRDEN UND ÖFFENTLICHKEIT, ENTWURF UND GEN.FASSUNG 

 Abwägung/Beschluss der Bedenken und Anregungen der Behörden (21.04.2020) 5.1 

 Abwägung/Beschluss der Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit (21.04.2020) 5.2 

 Abwägung/Beschluss der Bedenken und Anregungen zur Genehmigungsfassung (21.04.2020) 5.3 

 Abwägung/Beschluss der Bedenken und Anregungen zur Genehmigungsfassung (21.04.2020) 5.4 

4.6. GENEHMIGUNGSFASSUNG 

 Gestaltungsplan mit Verkehrs- und Freiflächen M 1:500 G 1 6.1 

4.7. SCHNITTE, ABSTANDSFLÄCHEN, BERECHNUNGEN, FEUERWEHR 

 Schnitte Gebäude, Gelände  M 1:200 S 1 7.1 

 Prüfung der Abstandsflächenverkürzung   7.2 

 Plan Regelabstände  M 1:500 G 0.1 7.3 

 Plan Abstandsflächen 0.5 H bzw. 0,7 H M 1:500 G 0 7.4 

 Plan Flächenberechnung  M 1:500 G 3 7.5 

 Plan Feuerwehrzufahrten  M 1:500 G 4 7.6 

4.8. VORENTWURFSPLANUNG (BÜRO HAGSPIEL) 

 Grundriss EG und 1. OG  Verkleinerung  8.1 

 Grundrisse 2. OG und DG  Verkleinerung  8.2 

 Ansichten und Schnitte  Verkleinerung  8.3 

4.9. SCHALLTECHNISCHE UNTERSUCHUNG (Tecum GmbH) 

 Geräuschimmissionen der Tiefgaragenrampen   9.1 

 Schalltechnische Stellungnahme zu den Geräuschen des anlagenbezogenen Verkehrs auf 9.2 

 öffentlichen Straßen und Verkehrslärm durch Pkw-Bewegungen auf dem Eigentümerweg 

 Schalltechnische Stellungnahme zu den Geräuschimmissionen durch die Nutzung der  9.3 

 oberirdischen Stellplätze sowie die Kfz-An- und Abfahrten auf dem Eigentümerweg 

4.10. DIENSTBARKEITEN (Hubert Schmid Planungs GmbH) 

 Dienstbarkeiten    10.1 



773

zu
 4

10
5/

1

12

10

Ziegelangerweg

IV

Am
   

Zi
eg

el
st

ad
el

4

18
16

14

III III

3b 3a

24

21

Frühlingstr.

12

23

1926

10 8

25b

25a

25c

IV

IV

7

9

11

IV

15

13 5

Bahnlinie Marktoberdorf - Füssen

6
8a

8b

20

Z      i      e      g      e      l      b      e      r      g

1b

18

Von-Freyberg-Str.

33

31

27

29

14
12

16

35

22

16
18

37

22d

22c

22e

22a

Mariahilfer Str.

1

1a

2 1/2a

14

15

7

2 1/3

5

9b

9a

2

Bahnhof12

69

9 1
/2

13

Von-Freyberg-Str.

4

7

4

III

8

Fu
rte

nb
ac

hw
eg

So
nn

en
st

r.

Rudolfstr.

3
1

5

5

6

7

10
8

3

Fr
üh

lin
gs

tr.

Christus Kirche4

6

10

9

9 7
5 3

1

3

4
6

1

2

8

Keltensteinstr.

10

11

5

Knöringenstr.

9
7

17

6

I

11

8

13 1/2

13

2022

4i

7

5
11 9

4h4g

4f

4e

4d

4c

4b

4a

Bahnhofstr.1

15b

15a

10

13
a13

b1524

2 1/2b
Rudolfstr. 2 1/4

8

10

1921

14

12
6

18

18

Rudolfstr.

20

24

15e

15d

15c

22b

13

I

Ottostr.

Kirchstr.

G
lü

ck
st

r.

2

1 1/2

1

33

6a

4

16

57

1

3

11

1

8

Lu
itp

old
str

.

10

1

7

3

12

23 21

1712

14

18

19

14
16Kemptener Straße

1355 1/3

2
4

6

2

Parkpl

8

10

20

I

17

Am Riesenanger

7

3

15

5

13 1/2 13

9

12

1416

18

Kemptener Str.

22

19
23

20

5

16

3 1/2

5 1/2

25

Bad Faulenbach

B     a     u     m     g     a     r     t     e     n

Faulenbachgäßchen

Morissenweg

2

4

I

I

III

Parkplatz

Parkplatz

Ko
be

ls
tr.

12 8

14

2

1

79

3

11

1

795/1

798

774
795

791

790

776

793

585/66

760/7
761/3 761 670

663

631
761/7 4114/1

789/17

789/8
789/5

789/10

789/6

789/7

789/3

792

582/2

942/2
585/71

585/73585/751327/32

786/2

771
770/5769/3 770/2

770/4
938/3 598/5

938/7

938

585/32

585/30

938/6

58
5/

72

585/76

585/59

940

586/15

789/15

777/3
777/2

585/55

771/9

585
585/63

585/69

585/74

585/57
585/3

585/81

780/4 780/7

568 566

1327

564571
569

565

564/1

1327/33

684/2782/1
769/5

769/7

770/3

582/3 568/257
8

57
7

57
6

57
5 571/1

565/1

938/4

586/41

771/11

938/2

938/9

585/61

585/62

585/11

585/51

585/12

598

935/2

769

782

769/4768/9

598/4

782/2 768/8

768

783/5
783/2

783/6
783/3

76
4

67
7/

2

784/10

78
4/

2

78
4/

3

78
4/

4

78
4/

5

78
4/

6

78
4/

7

78
4/

8

78
4/

9

784/1

786

762/3
761/1

761/4

762/2

761/10

783/12

78
3/

8

783/7

783/10

762/4
762/1

761/8

761/2

783/14 783/4
783/9

768/3

934/2

76
6/

2 935/3

934/3

67
7/6

621

937767

76
8/

6

598/7
768/4

936934/1

768/7

598/8

936/1

760/8 760/2
760/3

724/2
724/1

723
724

714

765/1

677/5

765

760/11

760/10

760
760/5

715
760/6

757/2

758

754/1

754/3

759/5
757/3

730/1

709/1
727

683/2

683/5
757/4

759/2759/3

736

75
7/

8

757/5

757
757/7

759

709
677 680

682

676

660

627
650

35670/1

67
7/

3

34

702

683/4

693

693/2

688/1

739

738

737/2

736/1
688

694

653

3131/2

32

33

685

62
5

31/3

74
0/

2

84

28/2

31/4

28/1

649

37

36

36/1

671 657 630

1180/9

1180/14

1180/8

754

756/1

756/2

1180/3

756

73
7/

3

757/6

1180/18

2813

2816

28082815

2814
2812

2801

2806

2795

28
01

/2

2807 2811

2811/1
2803

2805

781

/6

772/4

771/3

771/6

771/4

769/2
769/6

780
780/5

780/2

772/2

771/12

771/10

772/3

777
777/1

789/12

788

789/13

778789/2

789
789/11

789/4

789/14

780/1

777/4

771/2

940/3

941

771/8

771/7

772

585/52

940/2

939/2

585/60

767/3

783

766/4

766

767/2
634/1 634

762

935/4
766/5

934/4
935

638

4114 636

766/3 644
763

936/2 634/2

63
4/

3

636/1

908/2

Guggemoswiese

6b
6c

6d
6e

6f
6g8.453 m²

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

GRUNDLAGEN
DIGITALE FLURKARTE MIT GELTUNGSBEREICH

G 1

1 : 2.500

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

1.1

15.06.16  EB
16.06.16  EB 03.11.17  EB

Anwender
Schreibmaschinentext
Kartengrundlage © Bayerische Vermessungsverwaltung 



Kein amtlicher Lageplan, nur für di
geeignet! ©Daten: LDBV

8.453 m²

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

GRUNDLAGEN
FLÄCHENNUTZUNGSPLAN 

G 2

1 : 2.500

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

1.2



8.453 m²

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

GRUNDLAGEN
LUFTBILD

G 3

1 : 2.500

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

1.3

Kartengrundlage: © Bayerische Vermessungsverwaltung 2017



zu
 4

10
5/

1

2 1/2a

14

15

7

2 1/3

5

9b

9a

2

69

9 1
/2

13

Von-Freyberg-Str.

4

7

4

III

8

Fu
rte

nb
ac

hw
eg

So
nn

en
st

r.

Rudolfstr.

3
1

5

5

6

7

10
8

3

Fr
üh

lin
gs

tr.

Christus Kirche4

6

10

9

7
5 3

1

3

4

1

2

5
11 9

2 1/2b
Rudolfstr. 2 1/4

8

10

14

12
6

18

I

Ottostr.

Kirchstr.

G
lü

ck
st

r.

2

1 1/2

1

33

6

4

16

57

1

3

11

1

12

14

18

16Kemptener Straße

1355 1/3

2
4

6

2

Parkpl

8

10

20

IAm Riesenanger

3

15

5

13 1/2
13

12

1416

I

III

Ko
be

ls
tr.

2

7911

1

761/3 761 670
663

631
761/7 4114/1

771
770/5769/3 770/2

770/4
938/3 598/5

684/2782/1
769/5

769/7

770/3

771/11

938/2

935/2

769

782

769/4768/9

598/4

782/2 768/8

768

783/5
783/2

783/6
783/3

76
4

67
7/

2

78
3/

8

783/7

783/10

762/4

761/2

783/4
783/9

768/3

934/2

76
6/

2 935/3

934/3

67
7/6

937767

76
8/

6

598/7
768/4

936934/1

768/7

936/1

760/2
760/3

724/2
724/1

723
724

714

765/1

677/5
765

760

715

759/5
757/3

730/1

709/1
727

683/2

683/5

759/2

736

75
7/

8

757/5

757
757/7

759

709
677 680

682

676

660

627
650

670/1

67
7/

3

683/4

693

693/2

688
694

653

3131/2

32

685

62
5

31/3

649

671 657 630

769/2
771/7

767/3

783

766/4

766

767/2
634/1

762

935/4766/5

934/4
935

638

4114

766/3 644
763

936/2
634/2

63
4/

3

Guggemoswiese

 795.647 

 795.743 

 803.193 

 802.104 

 802.124 

 795.848 
 796.020 

 795.644   795.711 

 795.645  795.731 

 795.603 

 795.784 

 795.926  795.830  795.957  795.936  795.859  795.956 
 795.929  795.892  795.881 

 795.661  795.703 

 795.686  795.665 

 795.580  795.611 

 795.615 

 795.653 

 796.618 

 796.504 

 796.917   797.186 

 797.262 

 797.289 

 797.326 

 797.321 

 797.099 

 796.729 

 796.672 

 796.662 

 796.687 

 796.550 

 796.346 

 796.092 

 796.090 

 795.994 

 795.874 
 795.937 

 795.984 

 796.160 

 796.159 

 796.081 

 795.766 

 795.749 

 795.920 
 795.991 

 795.891 

 795.903 

 795.883 

 796.011 

 796.093 

 796.011 

 796.091 
 796.189 

 796.146 

 796.251 

 796.140 

 796.362 

 796.498 

 796.363 

 796.374 

 796.398 

 796.661 

 796.736 
 796.786 

 796.727   796.667 

 796.637 

 796.649 
 796.718 

 797.145 

 806.938 

 806.930 

 806.933 

 809.531 

 809.530 

 809.543 

 799.103 

 799.296 

 799.339 

 799.414 

 799.523 
 799.524 

 799.324 

 799.523 
 799.510 

 808.239 

 808.263 

 808.191 
 803.316 

 803.334 

 803.319 

 802.861 

 802.816 

 811.284 

 807.660 

 806.854 

 806.867 
 803.184 

 803.161   805.849 
 803.624 

 803.559 
 800.739 

 807.060 
 806.951 

 806.851 

 807.116 

 803.629 
 803.580  803.533 

 801.356 
 801.321  804.697 

 804.635 

 804.742 

 803.037 

 812.803 

 812.849 

 809.548  809.541 

 804.963 

 804.990 

 805.375 

 805.416 
 804.642 

 803.789  801.172 

 801.140 

 801.192 

 805.068  813.786 

 802.339 
 802.322 

 806.513 

 823.601  823.623 

 819.738 

 804.611 
 804.595 

 804.607 

 799.339 

 799.347 
 799.341 

 802.912 
 802.947 

 801.686 
 801.721  801.799 

 803.245 

 803.270 

 803.252 

 803.180 

 805.542 

 805.557 

 805.549  805.556  805.553 

 801.783 

 804.908 

 801.815 

 798.790 

 803.207 

 806.181 

 798.703 

 802.127 
 806.305 

 806.252 

 806.321 

 799.085  799.093 

 798.708 
 798.727 

 799.829 
 799.888   805.619 

 805.734 

 802.051 

 802.034 

 804.647 
 804.674 

 800.549  800.494 

 808.139 

 808.173 
 808.205  808.203 

 809.673 
 809.672 

 803.995 

 803.960 

 799.222 

 799.351 
 799.367 

 805.563 
 805.585 

 800.858 

 800.770 

 799.597 

 799.624 

 798.850 
 798.834  799.200 

 799.274 

 804.674 

 804.690  805.090 

 805.045 

 811.885 

 811.900 

 811.910 

 804.648 
 806.881 

 803.148 

 803.160 

 804.173 

 799.473 
 799.465 

 799.479 

 800.976 

 802.551 

 801.275 

 805.575 

 808.894 

 805.600 

 809.052 

 809.054 

 805.601 

 809.457  809.472 

 805.582  805.583 

 804.487 

 801.274 

 801.274 

 804.504 

 802.224 
 801.786 

 803.300 

 800.499 
 800.398 

 803.476 

 803.413 
 804.466 

 804.501 

 809.301 

 808.184 

 808.233 

 808.202 

 801.623 
 801.573 

 801.534 

 805.981 
 805.992 

 805.928 

 802.779 

 802.825 
 807.294 

 802.815 
 798.924 

 804.173 

 809.116 

 809.156 

 808.912 

 809.169 

 804.184 

 799.412 

 799.053 

 804.111 

 804.105 

 804.069 

 809.675 

 810.841  810.831   806.247  806.435  806.452 

 806.918 
 806.923 

 809.535 
 809.528 

 809.404 
 809.424 

 803.695 

 803.704 

 803.667 

 803.238 
 803.240 

 803.251 

 807.070 
 807.078 

 804.500 

 804.481 

 804.458 

 811.048 

 807.635 
 807.642  810.106  807.617 

 810.505 

 810.521 

 810.501 
 810.503 

 804.738 

 806.278 

 802.858 
 802.857  804.709 

 804.693 
 806.933 

 806.927 

 809.523 

 804.131 
 804.185 

 804.194 

 806.163 

 806.298 

 804.084 

 813.771 

 802.339 
 802.355 

 802.259 

 811.352 

 811.397  806.630 

 806.570 
 806.497  801.123 

 819.693  819.680 

 801.168 

 801.156 
 805.388 

 804.989 

 805.003 

 807.168 

 803.184  803.242 

 803.119 

 806.136  806.144  806.152 

 800.632  800.222 

 800.192 

 799.358 
 799.331 

 803.495 

 801.368 

 799.528 

 796.120 

 795.939 

 796.797 

 796.125 

 796.402 

 796.344 

 796.825 

 796.719 

 796.324 

 796.157 

 797.493 

 796.691 

 799.511 

 801.089 

 804.074 
 804.689 

 798.933 

 798.934 

 811.247 

 795.780 

 795.800 

 795.969 

 802.039 

 795.913 

 795.791 
 796.136 

 795.957 

 796.008 

 797.166 

 797.158  797.221 

 797.310 

 797.333 

 797.345 

 797.344  797.298 

 797.257 

 797.248 

 797.166 

 797.171  797.162 

 797.118  797.128 

 797.272 

 797.302 

 797.323 

 797.366 

 797.365 

 797.372 

 797.407 

 796.785 

 796.842 

 797.018 

 796.843 
 796.889 

 796.899 

 796.721 
 796.629 

 796.416 

 796.482  796.631 

 796.360 
 796.630 

 796.268 

 796.372 

 796.315 

 796.418 

 795.907 

 795.775 

 795.841 
 795.938 

 795.820 

 795.775 

 795.708 

 795.788 

 795.879  795.826  795.828  795.928 

 795.894  795.772 

 795.889  796.030 

 796.111  795.974 

 795.960 

 796.183 

 796.076 

 795.963 

 795.982 
 795.937  795.905  795.832  795.952 

 795.879  795.756  795.900 

 795.967  795.918  795.963 

 796.043  795.961  796.005 

 795.997 

 795.953 
 795.745 

 795.742 
 795.621 

 795.753 

 796.059  796.103  796.220 
 796.256 

 796.111 

 796.695 

 796.739 

 796.912 
 796.747 

 796.991  797.108 

 795.906 

 796.501 

 796.243 

 796.144 

8.453 m²

03.11.17  EB

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

GRUNDLAGEN
VERMESSUNG 

G 4

1 : 1.000

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

1.4

Anwender
Schreibmaschinentext
Kartengrundlage © Bayerische Vermessungsverwaltung 



zu
 4

10
5/

1

2 1/2a

14

15

7

2 1/3

5

9b

9a

2

69

9 1
/2

13

Von-Freyberg-Str.

4

7

4

III

8

Fu
rte

nb
ac

hw
eg

So
nn

en
st

r. Rudolfstr.

3
1

5

5

6

7

10
8

3

Christus Kirche4

6

10

9

7
5 3

1

3

4

1

2

5
11 9

2 1/2b
Rudolfstr. 2 1/4

8

10

14

12
6

18

I

Ottostr.

Kirchstr.

G
lü

ck
st

r.

2

1 1/2

1

33

4

16

57

1

3

11

1

12

14

18

16Kemptener Straße

1355 1/3

2
4

6

2

Parkpl

8

10

20

IAm Riesenanger

3

15

5

13 1/2
13

12

1416

I

III

Ko
be

ls
tr.

2

7911

1

761/3 761 670
663

631
761/7 4114/1

771
770/5769/3 770/2

770/4
938/3 598/5

684/2782/1
769/5

769/7

770/3

771/11

938/2

935/2

769

782

769/4768/9

598/4

782/2 768/8

768

783/5
783/2

783/6
783/3

76
4

67
7/

2

78
3/

8

783/7

783/10

762/4

761/2

783/4
783/9

768/3

934/2

76
6/

2

935/3

934/3

67
7/6

937767

76
8/

6

598/7
768/4

936934/1

768/7

936/1

760/2
760/3

724/2
724/1

723
724

714

765/1

677/5
765

760

715

759/5
757/3

730/1

709/1
727

683/2

683/5

759/2

736

75
7/

8

757/5

757
757/7

759

709
677 680

682

676

660

627
650

670/1

67
7/

3

683/4

693

693/2

688
694

653

3131/2

32

685

62
5

31/3

649

671 657 630

769/2
771/7

767/3

783

766/4

766

767/2
634/1

762

935/4766/5

934/4
935

638

4114

766/3 644
763

936/2
634/2

63
4/

3

Guggemoswiese
6a

6b
6c

6d
6e

6f
6g

IIPD

II+
I

FD

I+DSD10°
50°

III+I
FD

II+DSD 35°

II+
D

SD

I+
D

K
W

D
II+

D
K

W
D

50
°

1,60 6,55 1,90
pa

rk
en

de
 A

ut
os

vo
rh

an
de

ne
 P

ar
kp

lä
tz

e

parkende Autos (2 Std.)
parkende Autos

6,30

pa
rk

en
de

 A
ut

os

nicht vermessen

nicht vermessen

5,65 1,60

ni
ch

t v
er

m
es

se
n

8.453 m²

15.11.17  EB

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

GRUNDLAGEN
BESTANDSPLAN

B 1

1 : 1.000

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

1.5

Anwender
Schreibmaschinentext
Kartengrundlage © Bayerische Vermessungsverwaltung 



Blick von der Sonnnenstraße über das Baugebiet Richtung 
Südosten

Bebauung nördlich des Baugebiets

Sonnenstraße Richtung Süden, links das Baugebiet

Blick Richtung Osten über das Baugebiet zur Glückstraße Blick über das Baugebiet Richtung Westen

Parkplätze westlich der Kirche

1.6

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••



TG

Haus A

Haus B

Haus C

Haus D Haus EFFB 797,00
FFB 797,00

FFB 796,50

FFB 796,50

FFB 796,45

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25
WH +9,25

WH +11,50

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +11,50

WH +11,50
WH +11,50

WH +11,50

WH +11,50

WH +11,50

FH +13,40

FH +13,40

FH +13,40

FH +13,40FH +12,50

FH +12,50

FH +12,50

FH +12,50

WH +11,50

WH +11,50

FH +13,40

(Entwurf)

(Entwurf)

(Entwurf)

(Entwurf) (Entwurf)
Einfahrt TG

Ausfahrt TG
TG

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

14

5

So
nn

en
st

r.
Rudolfstr.

3
1

7

Christus Kirche4

6

10

9

Kirchstr.

2

3

4

7

1

3

11

4114/1

768

76
4

67
7/

2

768/3

934/2
76

6/
2

934/3

67
7/6

767

76
8/

6

768/4

768/7

724/2
724/1

723
724

714

765/1

677/5

765

715

67
7/

3

767/3

766/4

766

767/2766/5

934/4

766/3

6a
6b

G
lü

ck
st

r.

Rigole unter Straße

1,60 6,55 1,90

pa
rk

en
de

 A
ut

os

Spielplatz

vo
rh

an
de

ne
 P

ar
kp

lä
tz

e

Treffpunkt

parkende Autos (2 Std.)

parkende Autos

pa
rk

en
de

 A
ut

os

nicht vermessen

nicht vermessen

5,65
1,60

1,
75

3,
05

6,
00

2,
30

5 P

Rigole unter Straße

Anliegerweg

4,
50

75

2 P

5,
00

12,00
5,18

6,
00

2,
30

5 P

Bäume erhöht

2 P

5,
00

12,00
5,18

6,
00

2,
30

5 P

2 P

5,
00

12,00

6,
00

2,
30

5 P

2 P

5,
00

12,00

6,
50

1,
00

4,
50

3 P

Bäume erhöht

2,00 3,18

2,
30

2,
00

9,
32

2,
00

2,
30

2,
00

8,
07

2,
00

Bäume erhöht

2,
00

Treffpunkt

Treffpunkt

2,00 3,19

3,05 2,00 7,09

Treffpunkt

3,
60

2,5075

2,5075

75 2,50

75 2,50

3 
P

1,75 2,30
6,50

F

5,
24

IIPD

II+
I

FD

I+DSD10°
50°

III+I
FD

II+DSD 35°

I+
D

K
W

D
II+

D
K

W
D

50
°

A B
A B

4,
80

4,
81

4,
83

4,
84

4,
85

4,
76

4,
80

4,
81

5,
24

5,
24

7,92

7,77

14,00

14,00

14,00

28,20

15,50

7,82

15,50

15,50

15,50

15,50

18,40

16
,0

0

24
,7

5

20,43

23
,5

0

5,
25

5,
25

20,43

22
,2

5

14
,0

0

18
,2

2

5,
28

5,
28

18,93

18,93

33,13

12
,2

6

11
,2

5

3,00

3,
00

3,
00

Besucherstellplätze:
34 Besucherstellplätze: 20% (bei 84 WE)

Für Berechnung GRZ / GFZ maßgebende Fläche:
Fl.Nr. 767: 8.453,4 m²
- Gehweg Glückstraße 35,3 m² 
+ Parkplätze Glückstraße: 35,7 m² 
--> für GRZ / GFZ maßgebende Fläche: 8.453,8 m²

12,12

8,35

20,43

5,
25

20,43

7,82

5,90

Gebäude

Gebäude, vorhanden
Gebäude, Vorschlag

Wandhöhe (bezogen auf FFB)WH

Zugang
Firsthöhe (bezogen auf FFB)FH

Höhe Fertigfußboden (bezogen auf N.N.)FFB

Tiefgarage
SatteldachSD

PultdachPD

FlachdachFD

KrüppelwalmdachKWD

2 GeschoßeII

2 Geschoße mit ausgebautem DachgeschoßII+D

2 Geschoße mit zurückspringendem DachgeschoßII+I

Geltungsbereich (8.526 m²)

Sonstiges

Grundstücksgrenze, vorhanden
Flurnummer767

Freiflächen und Grün

Anliegerweg (Pflaster), Vorschlag

Grünfläche / Garten, Vorschlag

Freiflächengestaltung, Vorschlag

Baum, Vorschlag, Lage festgelegt
Baum, Vorschlag, Lage frei

Straße, vorhanden

Stellplätze privat (Rasenfugenpflaster), Vorschlag

Fußweg, vorhanden
Fußweg (Pflaster) privat, Vorschlag

Freiflächen, vermessen

Baum, Bestand
Bank, Vorschlag

Stellplätze privat (Pflaster), Vorschlag

Stellplätze öff., Vorschlag

Fußweg öff., Vorschlag

17.11.17  EB

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

VORENTWURF  ALT. 3
GESTALTUNGSPLAN MIT VERKEHRS- UND FREIFLÄCHEN

1 : 500

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

V 3.105.12.17  EB

2.1

Anwender
Schreibmaschinentext
Kartengrundlage © Bayerische Vermessungsverwaltung 



Einfahrt TG

Ausfahrt TG

TG

TG

Fahrräder, Müll

Haus A

Haus B

Haus C

Haus D Haus EFFB 797,00
FFB 797,00

FFB 796,50

FFB 796,50

FFB 796,45

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25
WH +9,25

WH +11,50

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +11,50

WH +11,50
WH +11,50

WH +11,50

WH +11,50

WH +11,50

FH +13,40

FH +13,40

FH +13,40

FH +13,40FH +12,50

FH +12,50

FH +12,50

FH +12,50

WH +11,50

WH +11,50

FH +13,40

(Entwurf)

(Entwurf)

(Entwurf)

(Entwurf) (Entwurf)

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

14

5

So
nn

en
st

r.
Rudolfstr.

3
1

7

Christus Kirche4

6

10

9

Kirchstr.

G
lü

ck
st

r.

2

3

6a

4

7

1

3

11

4114/1

768

76
4

67
7/

2

768/3

934/2
76

6/
2

934/3

67
7/6

76
8/

6

768/4

768/7

724/2
724/1

723
724

714

765/1

677/5

765

715

67
7/

3

767/3

766/4

766

767/2766/5

934/4

766/3

6b

767

6,
00

2,
30

5 P

Rigole unter Straße

1,60

Anliegerweg

Spielplatz

1,
75

3,
05

W
all

Bäume erhöht

vo
rh

an
de

ne
 P

ar
kp

lä
tz

e

parkende Autos (2 Std.)

parkende Autos

Pa
rk

ve
rb

ot

nicht vermessen

nicht vermessen

5,65
1,60

4,
50

75

2 P

5,
00

2,
00

2,
30

12,00
5,18

6,
00

2,
30

5 P

Bäume erhöht

2 P

5,
00

2,
00

2,
30

12,00
5,18

3,
08

3,
00

2,
00

2,
00

6,
00

2,
30

5 P

Bäume erhöht

2 P

5,
00

12,00

3,
00

2,
00

2,
00

6,
00

2,
30

5 P

Bäume erhöht

2 P

5,
00

12,00

3,
00

2,
00

2,
00

1,75 3,43

7,32

2,
30

2,
08

1,75 3,43

1,753,04

2,
30

3,
84

4,
50

4 P

6 
P

5,50 2,301,75 6,79

3,05 1,75

3,
60

2,5075

75 2,50

75 2,50

2,5075

6,
50

91

4 
P

4 
P

5,65
3,29

4,
33

3,
00

2,
00

2,
00

F

F

12
,2

6

20,43

4,
80

4,
81

4,
83

4,
84

4,
85

4,
76

4,
80

4,
81

5,
24

5,
24

7,92

IIPD

II+
I

FD

I+DSD10°
50°

III+I
FD

II+DSD 35°

14,00

14,00

14,00

28,20

15,50

7,82

15,50

15,50

15,50

15,50

18,40

16
,0

0

I+
D

K
W

D
II+

D
K

W
D

50
°

A B
A B

24
,7

5

20,43

23
,5

0

5,
24

5,
25

5,
25

5,
25

20,43

20,43

22
,2

5

14
,0

0

18
,2

2

5,
28

5,
28

18,93

18,93

33,13

11
,2

5

3,00

3,
00

3,
00

Besucherstellplätze:
46 Besucherstellplätze: 27% (bei 84 WE)

Für Berechnung GRZ / GFZ maßgebende Fläche:
Fl.Nr. 767: 8.453,4 m²
- Gehweg Sonnenstraße 41,5 m²
+ Parkplätze Sonnenstraße 74,8 m²
--> für GRZ / GFZ maßgebende Fläche: 8.486,7 m²

6,76

12,12

8,35

7,50

9,35

Geltungsbereich (8.971 m²)

Sonstiges

Grundstücksgrenze, vorhanden
Flurnummer767

Gebäude

Gebäude, vorhanden
Gebäude, Vorschlag

Wandhöhe (bezogen auf FFB)WH

Zugang
Firsthöhe (bezogen auf FFB)FH

Freiflächen und Grün

Anliegerweg (Asphalt), Vorschlag

Grünfläche / Garten, Vorschlag

Freiflächengestaltung, Vorschlag

Baum, Vorschlag, Lage festgelegt
Baum, Vorschlag, Lage frei

Straße, vorhanden

Stellplätze privat (Rasenfugenpflaster), Vorschlag

Fußweg, vorhanden
Fußweg / Platzfläche (Pflaster) privat, Vorschlag

Freiflächen, vermessen
Höhe Fertigfußboden (bezogen auf N.N.)FFB

Baum, Bestand

Tiefgarage
SatteldachSD

PultdachPD

FlachdachFD

KrüppelwalmdachKWD

2 GeschoßeII

2 Geschoße mit ausgebautem DachgeschoßII+D

2 Geschoße mit zurückspringendem DachgeschoßII+I

Bank, Vorschlag

Stellplätze privat (Pflaster), Vorschlag

Stellplätze öff., Vorschlag

Fußweg öff., Vorschlag

17.11.17  EB

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

BEBAUUNGSPLAN
FÜSSEN SONNENSTRASSE OST (GUGGEMOSWIESE)

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

VORENTWURF  ALT. 4
GESTALTUNGSPLAN MIT VERKEHRS- UND FREIFLÄCHEN

1 : 500

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

V 4.105.12.17  EB

2.2

Anwender
Schreibmaschinentext
Kartengrundlage © Bayerische Vermessungsverwaltung 



Einfahrt TG

Ausfahrt TG

TG

TG

Fahrräder, Müll

Haus A

Haus B

Haus C

Haus D Haus EFFB 797,00
FFB 797,00

FFB 796,50

FFB 796,50

FFB 796,45

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25
WH +9,25

WH +11,50

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +9,25

WH +11,50

WH +11,50
WH +11,50

WH +11,50

WH +11,50

WH +11,50

FH +13,40

FH +13,40

FH +13,40

FH +13,40FH +12,50

FH +12,50

FH +12,50

FH +12,50

WH +11,50

WH +11,50

FH +13,40

(Entwurf)

(Entwurf)

(Entwurf)

(Entwurf) (Entwurf)

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

Fahrräder, Müll

14

5

So
nn

en
st

r.
Rudolfstr.

3
1

7

Christus Kirche4

6

10

9

Kirchstr.

G
lü

ck
st

r.

2

3

6a

4

7

1

3

11

4114/1

768

76
4

768/3

934/2
76

6/
2

934/3

67
7/6

76
8/

6

768/4

768/7

724/2
724/1

723
724

714

765/1

677/5

765

715

67
7/

3

767/3

766/4

766

767/2766/5

934/4

766/3

6b

767

67
7/

2

5 P

Rigole unter Straße

1,60

Anliegerweg

Spielplatz 200 m²

1,
75

3,
05

W
all

Bäume erhöht

vo
rh

an
de

ne
 P

ar
kp

lä
tz

e

parkende Autos (2 Std.)

parkende Autos

nicht vermessen

nicht vermessen

5,65
1,60

4,
50

75

2 P
5 P

Bäume erhöht

2 P

3,
00

2,
00

2,
00

5 P

Bäume erhöht

2 P

2,
00

2,
00

5 P

Bäume erhöht

2 P

3,
00

2,
00

2,
00

5 P

6 
P

5,50 2,301,75 6,79

3,
60

2,5075

3,
00

2,
00

2,
00

F

2,00

2,00

3 
P

F

1,75 2,30
6,50

pa
rk

en
de

 A
ut

os

2,
40

2,
40

2,
40

2,
40

5,
00

35
2,

00
4,

50

6,
00

5,
00

2,
00

2,
30

75 2,50
12,50

4,68

4,
22 5,

00
2,

00
2,

30

6,
00

75 2,50

2,
97

12,50
4,68

5,
00

2,
30

6,
00

3,
73

3,
00

12,50

3,54

2,00 2,68

2,5075

3,55
6,57

5,
00

2,
30

6,
00

1,
97

12,50
2,00 2,68

12
,2

6

20,43

4,
80

4,
81

4,
83

4,
84

4,
85

4,
76

4,
80

4,
81

5,
24

5,
24

IIPD

II+
I

FD

I+DSD10°
50°

III+I
FD

II+DSD 35°

14,00

14,00

14,00

28,20

15,50

7,82

15,50

15,50

15,50

15,50

18,40

16
,0

0

I+
D

K
W

D
II+

D
K

W
D

50
°

A B
A B

24
,7

5

20,43

23
,5

0

5,
24

5,
25

5,
25

5,
25

20,43

20,43

22
,2

5

14
,0

0

18
,2

2

5,
28

5,
28

18,93

18,93

33,13

11
,2

5

3,00

3,
00

3,
00

Besucherstellplätze:
42 Besucherstellplätze: 25% (bei 84 WE)

Für Berechnung GRZ / GFZ maßgebende Fläche:
Fl.Nr. 767: 8.453 m²
- Gehweg Glückstraße 32 m²
+ Parkplätze Glückstraße 37 m²
- Gehweg Sonnenstraße 39 m²
+ Parkplätze Sonnenstraße 79 m²
--> für GRZ / GFZ maßgebende Fläche: 8.498 m²

6,76

12,12

8,35

5,90

9,35

7,93

Geltungsbereich (9.043 m²)

Sonstiges

Grundstücksgrenze, vorhanden

Flurnummer767

Gebäude

Gebäude, vorhanden
Gebäude, Vorschlag

Wandhöhe (bezogen auf FFB)WH

Zugang
Firsthöhe (bezogen auf FFB)FH

Freiflächen und Grün

Anliegerweg (Asphalt), Vorschlag

Grünfläche / Garten, Vorschlag

Freiflächengestaltung, Vorschlag

Baum, Vorschlag, Lage festgelegt
Baum, Vorschlag, Lage frei

Straße, vorhanden

Stellplätze privat (Rasenfugenpflaster), Vorschlag

Fußweg, vorhanden
Fußweg / Platzfläche (Pflaster) privat, Vorschlag

Freiflächen, vermessen
Höhe Fertigfußboden (bezogen auf N.N.)FFB

Baum, Bestand

Tiefgarage
SatteldachSD

PultdachPD

FlachdachFD

KrüppelwalmdachKWD

2 GeschoßeII

2 Geschoße mit ausgebautem DachgeschoßII+D

2 Geschoße mit zurückspringendem DachgeschoßII+I Bank, Vorschlag

Stellplätze privat (Pflaster), Vorschlag

Stellplätze öff., Vorschlag

Fußweg öff., Vorschlag

Grundstücksgrenze, Vorschlag 30.01.18  EB

Geä.
Geä.
Gez.

Plan

Projekt

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN
W 60 - SONNENSTRASSE OST, STADT FÜSSEN

Plan-Nr.

Maßstab

Projekt-Nr.

2021.1

VORENTWURF  ALT. 5 (= Alt. 3 mit beschlossenen Änderungen)
GESTALTUNGSPLAN MIT VERKEHRS- UND FREIFLÄCHEN

1 : 500

ARCHITEKTUR UND STÄDTEBAU DIPL. ING. ARCHITEKT BDA  FRANZ ARNOLD
HIRSCHGASSE 5 87700 MEMMINGEN FAX 08331/ 49201• TEL. 08331/ 80234 ••

V 5.1

2.3

Kartengrundlage  © Bayerische Vermessungsverwaltung



  

 
 
 

STADT FÜSSEN 
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

W 60 - SONNENSTRASSE OST 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
 
 
 

Bedenken und Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
zum Vorentwurf, Stand 30.01.2018 
 

Beschluss bei Stadtratssitzung am:  24.09.2019 
 

 
Bedenken und Anregungen 

(jeweils wesentliche Auszüge) 

 
Abwägung / Beschluss 

 
1.) Abwasserzweckverband Füssen 
 Fr. Eckmann, Schr. v. 21.02.18 
 

 Der Abwasserzweckverband unterhält im 
Bereich der geplanten Bebauung keine 
Leitungen oder Kanäle. Daher ist eine 
weitere Stellungnahme nicht notwendig. 

 

 
 
 
 

--- 

 

 
3.) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und  
 Forsten Kaufbeuren 
 Bereich Forsten - Außenstelle Füssen: 
 H. Östreicher, Schr. v. 27.02.18 
 

 Die lt. Grünordnung zu pflanzenden Bäume 
werden im Pollen- und Samenaustausch mit 
benachbarten Wäldern stehen. Daher wird 
gebeten, bei den Hinweisen bei Ziffer 5. fol-
genden Absatz aufzunehmen:  
„Bei der Pflanzung von Bäumen der 1. und 
2. Wuchsordnung sollte bei der Pflanzen-
auswahl das Forstvermehrungsgutgesetz 
(FoVG) beachtet werden. Damit wird sicher-
gestellt, dass an die regionalen Wuchsbe-
dingungen angepasste Pflanzen verwendet 
werden.“ 

 
 Bereich Landwirtschaft: 
 Fr. Maurus, Schr. v. 06.03.18 
 

 Eine Beeinträchtigung der Entwicklungsfä-
higkeit von landwirtschaftlichen Betrieben 
wird nicht gesehen. 

 

 
 
 
 
 
 

 Die Formulierung wird unter Punkt 5 der 
Hinweise ergänzt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

--- 
 

... 

3.1 
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4.) Bayerischer Bauernverband,  
 Geschaftsstelle Kaufbeuren 
 Fr. Stoß, Schr. v. 21.03.18 
 

 Keine Äußerung 
 

 
 
 
 
 

--- 
 

 
7.) Deutsche Telekom Technik GmbH 
 H. Weis, Schr. v. 01.03.18 
 

 Durch die Planung werden die Belange der 
Telekom zurzeit nicht berührt. 

 

 Bei Planungsänderungen wird um erneute 
Beteiligung gebeten. 

 

 Die Verlegung neuer Telekommunikationsli-
nien zur Versorgung des Planbereichs mit 
Telekommunikationsinfrastruktur bleibt einer 
Prüfung vorbehalten. 

 

 Damit eine koordinierte Erschließung des 
Gebietes erfolgen kann, ist es notwendig, 
sich so früh wie möglich, jedoch mindestens 
4 Monate vor Baubeginn, mit der Deutschen 
Telekom Technik GmbH Gersthofen in Ver-
bindung zu setzen. 

 

 
 
 
 

--- 
 
 

 Bei Planungsänderungen erfolgt eine er-
neute Beteiligung. 

 

 Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 Die Deutsche Telekom Technik GmbH 
Gersthofen wird rechtzeitig vor Erschlie-
ßung des Baugebiets informiert. 

 
 
 
 

 
8.) Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG 
 H. Petermann, Schr. v. 28.02.18 
 

 Die Stromversorgung des Bebauungsplan-
gebietes ist grundsätzlich sichergestellt über 
das regionale Mittelspannungs – Verteilnetz 
(20 kV), das aber erweitert werden muss. 
Die Elektrizitätsversorgung des Bebauungs-
plangebietes kann erst nach Errichtung ei-
ner 20 kV - Trafostation und der Verlegung 
von 20 kV - Erdkabel auf diversen Trassen 
gesichert werden. 
Es wird empfohlen, für diese Trafostation 
(Compaktbauweise 2 x 3 m) einen Standort 
an der Westseite des Bebauungsplangebie-
tes einzuplanen, mit direktem Zugang von 
der Sonnenstraße. 

 

 
 
 
 

 Im Baurechtsplan wird an der Sonnenstraße 
nördlich der Tiefgaragenrampe eine Fläche 
für Versorgung mit Zweckbestimmung Elek-
trizität festgesetzt und die Trafostation in 
den Gestaltungsplan (siehe Anlage 4.1) ein-
gezeichnet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 
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10.) Feuerwehrkommandant Füssen 
 H. Roth, Schr. v. 05.03.18 
 

 Es sollte überprüft werden, ob nach BayBO 
Art. 5 Zugänge und Zufahrten auf den 
Grundstücken Anwendung findet. 

 
 
 

 
 
 
 

 Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens wird die Notwendigkeit von Feuerwehr-
zu- oder -durchfahrten sowie Aufstell- und 
Bewegungsflächen geklärt und in der Frei-
flächenplanung entsprechend dargestellt. 
Eine prinzipielle Aufnahme der Feuerwehr-
zufahrten und Aufstellflächen erfolgt im Plan 
E 4 Feuerwehrzufahrten (siehe Anlage 7.6 
der Begründung). 

 

 
11.) Gemeinde Eisenberg 
 Schr. v. 13.03.18 
 

 Keine Äußerung. 
 

 
 
 
 

--- 
 

 
12.) Gemeinde Hopferau 
 Schr. v. 21.02.18 
 

 Keine Äußerung. 
 

 
 
 
 

--- 
 

 
13.) Gemeinde Pfronten 
 1. BGM Fr. Waldmann, Schr. v. 27.02.18 
 

 Keine Äußerung. 
 

 
 
 
 

--- 
 

 
14.) Gemeinde Rieden am Forggensee 
 1. BGM H. Streif, Schr. v. 02.03.18 
 

 Keine Äußerung. 
 

 
 
 
 

--- 
 

 
15.) Gemeinde Schwangau 
 1. BGM H. Rinke, Schr. v. 13.03.18 
 

 Es werden keine Anregungen vorgebracht, 
da die Belange der Gemeinde Schwangau 
von der Planung nicht berührt werden. 

 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Stadt 
Füssen aufgrund des Normenkontrollverfah-
rens gegen das Wasserschutzgebiet der 
Stadt Füssen auf Schwangauer Flur keine 
gesicherte Wasserversorgung hat. 

 

 
 
 
 

--- 
 
 
 

 Dieser Hinweis wird zur Kenntnis genom-
men, er ist jedoch nicht Bestandteil der Bau-
leitplanung für dieses neue Gebiet. Es be-
steht eine rechtsgültige Schutzgebietsver-
ordnung. Grundsätzlich ist das Gebiet, wie 
die angrenzenden Gebiete, auch in Bezug 
auf Wasser rechtlich erschlossen. 

 

 
 
 
 

... 
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18.1) Landratsamt Ostallgäu 
 Bauplanungsrecht / Städtebau 
 H. Hohenadl, Schr. v. 21.03.18 
 

 Die Erschließung entspricht für private 
Wohnwege nicht der Regel nach Art. 4 
BayBO. Insofern wären die entsprechenden 
Notwendigkeiten und Sicherheiten für die 
dauerhafte und normgerechte Herstellung 
und Unterhaltung des privaten Wohnwegs 
mit allen zuständigen Stellen abzuklären 
und im Vorhaben- und Erschließungsplan 
dauerhaft zwischen Stadt und Vorhabens-
träger abzusichern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Das Pfarrhaus der ev. Kirche besitzt Denk-
maleigenschaft. Auf Grund der Nähe ist 
deshalb Erscheinungsbild, Material und 
Farbgebung der benachbarten Bauten über 
eine denkmalrechtliche Erlaubnis nach Art. 
6 DSchG abzustimmen. 

 
 
 

 

 
 
 
 

 Die Erschließung entspricht sehr wohl den 
Anforderungen aus Art. 4 BayBO: sie erfolgt 
über die beiden vorhandenen öffentlichen 
Straßen im Westen und Osten. Hieran liegt 
das Baugrundstück in angemessener Breite 
an. Eine Realteilung und Aufteilung nach 
WEG wird zudem nur dergestalt erfolgen, 
dass 2 WEGs entstehen werden, die jeweils 
unmittelbar an einer öffentlichen Verkehrsflä-
che anliegen. Die Ausfahrt aus der TG er-
folgt auf eigenem Grundstück der WEGs 
(Miteigentum), gesichert durch Dienstbar-
keiten zugunsten der Stadt Füssen und des 
Freistaats Bayern (vertr. durch das Land-
ratsamt Ostallgäu), um hier auch eine 
Durchquerung für Dritte zu ermöglichen. Die 
Eintragung der Dienstbarkeiten und Gestal-
tung der Zufahrt ist Gegenstand des Durch-
führungsvertrages. 

 

 Da es sich um einen Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan handelt und damit um ein 
konkretes Vorhaben (vgl. Vorhaben- und 
Erschließungsplan) soll im Rahmen der er-
neuten Auslegung und Trägerbeteiligung 
eine Aussage erfolgen, ob die Gebäude in 
der konkreten Ausformung genehmigungs-
fähig sind. 

 

 

18.2) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Wasserrechtsbehörde 
 H. Lind, Schr. v. 23.02.18 
 

 Keine Äußerung. 
 

 

 
 
 
 

--- 
 

 

18.3) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Naturschutzbehörde 
 Fr. Wehnert, Schr. v. 27.02.18 
 

 Aus naturschutzfachlicher Sicht werden 
keine Einwendungen erhoben. 

 

 Die Außenanlagengestaltung ist zur ord-
nungsgemäßen Eingrünung beim Bauan-
tragsverfahren in einem qualifizierten Frei-
flächengestaltungsplan darzustellen (Maß-
stab 1:200, Angabe Gehölzbestand, die zu 
entfernende Vegetation, Abgrabungen, Auf-
schüttungen, bauliche Anlagen wie Stütz-
mauern, Stufen, Rampen, u.ä., Erschlie-
ßungsflächen wie Ein- und Ausfahrten, 
Stellplätze (einschl. der Art der Befestigung 
der Flächen) und geplante Neupflanzungen 
mit Angabe Baum-Art und Pflanzgröße). 

 

 
 
 
 

--- 
 
 

 Im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens wird die Außenanlagengestaltung in 
einem qualifizierten Freiflächengestaltungs-
plan dargestellt. 

 
 

... 
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18.4) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Immissionsschutzbehörde 
 H. Steuer, Schr. v. 08.03.18 
 

 Die Zu- und Abfahrten der Tiefgarage rü-
cken sehr nahe an die Wohnbebauung der 
Nachbarschaft heran. 
Im Norden sind Stellplätze unmittelbar zur 
Nachbarschaft vorgesehen. 

 

 Nach der TA-Lärm müssen Parkplätze und 
Tiefgaragen so errichtet und betrieben wer-
den, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Geräusche verhindert werden, die 
nach dem Stand der Technik zur Lärmmin-
derung vermeidbar sind und unvermeidbare 
schädliche Umwelteinwirkungen auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. 
Gemäß der Parkplatzlärmstudie des LfU 
Bayern sind die Einhausung und die schall-
absorbierende Auskleidung der Tiefgaragen-
rampen als Stand der Technik anzusehen. 

 

 Darüber hinaus soll geprüft werden, ob eine 
Verlegung der südwestlichen Tiefgaragen-
zufahrt möglich oder gar nötig ist. 

 

 Auch ein Verzicht, eine Abschirmung oder 
eine Verlegung der störendsten Stellplätze 
soll geprüft werden. 

 
 
 
 
 
 
 

 Aufgrund der vorstehenden Gründe hält die 
Untere Immissionsschutzbehörde eine 
schalltechnische Untersuchung (Schall-
schutzgutachten), die den Lärm der Tiefga-
ragenrampen und der Stellplätze berück-
sichtigt, für erforderlich. 
Die Untersuchung soll aufzeigen, welche 
Schallschutzmaßnahmen für den Bebau-
ungsplan zu ergreifen sind. 
Die Ergebnisse sind in die Satzung und in 
die Planzeichnung einzuarbeiten. 

 

 

 
 
 
 

 Die Stellplätze entlang der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze entfallen. 

 
 
 
 

 Inzwischen wurde eine schalltechnische 
Untersuchung durchgeführt. (siehe Anlage 
9.1 der Begründung). Unter den Punkten 
12.2 und 12.3 der textlichen Festsetzungen 
werden die Einhausung der Rampen sowie 
zusätzlich notwendige passive Schall-
schutzmaßnahmen bei Haus E festgesetzt. 

 
 
 
 
 
 

 Gemäß der schalltechnischen Untersu-
chung ist eine Verlegung bei einer Einhau-
sung der Rampe nicht nötig. 

 

 Die Stellplätze entlang der nördlichen Gel-
tungsbereichsgrenze entfallen. Um den Stell-
platznachweis gemäß der Stellplatzsatzung 
der Stadt Füssen zu erfüllen, ist ein weiterer 
Verzicht auf Stellplätze nicht möglich. Die ge-
naue Lage innerhalb der Fläche für Stellplät-
ze wird erst im Rahmen des Baugenehmi-
gungsverfahrens festgelegt und in der Frei-
flächenplanung dargestellt. 

 

 Inzwischen wurde eine schalltechnische Un-
tersuchung durchgeführt (siehe Anlage 9.1 
der Begründung), die Ergebnisse sind ein-
gearbeitet. 

 
 
 
 
 
 
 

 
18.5) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Bodenschutzbehörde 
 H. Rausch, Schr. v. 26.02.18 
 
 Altlasten: 

 Nach den vorliegenden Unterlagen befinden 
sich im Geltungsbereich keine altlastver-
dächtigen Ablagerungen. 

 

 
 
 
 
 
 

--- 
 

... 
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 Schutzgut Boden: 

 Die Versiegelung des Bodens ist gering zu 
halten. 

 

 Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, 
der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend 
der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vor-
schriften ordnungsgemäß und schadlos zu 
entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu füh-
ren und dem Landratsamt auf Verlangen 
vorzulegen. 

 

 
 

 Siehe Punkt 8.2 der textlichen Festsetzun-
gen und Punkt 6 der Hinweise. 

 

 Wird unter Punkt 12 der Hinweise aufge-
nommen. 

 
 
 
 
 
 

 
18.6) Landratsamt Ostallgäu 
 Kommunale Abfallwirtschaft 
 H. Holzheu, Schr. v. 13.03.18 
 

 Für Grundstücke, die nicht an durchgehend 
befahrbaren Straßen bzw. Wendeflächen 
liegen, sind an der nächstliegenden Durch-
gangsstraße Stellplätze für die Abfallbehält-
nisse sowie für die Bereitstellung sperriger 
Abfälle vorzusehen. 

 

 Die abfallwirtschaftlichen Belange (Anfahr-
barkeit der Grundstücke) sind ausreichend 
berücksichtigt. 

 

 
 
 
 
 

 Wird im Rahmen des Baugenehmigungs-
verfahrens und der Freiflächenplanung ge-
klärt. 

 
 
 
 

--- 
 
 
 

 
18.7) Landratsamt Ostallgäu 
 Gesundheitsamt 
 H. Roth, Schr. v. 23.02.18 
 

 Es besteht Einverständnis. 
 

 
 
 
 
 

--- 
 

 
18.8) Landratsamt Ostallgäu 
 Kommunales Bauamt 
 Fr. Nadler, Schr. v. 26.02.18 
 

 Es ist keine Kreisstraße betroffen. 
 

 
 
 
 
 

--- 
 

 
20.) Regionaler Planungsverband Allgäu,  
 Fr. Schmauch, Schr. v. 06.03.18 
 

 Es wird gebeten, geeignete Maßnahmen zu 
treffen, um RP 16 B V 2.3 (Z) ausreichend 
Rechnung zu tragen. 
Gemäß diesem Regionalplanziel soll darauf 
hingewirkt werden, dass die Region von der 
Errichtung überwiegend eigengenutzter 
Freizeitwohngelegenheiten (Zweitwohnun-
gen) freigehalten wird. 

 

 
 
 
 

 Landesplanerische Planaussagen, die als 
sog. „Soll-Ziele“ formuliert sind, beanspru-
chen die in § 3 Abs. 1 Nr. 2 ROG angespro-
chene Verbindlichkeit nicht schlechthin. 
Denn eine Rechtsnorm, die als „Soll-Vor-
schrift“ erlassen ist, bindet den Normadres-
saten - nur dann - im Sinne eines „Muss“, 
wenn keine Umstände vorliegen, die den 
Fall als atypisch erscheinen lassen. Inso-
weit gilt für die Beurteilung der Zielqualität  

... 
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landesplanerischer Aussagen in Gestalt 
einer Soll-Vorschrift nichts anderes als für 
diejenigen Aussagen, die dem Regel-Aus-
nahme-Muster folgen und damit den Ver-
bindlichkeitsanspruch relativieren (BVerwG 
vom 16.12.2010 a.a.O. RdNr. 9; BayVGH 
vom 19.4.2004 a.a.O. S. 189). Plansätze 
mit einer „Soll“-Struktur erfüllen die Merk-
male eines Ziels der Raumordnung daher 
nur, wenn der Plangeber die Abweichungs-
voraussetzungen für atypische Sachverhal-
te mit hinreichender tatbestandlicher Be-
stimmtheit selbst festgelegt hat. Ist dies der 
Fall, sind die Merkmale eines den nachge-
ordneten Planungsträger bindenden Zieles 
auch bei landesplanerischen Aussagen in 
Form einer Soll-Vorschrift erfüllt. Dagegen 
entfalten Soll-Vorschriften, die keine hin-
reichenden Anhaltspunkte für die Reich-
weite atypischer Fälle bieten, mithin in 
dieser Frage einen Abwägungsspielraum 
eröffnen, keinen Verbindlichkeitsan-
spruch. Vorliegend handelt es sich um eine 
Soll-Aussage, die aber keinerlei Aussagen 
über die Abweichungsvoraussetzungen und 
Ausnahmen enthält. Es ist also davon aus-
zugehen, dass § 1 Abs. 4 BauGB schon gar 
nicht einschlägig ist. Auch inhaltlich und un-
ter zu Hilfenahme der Begründung trifft die 
Definition des Ziels der Raumordnung hier 
nicht wirklich zu. 
Es sind zudem hauptsächlich größere Woh-
nungen geplant mit Ø 88 m², die für Zweit-
wohnungen nicht prädestiniert sind. 

 

 
21.) schwaben netz gmbh,  
 H. Bergmann, Schr. v. 22.02.18 
 

 Es wird kein Einwand erhoben. 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die Ver-
sorgung mit Erdgas bei entsprechendem 
Interesse möglich ist. 

 

 Es wird um entsprechende Hinweise im 
weiteren Planungsverlauf sowie um recht-
zeitige Information vor Beginn eventueller 
Bauarbeiten im Planungsbereich gebeten. 

 

 
 
 
 

--- 
 

 Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 

 Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

... 
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23.) Wasserwirtschaftsamt Kempten 
 H. Engstle, Schr. v. 01.03.18 
 

 Unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
fachlichen Vorgaben bestehen keine Ein-
wände. 

 

 Aufgrund der innerörtlichen Lage ist anfal-
lender Aushub vor einer Entsorgung ent-
sprechend untersuchen zu lassen. 

 

 
 
 
 

--- 
 
 
 

 Wird unter Punkt 12 der Hinweise aufge-
nommen. 

 
 

 
 
Keine Stellungnahmen wurden von folgenden angeschriebenen Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange abgegeben: 

2.) Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Marktoberdorf 
5.) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
6.) Deutsche Telekom AG Netzproduktion GmbH 
9.) Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG 
16.) Kreisbrandrat Herr Barnsteiner 
17.) Kreisheimtapfleger Herr Ossenberg 
19.) Regierung von Schwaben 
22.) Stadtwerke Füssen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Memmingen, 24.09.2019 EB  
 
 

Die Bearbeitung der Stellungnahmen Nr. 18.1 (Landratsamt Ostallgäu Bauplanungsrecht/Städtebau) 
und Nr. 20 (Regionaler Planungsverband Allgäu, außer letzter Absatz) erfolgte durch die Kanzlei 
Puhle & Kollegen, Rechtsanwälte Partnerschaft mbB. 
 
 
 

  



  

 
 
 

STADT FÜSSEN 
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

W 60 - SONNENSTRASSE OST 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
 
 
 

Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit 
zum Vorentwurf, Stand 30.01.2018 
 

Beschluss bei Stadtratssitzung am:  24.09.2019 
 

 
Bedenken und Anregungen 

(jeweils wesentliche Auszüge) 

 
Abwägung / Beschluss 

 

1.) Schr. v. 27.02.18 
 

 In der Begründung Nr. 2.4.3 steht zu den 
Tiefgaragenzu- und ausfahrten: „Aus Nach-
barschutzgründen wäre es zu begrüßen, 
wenn sich an der Sonnenstraße nur eine 
Einfahrt befinden würde, während die lärm-
intensivere Ausfahrt im Bereich des Anlie-
gerweges angeordnet werden könnte“. 

Es wird vorgeschlagen, folgende Festset-
zung in die Satzung aufzunehmen: 
„An der Sonnenstraße hat sich die Einfahrt 
zur Tiefgarage zu befinden. Eine Ausfahrt 
darf nicht erfolgen. Die Ausfahrt ist im Be-
reich des Anliegerweges in Richtung Glück-
straße anzuordnen.“ 

 

 

 
 

 Im Baurechtsplan wird festgesetzt, dass 
sich die Einfahrt zur Tiefgarage an der Son-
nenstraße und die Ausfahrt zur privaten 
Verkehrsfläche hin befinden muss. 

 

 

 

2.) Schr. v. 01.03.18 
 

 Lt. Bebauungsplan sind Tiefgaragenaus-
fahrten in der Sonnen- und Glückstraße vor-
gesehen. Alle Anwohner des Hauses Son-
nenstraße 5 haben das Schlafzimmer zur 
Sonnenstraße hin. Es wäre eine enorme 
Lämbelästigung am Morgen zwischen 6.30 
und 8.00 Uhr, wenn die Anwohner zur Ar-
beit aus der Tiefgarage fahren. 

Es wird vorgeschlagen, eine Tiefgaragen-
einfahrt an der Sonnenstraße und eine 
Ausfahrt zur Glückstraße vorzusehen. 

 

 

 
 

 Im Baurechtsplan wird festgesetzt, dass 
sich die Einfahrt zur Tiefgarage an der Son-
nenstraße und die Ausfahrt zur privaten 
Verkehrsfläche hin befinden muss.  
Lt. Schalltechnischer Untersuchung werden 
bei einer entsprechend den textlichen Fest-
setzungen vorgenommenen Einhausung 
der Rampen die Richtwerte eingehalten. 

 

 
 

... 

3.2 
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3.) Schr. v. 13.03.18 
 

 Es wird darauf hingewiesen, dass die bau-
rechtlichen Bestimmungen einzuhalten sind, 
die die Abstandsflächen betreffen. 
 
 
 
 

 

 Keine Sonderregelung darf für die auszu-
weisenden Stellplätze getroffen werden, da 
der Bereich Kirch-, Sonnen- und Rudolf-
straße schon mit Fahrzeugen der Pendler 
ganztägig besonders in Anspruch genom-
men ist und daher keine Fahrzeuge der 
neuen Bewohner aufnehmen kann. 
 
 

 

 Wichtig ist auch das Problem des Schall-
schutzes an den beiden TG-Ein- bzw. Aus-
fahrten, da diese in unmittelbarer Nähe zu 
den Häusern Kirchstraße 10 und Rudolfstra-
ße 1 - 3 vorgesehen sind. 

 

 

 
 

 In der Neufassung der Begründung wird aus-
führlich dargelegt, aus welchen Gründen ei-
ne Verkürzung der Abstandsflächen erfolgt 
und welche Auswirkungen dies auf die Nach-
barschaft hat. Auf die entsprechenden Pas-
sagen in der Begründung des Bebauungs-
plans unter Ziffer 2.4.1. wird verwiesen. 

 

 Lt. geänderter Stellplatzsatzung der Stadt 
Füssen (gültig ab 04.04.2018) reduziert sich 
der Anteil der Besucherstellplätze bei Wohn-
anlagen mit mehr als 20 Wohnungen auf 25 
v. H. (siehe Richtzahlen für die Berechnung 
der Stellplätze, Anlage 1 zur Satzung). 
Außerdem sind 16 Altenwohnungen vorge-
sehen. Die sich daraus ergebende notwendi-
ge Anzahl an Stellplätzen wird eingehalten. 

 

 Lt. Schalltechnischer Untersuchung werden 
bei einer entsprechend den textlichen Fest-
setzungen vorgenommenen Einhausung 
der Rampen die Richtwerte eingehalten. 

 

 

4.) Schr. v. 20.03.18 
 

 Im Bebauungsplan ist ein Kinderspielplatz 
vorgesehen. Es sollte vertraglich sicherge-
stellt werden, dass der Spielplatz nicht wie 
derjenige beim ehemaligen Hallenbad um-
zäunt und verschlossen wird. 
 
 
 

 

 Im Aufstellungsbeschluss des Bebauungs-
planes im Juli 2015 wurde das Ziel mit min-
destens 25% geförderten Wohnraumes be-
nannt. 
§ 11 des Baugesetzbuches nennt die Mög-
lichkeit, in einem städtebaulichen Vertrag 
diese Vorgaben zu machen. 
Wegen der Bedarfssituation und wegen der 
im Bebauungsplan vorgesehenen dichten 
Bebauung wird eine Verpflichtung gemäß 
BauGB als angemessen erachtet. 

 

 

 
 

 Die Fa. Hubert Schmid wird keinen Zaun 
um den Spielplatz errichten. Es kann ver-
traglich nicht sichergestellt werden, dass 
der Spielplatz von der WEG nicht umzäunt 
und verschlossen wird, da nicht zumutbar 
ist, dass ein privater Bauherr einen öffent-
lich zugänglichen Spielplatz unterhält (Haf-
tung). 

 

 Da nicht beabsichtigt wird, Wohnungen mit 
Mitteln der sozialen Wohnungsraumförde-
rung zu errichten, enthält weder der Bebau-
ungsplan noch der städtebauliche Vertrag 
entsprechende Vorgaben.  

 
 
 
 
 

 

   
Memmingen, 24.09.2019 EB  

 
Die Bearbeitung der Stellungnahme Nr. 3 Punkt 1 erfolgte durch die Kanzlei Puhle & Kollegen, 
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB. 
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STADT FÜSSEN 
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

W 60 - SONNENSTRASSE OST 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
 
 
 

Bedenken und Anregungen der Behörden und Träger öffentlicher Belange 
zum Entwurf, Stand 24.09.2019 
 

Beschluss Sitzung des Ferienausschusses des Stadtrates am 21.04.2020 
 

 
Bedenken und Anregungen 

(jeweils wesentliche Auszüge) 

 
Abwägung / Beschluss 

 
3.) Amt für Ernährung, Landwirtschaft und  
 Forsten Kaufbeuren 
 Bereich Forsten - Außenstelle Füssen: 
 H. Östreicher, Schr. v. 14.11.19 
 

 Von der Aufstellung des Bebauungsplanes 
ist kein Wald in Sinne des Waldgesetzes für 
Bayern betroffen (Art. 2 BayWaldG). 

 

 Die Ergänzung zum Forstvermehrungsgut-
gesetz bei der Pflanzliste wurde in der aktu-
ellen Fassung der Satzung übernommen. 

 

 Keine weiteren Ergänzungs- und Ände-
rungswünsche. 

 
 Bereich Landwirtschaft: 
 Fr. Maurus, Schr. v. 14.11.19 
 

 Es werden keine Einwendungen erhoben. 
 

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 

5.1 
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8.) Elektrizitätswerke Reutte GmbH & Co. KG 
 H. Petermann, Schr. v. 30.10.19 
 

 Die Stellungnahme vom 28.02.2018 hat 
weiterhin Gültigkeit: 
Die Stromversorgung des Bebauungsplan-
gebietes ist grundsätzlich sichergestellt über 
das regionale Mittelspannungs – Verteilnetz 
(20 kV), das aber erweitert werden muss. 
Die Elektrizitätsversorgung des Bebauungs-
plangebietes kann erst nach Errichtung ei-
ner 20 kV - Trafostation und der Verlegung 
von 20 kV - Erdkabel auf diversen Trassen 
gesichert werden. 
Es wird empfohlen, für diese Trafostation 
(Compaktbauweise 2 x 3 m) einen Standort 
an der Westseite des Bebauungsplangebie-
tes einzuplanen, mit direktem Zugang von 
der Sonnenstraße. 

 

 
 
 
 

 Bereits im Entwurf des Bebauungsplanes 
wurde im Baurechtsplan an der Sonnenstra-
ße nördlich der Tiefgaragenrampe eine 
Fläche für Versorgung mit Zweckbestim-
mung Elektrizität festgesetzt und die Trafo-
station in den Gestaltungsplan (siehe Anla-
ge 4.1) eingezeichnet. 

 

 
10.) Feuerwehrkommandant Füssen 
 H. Roth, Schr. v. 28.10.19 
 

 Gemäß Anlage A 2.2.1.1/1 zur Richtlinie 
über Flächen für die Feuerwehr sollten die 
Zufahrten, Aufstell- und Bewegungsflächen 
gewährleistet sein und mindestens entspre-
chend der Straßen-Bauklasse VI (Richtlinie 
für Standardisierung des Oberbaues von 
Verkehrsflächen – RStO 01) befestigt wer-
den. Anstelle von DIN 1055-3:2006-03 ist 
DIN EN 1991-1-1:2010-12 in Verbindung 
mit DIN EN 1991-1-1/NA:2010-12 anzu-
wenden. 

 

 
 
 
 

 Die Notwendigkeit von Feuerwehrzufahrten 
sowie Aufstell- und Bewegungflächen wird 
im Rahmen des Baugenehmigungsverfah-
rens geklärt und in der Freiflächenplanung 
entsprechend dargestellt.  
Prinzipiell wurden die Feuerwehrzufahrten 
sowie die Aufstell- und Bewegungsflächen 
bereits im Entwurf des Bebauungsplanes im 
Plan G 4 Feuerwehrzufahrten (siehe Anlage 
7.6 der Begründung) dargestellt. 
Die Befestigung wird entsprechend der 
Richtlinie ausgeführt (Weiterleitung an das 
für die Erschließung zuständige Ingenieur-
büro bzw. an die ausführende Firma). 

 

 
17.) Kreisheimatpfleger 
 H. Brenner, Schr. v. 08.11.19 
 

 Die heimatpflegerischen Belange mit den 
ressortbezogenen Schutzgütern wie Land-
schaft, Kulturgüter und Denkmäler werden 
durch den vorliegenden Bebauungsplan mit 
den planungsrechtlichen Regelungen nach 
§ 34 BauGB weitgehend berücksichtigt. 
Es bestehen keine Einwände gegen die vor-
liegende Planung. 

 

 
 
 
 

--- 
 

 
 
 
 
 

... 
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18.1) Landratsamt Ostallgäu 
 Bauplanungsrecht / Städtebau 
 H. Lax, Schr. v. 19.11.19 
 

 Keine Äußerung. 
 

 
 
 
 
 

--- 
 

 
18.2) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Wasserrechtsbehörde 
 H. Lind, Schr. v. 21.10.19 
 

 Keine Äußerung. 
 

 

 
 
 
 

--- 
 

 
18.3) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Naturschutzbehörde 
 Fr. Wehnert, Schr. v. 22.10.19 
 

 Keine Äußerung. Aus naturschutzfachlicher 
Sicht bestehen keine Einwendungen. 

 

 
 
 
 
 

--- 
 
 

 
18.4) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Immissionsschutzbehörde 
 H. Steuer, Schr. v. 18.10.19 
 

 Keine Äußerung. Mit den Festsetzungen 
und der Begründung besteht Einverständ-
nis. 
Rechtsgrundlage § 50 BImSchG 

 

 
 
 
 
 

--- 
 
 
 

 
18.5) Landratsamt Ostallgäu 
 Untere Bodenschutzbehörde 
 H. Acker, Schr. v. 05.11.19 
 
 Altlasten: 

 Nach den vorliegenden Unterlagen befinden 
sich im Geltungsbereich keine altlastver-
dächtigen Ablagerungen. 

 
 Schutzgut Boden: 

 Die Versiegelung des Bodens ist gering zu 
halten. 

 

 Schadstoffbelasteter Boden und Aushub, 
der bei Bauarbeiten anfällt, ist entsprechend 
der abfall- und bodenschutzrechtlichen Vor-
schriften ordnungsgemäß und schadlos zu 
entsorgen. Hierüber sind Nachweise zu füh-
ren und dem Landratsamt auf Verlangen 
vorzulegen. 

 

 
 
 
 
 
 

--- 
 
 
 
 

 Siehe Punkt 8.2 Abs. 2 der textlichen Fest-
setzungen und Punkt 6 der Hinweise. 

 

 Wurde bereits im Entwurf unter Punkt 12 
Abs. 2 der Hinweise aufgenommen. 

 
 
 
 

 

 
 
 

... 
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18.6) Landratsamt Ostallgäu 
 Kommunale Abfallwirtschaft 
 H. Holzheu, Schr. v. 08.11.19 
 

 Aus der Satzung und den Planzeichnungen 
geht nicht hervor, wie die Abfallentsorgung 
geplant ist. Auf Nachfrage wurde vom Archi-
tekturbüro Arnold mitgeteilt, dass die Ab-
fallentsorgung und evtl. notwendige Sam-
melplätze für Tonnengefäße sowie sperrige 
Abfälle an der Sonnenstraße mit der Einga-
beplanung festgelegt werden sollen. 

Falls die Abfallsammelfahrzeuge nicht in 
oder durch das Areal fahren sollen sondern 
eine zentrale Übergabe an der Sonnenstra-
ße geplant ist, wird darauf hingewiesen, 
dass durch die bis zu 80 neuen Wohnein-
heiten große Mengen an Müllsammelbehäl-
tern bereitzustellen sind (oder entsprechend 
großvolumige Container) und dementspre-
chend ein Areal für die wöchentliche Abho-
lung an einer zentralen Stelle an der Son-
nenstraße einzuplanen ist.  
Zudem wird zu Bedenken gegeben, dass es 
wohl mit einem erhebliche Aufwand verbun-
den sein wird, die drei verschiedenen Be-
hälterarten im wöchentlichen Rhythmus 
durch die gesamte Neubausiedlung hin zum 
Sammelplatz und wieder zurück zu bringen.  
Es wird gefordert, den erforderlichen Sam-
melplatz an der Sonnenstraße in den Plä-
nen darzustellen und evtl. die Planung eines 
zusätzlichen Platzes an der Glückstraße. 

Alternativ sollte darüber nachgedacht wer-
den, die Anliegerstraße so zu gestalten, 
dass auch Abfallsammelfahrzeuge durch-
fahren können, was momentan wegen der 
zu pflanzenden Bäume nicht möglich ist, die 
in wenigen Jahren durch ihr Wuchsvolumen 
ein Durchfahren einschränken oder unmög-
lich machen könnten. Von den Baumpflan-
zungen und deren Pflege (Baumschnitt) 
wird auch die Anfahrbarkeit der Wohnhäu-
ser durch die Feuerwehr abhängig sein. 

 

 
 
 
 
 

 Ob für die wöchentliche Abholung des Mülls 
eine zentrale Stelle an der Sonnen- und / 
oder der Glückstraße vorgesehen wird oder 
ob über die private Verkehrsfläche im Nor-
den des Baugebiets jeweils die Plätze mit 
den Abfallbehältern angefahren werden, soll 
endgültig erst im Rahmen des Baugeneh-
migungsvefahrens und der Freiflächenpla-
nung geklärt werden. 

Nachdem die einzelnen Gebäude aber auch 
von Drehleiterfahrzeugen der Feuerwehr 
angefahren werden müssen, kann jedoch 
davon ausgegangen werden, dass auch für 
ein dreiachsiges Müllfahrzeug eine Durch-
fahrt auf der privaten Verkehrsflächen von 
der Sonnen- zur Glückstraße möglich ist 
und dass aufgrund des geringeren Aufwan-
des diese Möglichkeit gegenüber den Sam-
melplätzen an der Sonnen- und / oder 
Glückstraße bevorzugt wird.  

Dazu wird bezgl. der zu pflanzenden Bäume 
unter Punkt 5 Abs. 1 der Hinweise ergänzt: 
„Es ist jedoch darauf zu achten, dass die 
Durchfahrt für Drehleiterfahrzeuge der Feu-
erwehr sowie für dreiachsige Müllfahrzeuge 
möglich ist. Außerdem müssen die Bäume 
so gepflegt werden (Baumschnitt), dass das 
notwendige Lichtraumprofil eingehalten 
wird.“ 

 
 
 

 
20.) Regionaler Planungsverband Allgäu,  
 Fr. Schmauch, Schr. v. 15.11.19 
 

 Wir verweisen auf unsere Stellungnahme 
vom 06.03.2018 zum vorangegangenen 
Verfahrensschritt. Deren Inhalte gelten nach 
wie vor. 
 

 
 
 
 

 Siehe Abwägung der Bedenken und Anre-
gungen zum Vorentwurf. 
 

 
 

... 



B-PLAN W 60 – SONNENSTRASSE OST, FÜSSEN: BESCHLUSS 21.04.20 / BEHÖRDEN 5 

 

 
21.) schwaben netz gmbh,  
 H. Bergmann, Schr. v. 24.10.19 
 

 Die Stellungnahme vom 22.02.2018 hat 
weiterhin Gültigkeit. 

 

 
 
 
 

 Siehe Abwägung der Bedenken und Anre-
gungen zum Vorentwurf. 

 

 
23.) Wasserwirtschaftsamt Kempten 
 Fr. Rickert, Schr. v. 21.11.19 
 

 Die Stellungnahme vom 01.03.2018 gilt 
weiterhin. Es sind keine Änderungen und 
Ergänzungen erforderlich. 
Unter Berücksichtigung der nachfolgenden 
fachlichen Vorgaben bestehen keine Ein-
wände. 

 

 Aufgrund der innerörtlichen Lage ist anfal-
lender Aushub vor einer Entsorgung ent-
sprechend untersuchen zu lassen. 

 

 
 
 
 

--- 
 
 
 
 
 
 

 Wurde bereits im Entwurf unter Punkt 12 
Abs. 1 der Hinweise aufgenommen. 

 
 

 
 
Keine Stellungnahmen wurden von folgenden angeschriebenen Behörden und sonstigen Trägern öf-
fentlicher Belange abgegeben: 

7.) Deutsche Telekom Technik GmbH 
15.) Gemeinde Schwangau 
 
 
Zum Entwurf nicht mehr beteiligt wurden folgende Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Be-
lange, da sie zum Vorentwurf keine Stellungnahmen abgegeben oder keine Bedenken vorgebracht 
haben: 

1.) Abwasserzweckverband Füssen 
2.) Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, Marktoberdorf 
4.) Bayerischer Bauernverband, Geschäftsstelle Kaufbeuren 
5.) Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege 
6.) Deutsche Telekom AG Netzproduktion GmbH 
9.) Erdgas Allgäu Ost GmbH & Co. KG 
11.) Gemeinde Eisenberg 
12.) Gemeinde Hopferau 
13.) Gemeinde Pfronten 
14.) Gemeinde Rieden am Forggensee 
16.) Kreisbrandrat Markus Barnsteiner 
19.) Regierung von Schwaben 
22.) Stadtwerke Füssen 
 
 
 
 

   
Memmingen, 21.04.2020 EB  
 
 

  



  

 
 
 

STADT FÜSSEN 
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

W 60 - SONNENSTRASSE OST 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
 
 
 

Bedenken und Anregungen der Öffentlichkeit 
zum Entwurf, Stand 24.09.2019 
 

Beschluss Sitzung des Ferienausschusses des Stadtrates am 21.04.2020 
 

 
Bedenken und Anregungen 

(jeweils wesentliche Auszüge) 

 
Abwägung / Beschluss 

 
1.) Schr. v. 15.11.19 
 

 Die angrenzenden und gegenüberliegenden 
Häuser in der Sonnenstraße sind zwei- oder 
zweieinhalbgeschoßig, im weiteren Umfeld 
dreigeschoßig mit zurückspringendem drit-
ten Obergeschoß. 
Die geplante viergeschoßige Bebauung mit 
einer Firsthöhe von 13,40 m ragt deutlich 
über die bestehenden Häuser hinaus. Auf-
grund des geringen Abstandes des geplan-
ten Hauses A zur bestehenden Bebauung 
ist daher in den sonnenärmeren Monaten 
und vor allem im Winter eine deutliche Be-
einträchtigung der Belichtungssituation für 
die Anwohner zu erwarten. Zumal es bei 
dem geplanten Bauvorhaben zwar Sicht-
achsen in Nord-Süd-Richtung gibt, diese in 
Ost-West-Richtung aber fehlen. Dadurch 
ergibt sich eine 24,76 m breite Fassaden-
front im Abstand von 6,76 m, der durch Bal-
kone weiter verringert wird. Zusammen mit 
dem zweiten zurückversetzten 16 m breiten 
Hausteil ergibt sich ein 40,76 m breiter 
Block ohne Sichtachse, was die vorhandene 
Wohnqualität der angrenzenden und gegen-
überliegenden Häuser in der Sonnenstraße 
erheblich beeinträchtigt. 

 
 
 
 
 

 
 
 

In Anlage 7.2 der Begründung wurde für je-
des Gebäude die Belichtungssituation für 
die Nachbarn überprüft. Demnach wird bzgl. 
Haus A nach Westen die volle Abstandsflä-
che nach Art. 6 Abs. 5 BayBO zur Straßen-
mitte eingehalten. Die gegenüberliegenden 
Gebäude Sonnenstraße 5 und 7 werden 
somit nicht in ihrer Belichtung unzumutbar 
eingeschränkt bzw. es sind nach wie vor 
gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 
gewahrt (siehe S. 3, Anlage 7.2). 
Auch nach Norden ist der notwendige Licht-
einfallswinkel von 45° gegeben (siehe S. 1, 
Anlage 7.2). Dieser Lichteinfallswinkel ga-
rantiert eine ausreichende Belichtung zu al-
len Jahreszeiten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
 

5.2 
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 Hinzu kommen Bedenken aufgrund der be-
reits jetzt häufig angespannten Parkplatzsi-
tuation in der Sonnenstraße. Aktuell sind 
vor dem Haus A 6 Besucherstellplätze ge-
plant, es bleiben nur noch wenige „freie“ 
Parkplätze für die Anwohner und deren Be-
sucher übrig, was die gesamte Parkplatzsi-
tuation in der Sonnenstraße und den anlie-
genden Straßen weiter verschärfen wird. 

Auch stellt die geplante private Straßenver-
bindung von der Sonnen- zur Glückstraße 
direkt vor den Gebäuden Sonnenstraße 7 
und 14 eine weitere Beeinträchtigung dar, 
da hier zu erwarten ist, dass diese Durch-
fahrtsmöglichkeit in Stauzeiten auch von 
anderen Verkehrsteilnehmern genutzt wird, 
was zu höherem Verkehrsaufkommen und 
mehr Lärmbelästigung führt. 

 

 Da das geplante Bauvorhaben für die An-
wohner erhebliche Nachteile mit sich bringt, 
wird angeregt, den Abstand von Haus A zu 
den angrenzenden und gegenüberliegen-
den Gebäuden, die Geschoßzahl und die 
Firsthöhe sowie die geplante Lösung der 
Besucherparkplätze noch einmal zu über-
denken und auch in Ost-West-Richtung 
Sichtachsen einzuplanen. 

 
 
 
 
 

 

 Insgesamt sind 40 Besucherstellplätze ge-
plant, was den Forderungen der Stellplatz-
satzung der Stadt Füssen entspricht. 
 
 
 
 
 
 

Die Verbindung von der Sonnen- zur Glück-
straße ist eine private Verkehrsfläche. 
Durch die Beschilderung „Anlieger frei“ wird 
sichergestellt, dass diese nur von Anwoh-
nern bzw. deren Besuchern genutzt wird 
(siehe Punkt 2.6.1 der Begründung). 

 
 
 
 

 Mit dem Vorhaben wird einer verstärkten 
Innenentwicklung und damit der Vorschrift 
zum sparsamen und schonenden Umgang 
mit Grund und Boden im Sinne des § 1a (2) 
Satz 1 BauGB Rechnung getragen. Zudem 
entspricht es dem städtebaulichen Konzept 
der Stadt Füssen, in diesem Bereich nahe 
des Stadtzentrums sowie des Bahnhofs mit 
einer verdichteten Bebauung den innerstäd-
tischen Charakter zu unterstreichen. Um die 
erwünschte und gebotene städtebauliche 
Nachverdichtung in der Innenstadtlage so-
wie flächensparendes Bauen gewährleisten 
zu können, ist es notwendig, die sich aus 
den Abstandsflächen ergebenden mögli-
chen Gebäudehöhen auszunutzen und die 
Gebäudeabstände gering zu halten.  
Da bei der vorliegenden Bebauung die not-
wendigen Abstände eingehalten sind, wer-
den sowohl Lage als auch Geschoßzahl 
und Firsthöhe nicht verändert. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

... 



B-PLAN W 60 – SONNENSTRASSE OST, FÜSSEN: BESCHLUSS 21.04.20 / ÖFFENTLICHKEIT 3 

 

 
2.) Schr. v. 18.11.19 
 

 Unter Punkt 2.6.3 der Begründung wird 
bzgl. der Stellplätze entlang der Sonnen- 
und Glückstraße erwähnt, dass sich diese 
innerhalb der Sichtdreiecke befinden, die 
laut Richtlinien für die Anlage von Stadt-
straßen (RASt 06, Kapitel 6.3.9.3) von par-
kenden Kraftfahrzeugen freigehalten wer-
den müssen und dass das Bayerische Stra-
ßen- und Wegegesetz (BayStrWG, Art. 26) 
eine Freihaltung in Bezug auf bauliche An-
lagen fordert.  
Da gemäß Art. 2 Abs. 1 Nr. 4 BayBO Stell-
plätze für Kraftfahrzeuge bauliche Anlagen 
sind, ist eine Freihaltung der in der Plan-
zeichnung in der Sonnen- und Glückstraße 
eingetragenen Sichtdreiecke von parkenden 
Kraftfahrzeugen verpflichtend. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Im Bebauungsplan sind 16 Altenwohnungen 
als Planung enthalten. Lt. Stellplatzsatzung 
der Stadt Füssen müssen diese Wohnungen 
„auf Dauer für die Benutzung durch alte Per-
sonen bestimmt sein; dies muss in ihrer Aus-
stattung zum Ausdruck kommen“. 
1. Es sollte für den W 60 konkret beschrie-
ben werden, welcher Personenkreis in die 
Kategorie „alte Personen“ fällt (z.B. Stellplatz-
satzung Augsburg: Senioren ab 60 Jahren, 
Behinderte ab 50 v.H. Grad der Behinderung 
und Pflegebedürftige ab Pflegestufe 1). 
2. Bzgl. der Anzahl der Besucherstellplätze 
sollen Bewohner von Altenwohnungen nicht 
diskriminiert werden und Altenwohnungen 
den anderen Wohnungen gleichgestellt wer-
den. Ältere Menschen sind zeitlich eher mehr 
zu Hause. Besucher sind zu erwarten. Hilfs- 
und Pflegedienste parken ebenfalls als Be-
sucher. 

 
 
 

 Eine zwingende Verpflichtung zur Einhal-
tung von Sichtdreiecken enthält Art. 26 
BayStrWG nur für Kreuzungen und Ein-
mündungen außerhalb der geschlossenen 
Ortslage. Innerorts gelten die Vorgaben für 
Sichtdreiecke lediglich als Planungsleitli-
nien.  
Die Sichtdreiecke wurden ursprünglich 
hauptsächlich aus dem Grund in die Plan-
zeichnung eingetragen, um zu überprüfen, 
ob angrenzende Grundstücke betroffen sind. 
Die Sichtdreiecke befinden sich jedoch aus-
schließlich auf öffentlichem Grund, so dass 
sie für Hecken und Zäune auf den privaten 
Grundstücken unerheblich sind und nur die 
auf den vorgesehenen Stellplätzen parken-
den Kraftfahrzeuge betreffen würden. 
Wären jedoch keine Stellplätze neben der 
Fahrbahn der Sonnen- und Glückstraße vor-
gesehen, wäre es gemäß § 12 Abs. 3 Nr. 1 
StVO sogar zulässig, ab einer Entfernung 
von 5 m vor bzw. hinter der Einmündung der 
privaten Verkehrsfläche auf der Fahrbahn zu 
parken und somit auch näher an der Grund-
stücksausfahrt als die vorgesehenen Stell-
plätze, die 6,25 m bzw. 6,40 m von der 
Fahrbahn der Grundstücksausfahrt entfernt 
sind. Damit verbessert sich durch die geplan-
ten Stellplätze die Übersichtlichkeit. 
Aus diesen Gründen werden die Stellplätze 
beibehalten und die Sichtdreiecke in der 
Planzeichnung nicht mehr dargestellt sowie 
Punkt 7 Abs. 2 der Hinweise gestrichen. Der 
Text der Begründung (Punkt 2.6.3) wird ent-
sprechend angepasst. 

 

 Wegen der Abgrenzungsschwierigkeiten 
„Altenwohnung“ wurde nun der Stellplatz-
bedarf so berechnet und nachgewiesen, 
dass er demjenigen für allgemeine Woh-
nungen entspricht. 
Bzgl. der Anzahl der Besucherstellplätze 
richtet sich der Bebauungsplan nach den 
Vorgaben der Stellplatzsatzung der Stadt 
Füssen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… 
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3. Wie ist vertraglich gesichert, dass – wie in 
der Satzung gefordert – die Nutzung nur 
durch alte Personen dauerhaft ist? (In Augs-
burg wird in der Satzung darauf hingewiesen, 
dass für diese Widmung als Altenwohnungen 
eine dingliche Sicherung erforderlich ist.) 
Auch im W 60 sollte eine dingliche Sicherung 
dieser dauerhaften Nutzung erfolgen.  
4. Wie wird langfristig geprüft und damit ge-
währleistet, dass die Vorgabe der Satzung, 
„auf Dauer“ bleiben Altenwohnungen solche, 
auch eingehalten wird? Wer prüft und in wel-
chen Zeitabständen? 
5. Die Stellplatzsatzung verlangt: „Die Woh-
nungen müssen auf Dauer für die Benutzung 
durch alte Personen bestimmt sein; dies 
muss in ihrer Ausstattung zum Ausdruck 
kommen“. Welche Ausstattungsunterschiede 
zu den anderen Wohnungen legt der Bebau-
ungsplan fest? 

 

 
 
 
 

 

 
3.) Infoveranstaltung v. 04.11.19 
 

 Wie ist die Situation in der Glückstraße ge-
plant, wenn zwei Autos gleichzeitig aneinan-
der vorbei müssen?  
Es wird vorgeschlagen, eine Einbahnstraße 
zu planen, da auch oft Busse den Gegenver-
kehr behindern. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Die Straße kann nicht breiter als 6,50 m 
sein. Wenn sich zwei Autos gegenüberste-
hen, muss einer warten. 
Eine Einbahnstraßenregelung ist nicht ab-
schließend im Bebauungsplan zu regeln, 
sondern Gegenstand einer verkehrsrechtli-
chen Anordnung, die vorher im Verkehrs-
ausschuss zu entscheiden ist. Aus der Sicht 
des Stadtbauamtes ist es aus mehreren 
Gründen sinnvoll, den Parkstreifen an der 
Ostseite der Glückstraße aufzulösen. 

 

 
4.) Infoveranstaltung v. 04.11.19 
 

 Ist es möglich, mehr Bäume zu pflanzen als 
auf dem Plan eingezeichnet? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Lt. Festsetzungen muss je 200 m² Grund-
stücksfläche ein Baum gepflanzt werden. 
Die sich daraus ergebenden 42 Bäume sind 
im Plan dargestellt und werden gepflanzt. 
Dies ist bereits der maximale Umfang. An 
den Stellen, an denen weniger Bäume vor-
gesehen sind, ist es aufgrund der Unter-
grundbebauung nicht anders möglich. Z.T. 
sind Bäume in erhöhten Pflanzscheiben auf 
der Tiefgarage geplant. Auch die Feuer-
wehrzufahrten müssen freigehalten werden. 

 

 
 
 
 
 

... 
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5.) Infoveranstaltung v. 04.11.19 
 

 Wegen des Wegfalls der öffentlichen Park-
plätze wird eine Regelung durch Parkaus-
weise für Anwohner vorgeschlagen. 

 
 
 

 
 
 

 Parkausweise für Anwohner sind nicht Ge-
genstand des Bebauungsplanes. Der Vor-
schlag wird jedoch von Bürgermeister Iacob 
befürwortet und eine Prüfung zugesagt. Ziel 
der Stadt ist, dass die Autos auf dem dafür 
vorgesehenen Morisseparkplatz parken. 

 

 
6.) Infoveranstaltung v. 04.11.19 
 

 Warum stellt die Stadt Füssen einem priva-
ten Bauunternehmer öffentliche Flächen zur 
Verfügung, obwohl die Anzahl der Parkplätze 
bereits zu gering ist? 

 
 

 
 
 

 Durch den Flächentausch wird ermöglicht, 
die Parkplätze an der Straße und den Geh-
weg dahinter anzuordnen. Durch diesen 
durchgehenden Gehweg, der nicht von 
Fahrzeugen überquert werden muss, wird 
die Sicherheit der Fußgänger und Kinder 
verbessert. 

 

 
7.) Infoveranstaltung v. 04.11.19 
 

 Warum wurde eine so geringe Ablösesumme 
ausgehandelt, obwohl der Bauwerber so 
viele m² bebauen kann, ohne an die vorher 
abgemachten 20% Sozialwohnungsbau ge-
bunden worden zu sein? 

 
 
 
 

 
 
 

 Die Höhe der vereinbarten Ablösesumme ist 
lt. Bürgermeister Iacob nicht Gegenstand 
des Bebauungsplanverfahrens. Lt. Rechts-
anwalt Sommer ist es rechtlich nicht mög-
lich, einen Bauwerber in dieser Größenord-
nung zu binden. Eine höhere Summe ist ge-
setzeswidrig. Eine juristische Absicherung 
ist im Vorfeld erfolgt. 

 

 
8.) Infoveranstaltung v. 04.11.19 
 

 Wie wird das Projekt mit der Kanalisation 
umgesetzt? 

 
 
 

 
 
 

 Bei der Oberflächenentwässerung ist eine 
Versickerung vorgesehen. Der Entwässe-
rungsplan ist jedoch nicht Teil des Bebau-
ungsplanes und wird gesondert im Bauan-
tragsverfahren geprüft. 

 

 
9.) Schr. v. 12.11.19 
 

 Aus folgenden Gründen wird angeregt, die 
von der Sonnen- zur Glückstraße führende 
Anliegerstraße als Einbahnstraße in Fahrt-
richtung von der Sonnen- zur Glückstraße 
auszuweisen: 

In der Glückstraße ist die Verkehrssituation 
angespannt, u.a. auch durch in Richtung 
Bahnhof fahrende Busse und Parkplätze 
ostseits entlang der Straße. Infolge der durch  

 

 
 
 

 Eine Einbahnstraßenregelung ist nicht ab-
schließend im Bebauungsplan zu regeln, 
sondern Gegenstand einer verkehrsrechtli-
chen Anordnung. Der Vorschlag wird im 
Verkehrsausschuss behandelt. 

 

 

 

… 
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das neue Bauvorhaben westseits hinzukom-
menden drei Parkplätze wird es noch enger. 
Außerdem wird die Belastung der Glückstra-
ße durch den abfließenden Verkehr aus der 
neuen Tiefgarage zunehmen. Um eine wei-
tere Erhöhung des Verkehrsaufkommens in 
der Glückstraße durch Anfahren der Anlie-
gerstraße zu vermeiden, sollte in die Anlie-
gerstraße einfahrender Verkehr von der 
Glückstraße aus vermieden werden. Ggf. 
muss auch für die Glückstraße über eine 
Einbahnstraßenregelung (freigegeben in 
Richtung Rudolfstraße) nachgedacht wer-
den. Wenn die Glückstraße zur Einbahnstra-
ße würde, wäre eine Zufahrtsmöglichkeit zur 
neuen Anliegerstraße zudem auch wenig 
sinnvoll und verzichtbar. 

Eine Einbahnstraßenregelung für die neue 
Anliegerstraße entspräche auch dem inten-
dierten Verkehrsfluss und wäre im Sinne ei-
ner „intuitiven“ Verkehrslenkung: Denn der 
Verkehr zum neuen Wohngebiet wird allein 
schon dadurch regelmäßig über die Sonnen-
straße laufen, da von hier die Tiefgarage an-
gefahren wird. Dieses „Anfahren“ des neuen 
Wohngebiets könnte man sozusagen ein 
zweites Mal dadurch abbilden, dass auch der 
Straßenzugang nur über die Sonnenstraße 
funktioniert. 

Eine Einbahnstraßenregelung für die neue 
Anliegerstraße würde auch den Verkehr in 
dieser Straße selbst entzerren bzw. besser 
fließen lassen. Denn es sind hier nordseitig 
ja mindestens vier größere Bäume geplant, 
die die Straßenfläche einengen werden, so-
dass bei beidseitigem Verkehr der von der 
Glückstraße aus kommende Verkehr warten 
müsste. Dadurch bedingtes häufiges Brem-
sen, Anfahren usw. ist nicht nur eine zusätz-
liche und in diesem Fall vermeidbare Ge-
räusch- und Abgasbelästigung, sondern das 
jeweilige Ausweichen und Durchlassen auch 
ein zusätzliches Unfallrisiko. 

Besonders problematisch erscheint die bis-
her vorgesehene beidseitige Befahrbarkeit 
mit Blick auf die Tiefgaragenausfahrt: Diese 
Ausfahrt wird komplett eingehaust sein. Wer 
diesen Bereich nun verlässt und nach links in 
Richtung Sonnenstraße abbiegen will, muss 
dies fast „blind“ und um 180 Grad tun! (Ob 
dies für alle PKW überhaupt in einem Zug 
möglich ist, sei erst einmal dahingestellt; falls 
nicht, wird es freilich absurd an dieser Stel-
le). Ein weiteres unnötiges Unfallrisiko! Das 
gilt auch und erst recht mit Blick auf die hin-
ter der Tiefgaragenausfahrt liegenden vier 
Stellplätze zwischen Haus D und E: Hier 
kann es nicht nur zu (Sicht-) Missverständ-  
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nissen mit dem die Tiefgarage verlassenden 
Verkehr kommen, sondern wenn von diesen 
Parkplätzen (mglw. sogar rückwärts!) zur 
Sonnenstraße hin ausgeparkt werden kann, 
dann geschieht dies auch fast „blind“, wobei 
der von der Glückstraße einfahrende Ver-
kehr dann auf einmal während des Manövers 
schon direkt „im Nacken sitzen“ kann. 

Ähnliches gilt im Übrigen für alle anderen 
oberirdischen Stellplätze entlang der Anlie-
gerstraße. Besonders heikel aber erscheint 
dies mit Blick auf die zwei Stellplätze östlich 
von Haus E: Rückwärtiges Ausparken ist so 
nah am Einmündungsbereich (wenn sich al-
so recht schnell ein vorher nicht sehbares 
Fahrzeug nähern kann) ohnehin schon eine 
Herausforderung. Wenn nun aber noch von 
hier rückwärts in Richtung Sonnenstraße 
ausgeparkt wird, dann geschieht dies eben-
falls fast „blind“, da Haus E die Sicht ver-
deckt; und während des Zurücksetzens über 
die Spur, die in Richtung Glückstraße führt, 
kann es leicht zu problematischen Situatio-
nen mit Fahrzeugen kommen, die aus der 
Glückstraße in die Anliegerstraße einfahren 
wollen, für den Ausparkenden aber vor und 
während des Ausparkvorgangs gar nicht kal-
kulierbar waren, da sie von der Rudolfstraße 
aus kamen. Diese absehbaren Gefahrenpo-
tentiale lassen sich mit einer Einbahnstra-
ßenregelung vermeiden.  

Außerdem: Zwischen den Häusern ist jeweils 
eine Art Hof mit Bänken usw. vorgesehen, 
der auch als „Spielfläche“ von Kindern ge-
nutzt werden wird. Es ist sicher realistisch 
anzunehmen, dass diese „nutzbare Spielflä-
che“ (man denke an Ballspiele, Tretautos 
etc.) sicher auch gern auf den An- und Ab-
fahrbereich östlich der Stellplätze ausge-
dehnt werden dürfte und kaum zu verhindern 
ist. Auch mit Blick hierauf erscheint es daher 
geboten, den Verkehr in der Anliegerstraße 
zu lenken und zu dosieren. Und natürlich ist 
es da eher verträglich und bietet höhere Ver-
kehrssicherheit und ein besseres Einverneh-
men von Autofahrern und Fußgängern/Kin-
dern, wenn die Straße nur in eine Richtung 
befahren wird. Ggf. wäre aufgrund der vor-
gesehenen Freiflächen („Höfe + Bereich der 
Zufahrten zu den Stellplätzen) und der zu 
erwartenden Frequentierung dieses Bereichs 
durch Kinder (die dann unwillkürlich und für 
Autofahrer überraschend zwischen den Häu-
sern „hervorspringen“, um bspw. einen Ball 
zu holen) sogar zu überlegen, ob die Anlie-
gerstraße nicht nur als Einbahnstraße son-
dern sogar als Spielstraße auszuweisen ist. 
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Schließlich: Wenn tatsächlich vorgesehen 
ist, die Straße als „frei für Anlieger“ auszu-
weisen, dann böte eine Einbahnstraßenre-
gelung ein geeignetes Mittel, um Durch-
gangsverkehr tatsächlich zu verhindern und 
somit die intendierte Benutzerbeschränkung 
auch – wenigstens weitestgehend - zu errei-
chen. In Verbindung mit der Glückstraße als 
weiterer Einbahnstraße in jedem Fall. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Memmingen, 21.04.2020 EB  

 
 
 
 

  



  

 
 
 

STADT FÜSSEN 
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

W 60 - SONNENSTRASSE OST 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
 
 
 

Stellungnahmen zur Genehmigungsfassung, Stand 13.02.2020 
Eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 

Beschluss Sitzung des Ferienausschusses des Stadtrates am 21.04.2020 
 

 
Bedenken und Anregungen 

(jeweils wesentliche Auszüge) 

 
Abwägung / Beschluss 

 
1.) Landratsamt Ostallgäu 
 Fr. Schneider/Fr. Hummel, Schr. v. 05.03.20 
 

 Es werden keine Einwände vorgebracht. 
 

 
 
 
 

--- 
 

 
2) Fa. Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH 
 Fr. Schröder, Schr. v. 20.02.20 
 

 Es besteht Einverständnis mit den Ände-
rungen. 

 

 
 
 
 

--- 
 

 
 
Weitere Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden nicht beteiligt, da durch die 
Änderungen des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Memmingen, 21.04.2020 EB  
 
 

  

5.3 



  

 
 
 

STADT FÜSSEN 
 

VORHABENBEZOGENER BEBAUUNGSPLAN 

W 60 - SONNENSTRASSE OST 
MIT INTEGRIERTEM GRÜNORDNUNGSPLAN 
 
 
 

Stellungnahmen zur Genehmigungsfassung, Stand 13.02.2020, ergänzt 09.03.2020 
Eingeschränkte Beteiligung nach § 4a Abs. 3 BauGB 
 
 

Beschluss Sitzung des Ferienausschusses des Stadtrates am 21.04.2020 
 

 
Bedenken und Anregungen 

(jeweils wesentliche Auszüge) 

 
Abwägung / Beschluss 

 
1.) Landratsamt Ostallgäu 
 Fr. Schneider, Schr. v. 12.03.20 
 

 Nach Rücksprache mit den betreffenden 
Stellen bestehen von Seiten des Landrats-
amtes Ostallgäu keine Einwände. 

 

 
 
 
 

--- 
 
 
 

 
2) Fa. Hubert Schmid Bauunternehmen GmbH 
 Fr. Schröder, Schr. v. 10.03.20 
 

 Es besteht Einverständnis mit den Ände-
rungen in der vorgelegten der vorgelegten 
Planfassung. 

 

 
 
 
 

--- 
 

 
 
Weitere Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden nicht beteiligt, da durch die Ände-
rungen des Bebauungsplanes die Grundzüge der Planung nicht berührt werden. 
 
 
 
 
 

   
Memmingen, 21.04.2020 EB  
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I. Belichtungssituation zur Nachbarschaft: 
 

1. HAUS A, nördlicher Baukörper: 
 

a) nach Norden:  
Die volle Abstandsfläche (vgl. Plan Anlage 7.3) mit 9,95 m/ 9,81 m nach Art 6 Abs. 5 

BayBO läge auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr.: 768/3. Die halbe Abstandsfläche zur 

Grundstücksgrenze wäre jedoch gesichert eingehalten bzw. unterschritten (vgl. Plan 

Anlage 7.4). Da das Gebäude HAUS A, nördlicher Baukörper nur eine Breite von 14 

m aufweist, wäre dies eine Situation, die Art 6 Abs. 6 BayBO grundsätzlich als zu-

mutbar erachtet. Der Gesetzgeber der BayBO geht somit davon aus, dass bei Ge-

bäuden mit einer Länge von weniger als 16 m die halbe Abstandsfläche ausreicht 

(sog. „Schmalseitenprivileg“), um eine angemessene Belichtung zu gewährleisten. Da 

jedoch die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung des 16 m- Privilegs des Art 

6 Abs. 6 BayBO nicht vorliegen, werden die Belichtungssituationen nachfolgend ge-

sondert bewertet und gewürdigt. Dabei wird von einer Belichtungssituation mit einem 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad gemessen vom Fensterbrett des untersten Fensters 

des betroffenen Gebäudes ausgegangen, die sicher zu stellen ist. Das entspricht dem 

Grundprinzip der Bemessung der Abstandsflächen nach der BayBO 1962. Dieser 

Lichteinfallswinkel garantiert eine ausreichende Belichtung zu allen Jahreszeiten. 

Gemessen hieran ergibt sich folgende Situation: 

 

aa) Belichtungssituation für den Nachbarn Fl.Nr.: 768/3: 

 Bezogen auf den Bestand: Der Abstand zwischen HAUS A, nördlicher Bau-

körper und dem gegenüberliegenden Gebäude Sonnenstraße 14 (Fl.Nr.: 

768/3) beträgt an der engsten Stelle 9,10 m und ist damit groß genug, um 

eine ausreichende Belichtung des nördlichen Bestandsgebäudes im vorste-

hend beschriebenen Umfang zu erhalten: Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

bezogen auf die Nutzung im am meisten betroffenen EG des nördlichen 

Gebäudes auf Fl.Nr.: 768/3 ist aus dem Grund gegeben, da der Abstand 9,10 

m beträgt und HAUS A, nördlicher Baukörper eine Wandhöhe von ca. 9,95 m 

aufweist. Berücksichtigt man, dass die Fenster des Gebäudes auf Fl.Nr.: 

768/3 eine Brüstungshöhe von ca. 0,90 m aufweisen, so ist für die Ermittlung 

des erforderlichen Lichteinfallswinkels auf diese Fenster die Brüstungshöhe 

mit ca. 0,90 m über Grund anzunehmen. Nach geometrischen Regeln darf 

das gegenüberliegende Gebäude somit nicht höher sein als dessen Entfer-

nung zum Fenster beträgt. Es entsteht dadurch ein Quadrat, dessen Diagona-

le einen Winkel von 45 Grad aufweist. Gemessen in einer Höhe von 0,90 m ist 

das gegenüberliegende Gebäude (HAUS A, nördlicher Baukörper) nur 9,05 m 

hoch (9,95 m - 0,90 m). Damit ist der Abstand größer, wie die Wandhöhe, so-

dass ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad uneingeschränkt besteht. Damit 

liegen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bezogen auf die Südseite des 

vorhandenen Gebäudes auf Fl.Nr.: 768/3 auch mit verkürzten Abstandsflä-

chen vor. Für das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 768/3 liegt auch keine erdrü-

ckende Wirkung durch das HAUS A, nördlicher Baukörper vor. HAUS A, nörd-

licher Baukörper verdeckt nicht die gesamte Südseite des Bestandsgebäudes. 

Zudem bleiben freie Ausblicke nach Osten und Westen an HAUS A, nördlicher 

Baukörper vorbei. 

7.2 
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 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 

768/3 festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. 

Selbst bei Anwendung des 16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der 

Abstand des Neubaus zur südlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um ei-

ne Belichtung nach obigen Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein 

Gebäude mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhal-

ten zur Südgrenze. In Summe mit dem Abstand von HAUS A -nördlicher Bau-

körper- zur nördlichen Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand 

von mindestens 9,74 m (5,24 m + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster 

des EG eines Neubaus mit der anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 

m, so beträgt die maßgebliche Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS A, 

nördlicher Baukörper 9,05 m. Der Abstand des Neubaus zu HAUS A, nördli-

cher Baukörper wäre somit mit 9,74 m größer, wie dessen anzusetzende Hö-

he mit 9,05 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m zur süd-

lichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den Gebäuden 

von mindestens 8,24 m (5,24 m + 3 m). Bezogen auf das unterste Fenster des 

Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m ergäbe dies ei-

ne relevante Wandhöhe von HAUS A, nördlicher Baukörper von 9,05 m. Damit 

wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein Lichteinfallswinkel von 45 

Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall eines hypotheti-

schen Neubaus. Erfahrungsgemäß wird der Eigentümer hier eher sein Ge-

bäude weiter nach Norden rücken, um die wertvollere Südseite nutzen zu 

können. Die Bebaubarkeit seines Grundstücks wird insofern durch die Verkür-

zung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnut-

zung jedoch faktisch gemindert. Unter Abwägung der für die Verkürzung der 

Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten Belangen des Eigen-

tümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung für zu-

mutbar: Der Eigentümer kann sein Grundstück nach wie vor bebauen. Eine 

ausreichende Belichtung kann er nach Süden durch größere Fenster errei-

chen. Das erscheint zumutbar. Wenn er höher bauen sollte, muss das Ge-

bäude sowieso abrücken, sodass diese Einschränkung nicht eintritt. Sie be-

trifft somit nur den Fall einer niedrigeren Bebauung, welche zudem soweit wie 

möglich nach Süden positioniert wird.  

 

bb) eigene Belichtungssituation: 

 Bezogen auf den Bestand: HAUS A, nördlicher Baukörper wird seinerseits 

nicht durch das bestehende Gebäude auf Fl.Nr.: 768/3 in seiner Belichtung 

unzumutbar eingeschränkt bzw. sind auch hier nach wie vor gesunde Wohn- 

und Arbeitsverhältnisse durch den gewählten Abstand gewahrt: zum einem 

handelt es sich um die für die Belichtung nicht so maßgebliche Nordseite, zum 

anderen ist auch hier in Bezug auf das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 768/3 ein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen auf das Erdgeschoss eingehalten, da 

auch hier der Abstand zwischen den Gebäuden größer ist, wie die Wandhöhe. 

Diese beträgt beim Gebäude auf Fl.Nr.: 768/3 ca. 6,50 m.  

 Gleiches gilt grundsätzlich nach obigen Ausführungen für den Fall eines Neu-

baus auf Fl.Nr.: 786/3. Sollte dieser auf 3 m an die Grenze heranrücken, so 

kann er eine maximale Wandhöhe von 6 m aufweisen. Der Abstand zwischen 

den Gebäude von 5,24 m + 3 m = 8,24 m wäre dabei stets größer wie die 

Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 768/3, sodass auch für diesen Fall eine 
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uneingeschränkte Belichtung für HAUS A, nördlicher Baukörper auf der Nord-

seite gegeben wäre. Zudem wird HAUS A, nördlicher Baukörper auch von 

Westen und Süden uneingeschränkt belichtet. Ebenfalls nach Osten besteht 

ein ausreichender Abstand (dazu unten zu II). 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS A, nördlicher Baukörper und dem nördlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

  

b) nach Westen:  
Hier ist die volle Abstandsfläche nach Art 6 Abs. 5 BayBO zur Straßenmitte 

eingehalten. Die gegenüberliegenden Gebäude Sonnenstraße 5 und 7 werden somit 

nicht in ihrer Belichtung unzumutbar eingeschränkt bzw. sind auch hier nach wie vor 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch den gewählten Abstand gewahrt. Da-

für spricht die Einhaltung der Regelabstände nach BayBO. 

 

c) nach Süden:  

Die volle Abstandsfläche der südlichen Außenwand von HAUS A, nördlicher Baukör-

per nach Art 6 Abs. 5 BayBO befindet sich vollständig auf dem eigenen Grundstück, 

Betroffenheiten der südlichen Nachbarn sind nicht zu besorgen. 

 

d) nach Osten:  
Hier sind keine Nachbarn außerhalb des Plangebiets betroffen. 

 

Zur eigenen Nachbarschaftssituation unter den Baukörpern im Bebauungsplangebiet 

vgl. Ausführungen unter Ziffer II. 
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2. HAUS A südlicher Baukörper: 
 

a) nach Norden:  
Die vollen Abstandsfläche der nördlichen Außenwand von HAUS A, südlicher Bau-

körper nach Art 6 Abs. 5 BayBO befindet sich vollständig auf dem eigenen Grund-

stück, Betroffenheiten der südlichen Nachbarn sind nicht zu besorgen. 

 

Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen der Ost-bzw. Westfassaden von 

HAUS A, nördlicher Baukörper bzw. HAUS B, nördlicher Baukörper ist nach Art 6 

Abs. 3 Nr. 1 BayBO zulässig. 

 

b) nach Westen:  
Hier ist die volle Abstandsfläche nach Art 6 Abs. 5 BayBO auf dem Baugrundstück 

eingehalten. Beeinträchtigungen der westlich der Sonnenstraße gelegenen Gebäude 

sind damit nicht zu besorgen. 

 

c) nach Süden:  
aa) Belichtungssituation für den Nachbarn auf Fl.Nr. 766/5:  

Die volle Abstandsfläche mit 9,59 m nach Art 6 Abs. 5 BayBO läge auf dem Nachbar-

grundstück Fl.Nr.: 766/5 und 766/4. Die halbe Abstandsfläche (4,795 m) zur 

Grundstücksgrenze wäre jedoch gesichert eingehalten (vgl. Plan Anlage 7.4). Da das 

Gebäude HAUS A, südlicher Baukörper nur eine Breite von 15,50 m aufweist, wäre 

dies eine Situation, die Art 6 Abs. 6 BayBO grundsätzlich als zumutbar erachtet. Der 

Gesetzgeber der BayBO geht somit davon aus, dass bei Gebäuden mit einer Länge 

von weniger als 16 m die halbe Abstandsfläche ausreicht, um eine angemessene 

Belichtung zu gewährleisten. Da jedoch die weiteren Voraussetzungen für die 

Anwendung des 16 m- Privilegs des Art 6 Abs. 6 BayBO nicht vorliegen, werden die 

Belichtungssituation nachfolgend gesondert bewertet und gewürdigt. Dabei wird auf 

eine Belichtungssituation mit einem Lichteinfallswinkel von 45 Grad gemessen vom 

Fensterbrett des untersten Fensters des betroffenen Gebäudes ausgegangen, der si-

cher zu stellen ist. Das entspricht dem Grundprinzip der Bemessung der 

Abstandsflächen nach der BayBO 1962. Dieser Lichteinfallswinkel garantiert eine 

ausreichende Belichtung zu allen Jahreszeiten. Gemessen hieran ergibt sich folgen-

de Situation: 

 Zum Bestand: Der Abstand zwischen HAUS A, südlicher Baukörper und dem 

gegenüberliegenden bestehenden Gebäude Sonnenstraße 10 (Fl.Nr.: 766/5) 

beträgt an der engsten Stelle 8,71 m und ist damit groß genug, um eine 

ausreichende Belichtung des südlichen Bestandsgebäudes im vorstehend be-

schriebenen Umfang zu erhalten: Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen 

auf die Nutzung im am meisten betroffenen EG des südlichen Gebäudes auf 

Fl.Nr.: 766/5 ist aus dem Grund gegeben, da der Abstand 8,71 m beträgt und 

HAUS A, südlicher Baukörper eine Wandhöhe von ca. 9,59 m aufweist. Be-

rücksichtigt man, dass die Fenster des Gebäudes auf Fl.Nr.: 766/5 im Hoch-

parterre liegen und bezogen auf das Höhenniveau des Baugrundstücks eine 

Brüstungshöhe von ca. 1,45 m aufweisen, so ist für die Ermittlung des erfor-

derlichen Lichteinfallswinkels auf diese Fenster die Brüstungshöhe mit ca. 

1,45 m über Grund anzunehmen. Nach geometrischen Regeln darf das ge-

genüberliegende Gebäude somit nicht höher sein als dessen Entfernung zum 

Fenster beträgt. Es entsteht dadurch ein Quadrat, dessen Diagonale einen 
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Winkel von 45 Grad aufweist. Gemessen in einer Höhe von 1,45 m ist das ge-

genüberliegende Gebäude (HAUS A, südlicher Baukörper) nur 8,14 m hoch 

(9,59 m - 1,45 m). Damit ist der Abstand (8,71 m) größer wie die maßgebliche 

Wandhöhe (8,14 m), sodass ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad uneinge-

schränkt besteht. Damit liegen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

bezogen auf die Nordseite des vorhandenen Gebäudes auf Fl.Nr.: 766/5 auch 

mit verkürzten Abstandsflächen vor. Hinzu kommt, dass hier nur eine Überde-

ckung der Abstandsflächen in einem schmalen Bereich eintritt, da HAUS A, 

südlicher Baukörper versetzt zu dem Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/5 er-

richtet wird. Für das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/5 liegt aus diesem 

Grund auch keine erdrückende Wirkung durch das HAUS A - südlicher Bau-

körper- vor. Für die Souterrainfenster auf der Nordseite des Bestandsgebäu-

des ergibt sich diese Belichtungssituation nicht. Sie liegen ca. 1,20 m unter 

dem Geländeniveau des Baugrundstücks. Offensichtlich wurde hier das Ge-

lände abgegraben. Die BayBO lässt diesen Umstand unberücksichtigt und un-

terstellt für die Ermittlung der Abstandsflächen ebenes Gelände. Auch in 

Hanglagen ergeben sich somit nach dem System der BayBO keine größeren 

Abstandsflächentiefen für den Oberlieger zum Unterlieger hin. Insofern wäre 

es ohne Weiteres zulässig, auf dem Vorhabengrundstück ein Gebäude mit ei-

ner Wandhöhe von 6 m (Dachneigung 45 Grad) zu errichten mit einem Ge-

bäudeabstand von 3 m zur Südgrenze. Bereits in diesem Fall wäre der Belich-

tungswinkel von 45 Grad nicht mehr gewahrt für die Souterrainfenster. Aus 

diesem Grund, sowie dem Umstand, dass die Nordfassade des Bestandsge-

bäudes auf Fl.Nr.: 766/5 durch HAUS A, südlicher Baukörper nur in einem 

kleinen Teilbereich überdeckt wird und es sich um die Nordseite handelt, hält 

die Stadt die Verkürzung der Abstandsflächen unter Abwägung der für und 

gegen die Verkürzung sprechenden Belange für vertretbar.  

 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 

766/5 festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. 

Selbst bei Anwendung des 16 m- Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der 

Abstand des Neubaus zur nördlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um ei-

ne Belichtung nach obigen Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein 

Gebäude mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhal-

ten zur Nordgrenze. In Summe mit dem Abstand von HAUS A, südlicher Bau-

körper zur südlichen Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand 

von mindestens 9,30 m (4,80 + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster des 

EG eines Neubaus mit der anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 m, so 

beträgt die maßgebliche Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS A, südli-

cher Baukörper 8,69 m. Der Abstand des Neubaus zu HAUS A, südlicher Bau-

körper wäre somit mit 9,30 m größer, wie dessen anzusetzende Höhe mit 8,69 

m. Das berücksichtigt auch, dass das Grundstück Fl.Nr. 766/5 teilweise tiefer 

liegt, wie das Baugrundstück. Der Eigentümer kann dies zudem durch Anglei-

chung auf das Höheniveau abmildern. Erkennbar wurde das Gebäude auf 

Fl.Nr. 766/5 eingegraben. Sollte ein Neubau auf den Mindestabstand von 3 m 

heranrücken, so ergibt sich eine Verschlechterung der Belichtungssituation für 

den Neubau auf der Nordseite, da dann der Abstand zwischen den Gebäuden 

mit 7,80 m geringer wäre, wie die Wandhöhe von HAUS A, südlicher Bau-

körper mit 9,59 m. Das betrifft jedoch nur den Fall eines hypothetischen Neu-

baus. Die Bebaubarkeit des Grundstücks wird insofern durch die Verkürzung 
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der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung 

jedoch gemindert. Unter Abwägung der für die Verkürzung der Abstandsflä-

chen sprechenden Belange mit den privaten Belangen des Eigentümers für 

den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung für zumutbar: Er-

wartungsgemäß werden nach Norden keine Aufenthaltsräume ausgerichtet, 

die uneingeschränkt belichtet werden sollen. Vielmehr werden diese nach Sü-

den, Osten und Westen ausgerichtet. Hierauf kann sich der Eigentümer von 

Fl.Nr.: 766/5 bei einem Neubau ohne wesentliche Einschränkungen der Be-

baubarkeit seines Grundstücks oder wesentliche Mehrkosten einrichten.  

 

bb) Eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr. 766/5: 

 Bezogen auf den Bestand auf Fl.Nr.: 766/5: HAUS A, südlicher Baukörper- 

wird seinerseits nicht durch das bestehende Gebäude auf Fl.Nr.: 766/5 in 

seiner Belichtung unzumutbar eingeschränkt bzw. sind auch hier nach wie vor 

gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch den gewählten Abstand 

gewahrt: auch hier ist in Bezug auf das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/5 ein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen auf das Erdgeschoss eingehalten, da 

auch hier der Abstand zwischen den Gebäuden mit 8,71 m größer ist, wie die 

Wandhöhe des Bestandsgebäudes auf Fl.Nr.: 766/5. Diese beträgt beim Ge-

bäude auf Fl.Nr.: 766/5 ca. 7,07 m (bzw. 9,45 m bezogen auf das ca. 2,40 m 

zurückversetzte Staffelgeschoss). Hinzu kommt, dass im Bebauungsplan vor-

gegeben wird, dass die Größe der Fenster von Aufenthaltsräumen gem. Ziffer 

3.1. der Satzung von 1/8 auf 1/7 der Grundfläche erhöht wird und damit mehr 

Lichteinfall bewirkt wird. Schließlich liegt der Bestand auf Fl.Nr.: 766/5 auch 

versetzt zu HAUS A, südlicher Baukörper, sodass nahezu die gesamte Süd-

seite von HAUS A, südlicher Baukörper uneingeschränkt belichtet wird. weiter 

ist nach Westen die Belichtung ebenfalls uneingeschränkt.  

 Gleiches gilt nach obigen Ausführungen grundsätzlich für den Fall eines Neu-

baus auf Fl.Nr.: 766/5. Sollte dieser auf 3 m an die nördliche Grenze heranrü-

cken, so könnte er maximal eine Wandhöhe von 6 m aufweisen. Es ergäbe 

sich dann ein Mindestabstand zwischen HAUS A, südlicher Baukörper und 

dem Neubau auf Fl.Nr.: 766/5 von 7,80 m, welcher somit größer wäre, wie die 

Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 766/5 mit 6 m. Zudem wird HAUS A, 

südlicher Baukörper auch von Westen uneingeschränkt belichtet. Ebenfalls 

nach Osten besteht ein ausreichender Abstand (dazu unten zu II). Hinzu 

kommt auch hier, dass im Bebauungsplan vorgegeben wird, dass die Größe 

der Fenster von Aufenthaltsräumen gem. Ziffer 3.1. der Satzung von 1/8 auf 

1/7 der Grundfläche erhöht wird und damit mehr Lichteinfall bewirkt wird. Soll-

te ein Neubau exemplarisch eine Wandhöhe von 9,0 m aufweisen, so müsste 

er einen Abstand von 4,50 m einhalten. Der Abstand zwischen dem Neubau 

und HAUS A, südlicher Baukörper würde dann bei 4,80 m + 4,50 m= 9,30 m 

liegen und wäre größer wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,0 m, sodass 

auch für diesen Fall ein uneingeschränkter Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

gewährleistet wäre. 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 
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Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS A, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

cc) Belichtungssituation für den Nachbarn auf Fl.Nr.: 766/4: 

 Für das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/4 ergibt sich eine analoge Situation 

wie zu Fl.Nr.: 766/5. Dabei ist die halbe Abstandsfläche gesichert eingehalten, 

die Abstandsflächen der Gebäude überdecken sich aufgrund des Versatzes 

jedoch nicht. damit ist eine uneingeschränkter Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

auf der Nordseite des Bestandsgebäudes auf Fl.Nr.: 766/4 gewahrt. Eine er-

drückende Wirkung kann somit auch nicht eintreten. 

 Im Falle eines Neubaus auf Fl.Nr.: 766/4 hat auch der Neubau Abstandsflä-

chen einzuhalten, mindestens H/2. Exemplarisch ergibt dies für einen Neubau 

mit 9 m Wandhöhe einen Abstand von 4,50 m zur nördlichen aber auch zur 

westlichen Grundstücksgrenze, sodass sich der Überdeckungsbereich der je-

weiligen Abstandsflächen nicht bzw. nur gering verändern wird im Vergleich 

zum Bestand. sollte der Neubau auf 3 m Abstand an die nördliche Grenze 

heranrücken, so ergibt dies einen Abstand zwischen Neubau und HAUS A, 

südlicher Baukörper von 7,81 m. Damit wäre ein Lichteinfallswinkel von 45 

Grad bezogen auf die Nordseite des Neubaus nicht mehr gewährleistet. Das 

betrifft jedoch nur den Fall eines hypothetischen Neubaus. Die Bebaubarkeit 

des Grundstücks wird insofern durch die Verkürzung der Abstandsflächen 

zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung jedoch gemindert. Un-

ter Abwägung der für die Verkürzung der Abstandsflächen sprechenden Be-

lange mit den privaten Belangen des Eigentümers für den Fall eines Neubaus 

hält die Stadt diese Einschränkung für zumutbar: Erwartungsgemäß werden 

nach Norden keine Aufenthaltsräume ausgerichtet, die uneingeschränkt be-

lichtet werden sollen. Vielmehr werden diese nach Süden, Osten und Westen 

ausgerichtet. Hierauf kann sich der Eigentümer von Fl.Nr.: 766/4 bei einem 

Neubau ohne wesentliche Einschränkungen der Bebaubarkeit seines Grund-

stücks oder wesentliche Mehrkosten einrichten. Hinzu kommt, dass die Über-
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deckung der Abstandsflächen auch hier nur einen geringen Teilbereich betref-

fen wird, da das HAUS A, südlicher Baukörper nicht direkt gegenüber Fl.Nr.: 

766/4 liegt.  

 

dd) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr.: 766/4: 

 In Bezug auf den Bestand auf Fl.Nr.: 766/4 ergibt sich keine Einschränkung 

der Belichtungssituation für HAUS A, südlicher Baukörper, da sich die Ab-

standsflächen nicht überdecken. 

 Im Falle eines Neubaus auf Fl.Nr. 766/4 ergeben sich bei einem hypotheti-

schen Neubau mit einer Wandhöhe von 9,0 m Mindestabstände zwischen den 

Gebäuden von 9,31 m (4,50 m + 4,81 m), die größer sind, wie die Wandhöhe 

des Neubaus, sodass HAUS A, südlicher Baukörper auch dann noch ausrei-

chend belichtet sein wird. Rückt der Neubau auf 3 m an die nördliche Grund-

stücksgrenze heran, so kann er eine Wandhöhe von max. 6 m erreichen. Der 

Abstand zwischen dem Neubau und HAUS A, südlicher Baukörper von 7,81 m 

(3 m + 4,81 m) wäre damit stets größer, wie die Wandhöhe des Neubaus mit 6 

m, sodass HAUS A; südlicher Baukörper auch in dieser Variante von Süden 

ausreichend belichtet wäre. Hinzu kommt auch hier, dass im Bebauungsplan 

vorgegeben wird, dass die Größe der Fenster von Aufenthaltsräumen gem. 

Ziffer 3.1. der Satzung von 1/8 auf 1/7 der Grundfläche erhöht wird und damit 

mehr Lichteinfall bewirkt wird. Sollte ein Neubau exemplarisch eine Wandhöhe 

von 9,0 m aufweisen, so müsste er einen Abstand von 4,50 m einhalten. Der 

Abstand zwischen dem Neubau und HAUS A, südlicher Baukörper würde 

dann bei 4,81 m + 4,50 m = 9,31 m liegen und wäre größer wie die Wandhöhe 

des Neubaus mit 9,00 m, sodass auch für diesen Fall ein uneingeschränkter 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad gewährleistet wäre. 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS A, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 
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nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

3. HAUS B, nördlicher Baukörper: 
 

a) nach Norden: 
Die volle Abstandsfläche (vgl. Plan Anlage 7.3) mit 9,68 m/ 9,64 m nach Art 6 Abs. 5 

BayBO läge auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr.: 768/3 bzw. 768/4. Die halbe 

Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze wäre jedoch jeweils gesichert eingehalten 

bzw. unterschritten (vgl. Plan Anlage 7.4.). Da das Gebäude HAUS B, nördlicher 

Baukörper nur eine Breite von 14 m aufweist, wäre dies eine Situation, die Art 6 Abs. 

6 BayBO grundsätzlich als zumutbar erachtet. Der Gesetzgeber der BayBO geht so-

mit davon aus, dass bei Gebäuden mit einer Länge von weniger als 16 m die halbe 

Abstandsfläche ausreicht, um eine angemessene Belichtung zu gewährleisten. Da 

jedoch die weiteren Voraussetzungen für die Anwendung des 16 m- Privilegs des Art 

6 Abs. 6 BayBO nicht vorliegen, werden die Belichtungssituationen nachfolgend ge-

sondert bewertet und gewürdigt. Dabei wird von einer Belichtungssituation mit einem 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad gemessen vom Fensterbrett des untersten Fensters 

des betroffenen Gebäudes ausgegangen, der sicher zu stellen ist. Das entspricht 

dem Grundprinzip der Bemessung der Abstandsflächen nach der BayBO 1962. 

Dieser Lichteinfallswinkel garantiert eine ausreichende Belichtung zu allen Jahreszei-

ten. Gemessen hieran ergibt sich folgende Situation: 

 

aa) Belichtungssituation für den Nachbarn Fl.Nr.: 768/9:  

 Bezogen auf den Bestand: Fl.Nr.: 768/9 ist derzeit unbebaut. Eine Einschrän-

kung der Belichtung für bestehende Gebäude ist somit nicht zu untersuchen. 

 Für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 768/9 gilt. Dieser 

muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. Selbst bei Anwendung des 

16 m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der Abstand des Neubaus zur 

südlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um eine Belichtung nach obigen 

Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein Gebäude mit einer 

Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhalten zur Südgrenze. 

In Summe mit dem Abstand von HAUS B -nördlicher Baukörper- zur 

nördlichen Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von 

mindestens 9,74 m (5,24 m + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster des 

EG eines Neubaus mit der anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 m, so 

beträgt die maßgebliche Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS B, 

nördlicher Baukörper 9,05 m. Der Abstand des Neubaus zu HAUS B, 

nördlicher Baukörper wäre somit mit 9,74 m größer, wie dessen anzusetzende 

Höhe mit 9,05 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m zur 

südlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den 

Gebäuden von mindestens 8,24 m (5,24 m + 3 m). Bezogen auf das unterste 

Fenster des Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m 

ergäbe dies eine relevante Wandhöhe von HAUS B; nördlicher Baukörper von 

9,05 m. Damit wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur 

den Fall eines hypothetischen Neubaus in dieser Variante mit geringsten Ab-

stand nach Süden. Erfahrungsgemäß wird der Eigentümer hier eher sein 

Gebäude weiter nach Norden rücken, um die wertvollere Südseite als Garten 
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nutzen zu können. Die Bebaubarkeit seines Grundstücks wird insofern durch 

die Verkürzung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in 

ihrer Ausnutzung jedoch faktisch gemindert. Unter Abwägung der für die 

Verkürzung der Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten 

Belangen des Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese 

Einschränkung für zumutbar: Der Eigentümer kann sein Grundstück nach wie 

vor bebauen. Eine ausreichende Belichtung kann er nach Süden durch 

größere Fenster erreichen, will er tatsächlich auf 3 m an die Südgrenze her-

anbauen. Diese Einschränkung erscheint auch wirtschaftlich zumutbar, da in 

der Regel auf der Südseite sowieso große Fenster/ Fenstertüren errichtet 

werden. Wenn er höher bauen sollte, muss das Gebäude sowieso abrücken, 

sodass diese Einschränkung nicht eintritt. Sie betrifft somit nur den Fall einer 

niedrigeren Bebauung, welche zudem soweit wie möglich nach Süden 

positioniert wird. 

 

bb) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr.: 768/9: 

 In Bezug auf den Bestand auf Fl.Nr. 768/9 ist diese uneingeschränkt für 

HAUS B, nördlicher Baukörper. 

 Im Falle eines Neubaus gilt: sollte dieser eine Wandhöhe von exemplarisch 9 

m aufweisen, kann er maximal auf 4,50 m an die südliche Grenze rücken. Der 

Abstand zwischen dem Neubau und der Nordseite von HAUS B, nördlicher 

Baukörper beträgt dabei dann mindestens 9,74 m (4,50 m + 5,24 m). Da die 

Wandhöhe von HAUS B, nördlicher Baukörper nur 9,68 m beträgt, wäre der 

Abstand größer, wie die Wandhöhe von HAUS B, nördlicher Baukörper, so-

dass für HAUS B, nördlicher Baukörper eine ausreichende Belichtung gewähr-

leistet wäre. Gleiche gilt für den Fall, dass ein Neubau auf Fl.Nr.: 768/9 auf 3 

m an die südliche Grenze heranrücken sollte, da das Gebäude dann nur eine 

Wandhöhe von 6 m aufweisen könnte. Es ergäbe sich dann ein Mindestab-

stand zwischen den Gebäuden von 8,24 m (5,24 m + 3,00 m), der in jedem 

Fall größer wäre, wie die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 768/9. Somit wä-

re auch im Falle eines Neubaus eine ausreichende Belichtung für HAUS B, 

nördlicher Baukörper auf der Nordseite gegeben. Sollte ein Neubau exempla-

risch eine Wandhöhe von 9,0 m aufweisen, so müsste er einen Abstand von 

4,50 m einhalten. Der Abstand zwischen dem Neubau und HAUS B, nördli-

cher Baukörper würde dann bei 5,24 m + 4,50 m= 9,74 m liegen und wäre 

größer wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,0 m, sodass auch für diesen Fall 

ein uneingeschränkter Lichteinfallswinkel von 45 Grad gewährleistet wäre. 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS B, nördlicher Baukörper und dem nördlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand (das Nachbargrundstück ist derzeit nicht 

bebaut) noch im Falle einer Neubebauung auf diesem Grundstück durch die Verkür-

zung der Abstandsflächen unzumutbare Einschränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  
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 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die -wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

cc) Belichtungssituation für den Nachbarn Fl.Nr.: 768/4: 

 Bezogen auf den Bestand: Der Abstand zwischen HAUS B, nördlicher Bau-

körper und dem gegenüberliegenden Gebäude auf Fl.Nr.: 768/4 beträgt deut-

lich mehr, wie die Wandhöhe von HAUS B, nördlicher Baukörper. Zudem ste-

hen die Gebäude versetzt zueinander. Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

bezogen auf die Nutzung im am meisten betroffenen EG des nördlichen 

Gebäudes auf Fl.Nr.: 768/4 ist aus diesem Grund gesichert gegeben. Damit 

liegen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bezogen auf die Südseite des 

vorhandenen Gebäudes auf Fl.Nr.: 768/4 auch mit verkürzten Abstandsflä-

chen vor. Für das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 768/4 liegt auch keine erdrü-

ckende Wirkung durch das HAUS B -nördlicher Baukörper- vor. HAUS B -

nördlicher Baukörper- verdeckt nicht die gesamte Südseite des Bestandsge-

bäudes. Zudem besteht ein erheblicher Abstand zwischen den Gebäuden. 

Weiter verbleiben freie Ausblicke nach Osten und Westen an HAUS B -

nördlicher Baukörper- vorbei. 

 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 

768/4 grundsätzlich festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach 

BayBO einhalten. Selbst bei Anwendung des 16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 

BayBO wäre der Abstand des Neubaus zur südlichen Grundstücksgrenze 

ausreichend, um eine Belichtung nach obigen Anforderungen zu schaffen. 

Exemplarisch hat ein Gebäude mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand 

von 4,50 m einzuhalten zur Südgrenze. In Summe mit dem Abstand von 

HAUS B -nördlicher Baukörper- zur nördlichen Grundstücksgrenze ergibt dies 

einen Gebäudeabstand von mindestens 9,75 m (5,25 m + 4,50 m). dieser läge 

über der Gebäudehöhe von HAUS B, nördlicher Baukörper, die bei 9,68 m 

liegt, sodass für den Neubau in dieser Variante eine ausreichende Belichtung 

gegeben wäre. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m zur 

südlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den Ge-

bäuden von mindestens 8,25 m (5,25 m + 3,00 m). Bezogen auf das unterste 

Fenster des Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m 

ergäbe dies eine relevante Wandhöhe von HAUS B; nördlicher Baukörper von 

8,78 m. Damit wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein Lichtein-

fallswinkel von 45 Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall 

eines hypothetischen Neubaus. Erfahrungsgemäß wird der Eigentümer hier 

eher sein Gebäude weiter nach Norden rücken, um die wertvollere Südseite 

nutzen zu können. Die Bebaubarkeit seines Grundstücks wird insofern durch 
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die Verkürzung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ih-

rer Ausnutzung jedoch faktisch gemindert. Unter Abwägung der für die Ver-

kürzung der Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten Belan-

gen des Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Ein-

schränkung für zumutbar: Der Eigentümer kann sein Grundstück nach wie vor 

bebauen. Eine ausreichende Belichtung kann er nach Süden durch größere 

Fenster erreichen. Das erscheint zumutbar, zumal auf der Südseite allgemein 

größere Fenster errichtet werden. Wenn er höher bauen sollte, muss das Ge-

bäude sowieso abrücken, sodass diese Einschränkung nicht eintritt. Sie be-

trifft somit nur den Fall einer niedrigeren Bebauung, welche zudem soweit wie 

möglich nach Süden positioniert wird.  

 

dd) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr. 768/4: 

 Bezogen auf den Bestand: HAUS B -nördlicher Baukörper- und der Bestand 

auf Fl.Nr. 768/4 liegen nicht gegenüber, sodass auch die Belichtung für HAUS 

B, nördlicher Baukörper nicht eingeschränkt wird.  

 Für den Fall eines Neubaus auf Fl.Nr.: 786/4 gilt: Sollte dieser auf 3 m an die 

Grenze heranrücken, so kann er eine maximale Wandhöhe von 6 m aufwei-

sen. Der Abstand zwischen den Gebäude von 5,25 m + 3 m= 8,25 m wäre 

dabei stets größer wie die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 768/4 mit 6 m, 

sodass auch für diesen Fall eine uneingeschränkte Belichtung für HAUS B, 

nördlicher Baukörper auf der Nordseite gegeben wäre. Sollte der Neubau auf 

4,50 m heranrücken bei einer hypothetischen Bebauung mit einer Wandhöhe 

von 9,00 m, ergibt sich ein Abstand zwischen den Gebäuden von mindestens 

9,75m (4,50 m + 5,25 m), welcher größer ist, wie die Wandhöhe von des hy-

pothetischen Neubaus mit 9,00 m. somit wäre auch in diesem Fall für HAUS 

B, nördlicher Baukörper eine ausreichende Belichtung nach wie vor gegeben. 

 
Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS B, nördlicher Baukörper und dem nördlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 



Seite 13 von 34 
Fassung Kanzlei Puhle & Kollegen, Rechtsanwälte Partnerschaft mbB vom 24.02.2019, geä. 26.02.2019 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 
b) nach Westen: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 
 
c) nach Süden: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung mit den Abstandsflächen von HAUS 

A und B, südlicher Baukörper ist nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO zulässig und 

schränkt die Belichtung nicht unzumutbar ein. 

 
d) nach Osten: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 

 
4. HAUS B, südlicher Baukörper 

 

a) nach Norden: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung mit den Abstandsflächen von HAUS 

B und C ist gem. Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO zulässig und führt zu keiner unzumutbaren 

Einschränkung der Belichtung. 

 

b) nach Westen: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 

 
c) nach Osten: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 

 
d) nach Süden: 
Die volle Abstandsfläche mit 9,64 m/ 9,42 m nach Art 6 Abs. 5 BayBO läge auf dem 

Nachbargrundstück Fl.Nr.: 766/4 und 766/3. Die halbe Abstandsfläche (4,82 m bzw. 

4,71 m) zur Grundstücksgrenze wäre jedoch eingehalten (vgl. Plan Anlage 7.4). Da 

das Gebäude HAUS B, südlicher Baukörper nur eine Breite von 15,50 m aufweist, 

wäre dies eine Situation, die Art 6 Abs. 6 BayBO grundsätzlich als zumutbar erachtet. 

Der Gesetzgeber der BayBO geht somit davon aus, dass bei Gebäuden mit einer 

Länge von weniger als 16 m die halbe Abstandsfläche ausreicht, um eine 

angemessene Belichtung zu gewährleisten. Da jedoch die weiteren Voraussetzungen 

für die Anwendung des 16 m- Privilegs des Art 6 Abs. 6 BayBO nicht vorliegen, 

werden die Belichtungssituation nachfolgend gesondert bewertet und gewürdigt. Da-

bei wird auf eine Belichtungssituation mit einem Lichteinfallswinkel von 45 Grad ge-

messen vom Fensterbrett des untersten Fensters des betroffenen Gebäudes ausge-

gangen, der sicher zu stellen ist. Das entspricht dem Grundprinzip der Bemessung 

der Abstandsflächen nach der BayBO 1962. Dieser Lichteinfallswinkel garantiert eine 

ausreichende Belichtung zu allen Jahreszeiten. Gemessen hieran ergibt sich folgen-

de Situation: 

aa) Belichtungssituation für den Nachbarn auf Fl.Nr. 766/4:  

 Zum Bestand: Die Abstandsflächen zwischen dem Bestand und HAUS B, süd-

licher Baukörper überdecken sich nicht, sodass die Belichtungssituation für 
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das Bestandsgebäude auf dem Grundstück Fl.Nr. 766/4 uneingeschränkt 

bleibt. Für das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/4 liegt aus diesem Grund 

auch keine erdrückende Wirkung durch das HAUS A, südlicher Baukörper vor.  

 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 

766/4 festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. 

Selbst bei Anwendung des 16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der 

Abstand des Neubaus zur nördlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um ei-

ne Belichtung nach obigen Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein 

Gebäude mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhal-

ten zur Nordgrenze. In Summe mit dem Abstand von HAUS B, südlicher Bau-

körper zur südlichen Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand 

von mindestens 9,33 m (4,83 m + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster 

des EG eines Neubaus mit der anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 

m, so beträgt die maßgebliche Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS B, 

südlicher Baukörper 8,74 m. Der Abstand des Neubaus zu HAUS B, südlicher 

Baukörper wäre somit mit 9,33 m größer, wie dessen anzusetzende Höhe mit 

8,74 m. Sollte ein Neubau auf den Mindestabstand von 3 m heranrücken, so 

ergibt sich eine Verschlechterung der Belichtungssituation für den Neubau auf 

der Nordseite, da dann der Abstand zwischen den Gebäuden mit 7,83 m ge-

ringer wäre, wie die Wandhöhe von HAUS B, südlicher Baukörper mit 8,74 m. 

Das betrifft jedoch nur den Fall eines hypothetischen Neubaus. Die Bebau-

barkeit des Grundstücks wird insofern durch die Verkürzung der Abstandsflä-

chen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung jedoch gemin-

dert. Unter Abwägung der für die Verkürzung der Abstandsflächen sprechen-

den Belange mit den privaten Belangen des Eigentümers für den Fall eines 

Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung für zumutbar: Erwartungsgemäß 

werden nach Norden keine Aufenthaltsräume ausgerichtet, die uneinge-

schränkt belichtet werden sollen. Vielmehr werden diese nach Süden, Osten 

und Westen ausgerichtet. Hierauf kann sich der Eigentümer von Fl.Nr.: 766/4 

bei einem Neubau ohne wesentliche Einschränkungen der Bebaubarkeit sei-

nes Grundstücks oder wesentliche Mehrkosten einrichten. 

 

bb) Eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr. 766/4: 

 Bezogen auf den Bestand auf Fl.Nr.: 766/4: die Abstandsflächen überdecken 

sich nicht, sodass die Belichtung von HAUS B südlicher Baukörper- nicht ein-

geschränkt wird.  

 Für den Fall eines Neubaus auf Fl.Nr.: 766/4 gilt: Sollte dieser auf 3 m an die 

nördliche Grenze heranrücken, so könnte er maximal eine Wandhöhe von 6 m 

aufweisen. Er ergäbe sich dann ein Mindestabstand zwischen HAUS B, südli-

cher Baukörper und dem Neubau auf Fl.Nr.: 766/4 von 7,83 m, welcher somit 

größer wäre, wie die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 766/4 mit 6 m. Zu-

dem wird HAUS B, südlicher Baukörper auch von Westen ausreichend belich-

tet (dazu nachstehend unter Ziffer II). Ebenfalls nach Osten besteht ein aus-

reichender Abstand (dazu ebenfalls unten zu II). Hinzu kommt auch hier, dass 

im Bebauungsplan vorgegeben wird, dass die Fenster von Aufenthaltsräumen 

gem. Ziffer 3.1. der Satzung von 1/8 auf 1/7 erhöht wird und damit mehr 

Lichteinfall bewirkt wird. Sollte ein Neubau exemplarisch mit 9,0 m Höhe er-

richtet werden, kann er maximal auf 4,50 m an die Nordgrenze heranrücken. 
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Es ergäbe sich dann ein Abstand zwischen den Gebäuden von mindestens 

4,83 m + 4,50 m = 9,33 m, der größer wäre, wie die Wandhöhe des Neubaus 

mit 9,0 m, sodass auch hier für HAUS B, südlicher Baukörper keine Ein-

schränkung der Belichtung zu besorgen wäre.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS B, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

cc) Belichtungssituation für den Nachbarn auf Fl.Nr.: 766/3: 

 Zum südlichen Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/3 ist die volle Abstandsfläche 

gesichert eingehalten. Zum nördlichen Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/3 ist 

die halbe Abstandsfläche eingehalten. Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

wird jedoch gewährleistet, da der Abstand der Gebäude zueinander mit 8,43 

m größer ist, wie die relevante Wandhöhe von HAUS B, südlicher Baukörper 

mit 9,42 m (das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/3 liegt ca. 0,30 m höher, wie 

das Baugrundstück. Unter Berücksichtigung der Brüstungshöhe der Fenster 

mit 0,90 m ergibt dies eine relevante Wandhöhe für HAUS B, südlicher Bau-

körper von 9,42 – 0,90 – 0,30 = 8,22 m).  

 Im Falle eines Neubaus auf Fl.Nr.: 766/3 hat auch der Neubau Abstandsflä-

chen einzuhalten, mindestens H/2. Exemplarisch ergibt dies für einen Neubau 

mit 9 m Wandhöhe einen Abstand von 4,50 m zur nördlichen aber auch zur 

westlichen Grundstücksgrenze, sodass sich der Überdeckungsbereich der je-

weiligen Abstandsflächen verringern wird im Vergleich zum Bestand. Bei die-

sem Abstand wäre dann auch ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad für den 

Neubau gegeben, da der Abstand zwischen dem Neubau und HAUS B, südli-

cher Baukörper dann größer wäre, wie die Wandhöhe von HAUS B, südlicher 

Baukörper –unter Berücksichtigung der Brüstungshöhe eines Fensters im EG 

des Neubaus von ca. 0,90 m. Sollte der Neubau auf 3 m Abstand an die nörd-
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liche Grenze heranrücken, so ergibt dies einen Abstand zwischen Neubau 

und HAUS B, südlicher Baukörper von 7,84 m. Damit wäre ein Lichteinfalls-

winkel von 45 Grad bezogen auf die Nordseite des Neubaus nicht mehr ge-

währleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall eines hypothetischen Neubaus. 

Die Bebaubarkeit des Grundstücks wird insofern durch die Verkürzung der 

Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung je-

doch gemindert. Unter Abwägung der für die Verkürzung der Abstandsflächen 

sprechenden Belange mit den privaten Belangen des Eigentümers für den Fall 

eines Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung für zumutbar: Erwartungs-

gemäß werden nach Norden keine Aufenthaltsräume ausgerichtet, die unein-

geschränkt belichtet werden sollen. Vielmehr werden diese nach Süden, Os-

ten und Westen ausgerichtet. Hierauf kann sich der Eigentümer von Fl.Nr.: 

766/3 bei einem Neubau ohne wesentliche Einschränkungen der Bebaubar-

keit seines Grundstücks oder wesentliche Mehrkosten einrichten. Hinzu 

kommt, dass die Überdeckung der Abstandsflächen auch hier nur einen Teil-

bereich betreffen wird, da das HAUS B, südlicher Baukörper nicht direkt ge-

genüber Fl.Nr.: 766/3 liegt.  

 

dd) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr.: 766/3: 

 Im Bezug auf das nördliche Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/3 ergibt sich 

keine Einschränkung der Belichtungssituation für HAUS B, südlicher Baukör-

per, da das Bestandsgebäude nur eine Wandhöhe von 3,30 m aufweist. 

Selbst wenn man aufgrund der Dachneigung von 50 Grad zusätzlich die Ge-

samthöhe ansetzt, die bei ca. 5,30m liegt, so ergibt sich, dass der Abstand 

zwischen den Gebäuden größer ist, wie die Gesamthöhe des nördlichen Be-

standsgebäudes. Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad wird somit für die Süd-

seite von HAUS B, südlicher Baukörper gewahrt. Vom südlichen Bestandsge-

bäude auf Fl.Nr.: 766/3 sind keine Belichtungseinschränkungen zu erwarten, 

da dieses weit abgesetzt ist. 

 Im Falle eines Neubaus auf Fl.Nr. 766/3 ergeben sich bei einem hypotheti-

schen Neubau mit einer Wandhöhe von 9,0 m Mindestabstände zwischen den 

Gebäuden von 9,34 m (4,50 m + 4,84 m), die größer sind, wie die Wandhöhe 

des Neubaus, sodass HAUS B, südlicher Baukörper auch dann noch ausrei-

chend belichtet sein wird. Rückt der Neubau auf 3 m an die nördliche Grund-

stücksgrenze heran, so kann er eine Wandhöhe von max. 6 m erreichen. Der 

Abstand zwischen dem Neubau und HAUS B, südlicher Baukörper von 7,84 m 

(3 m + 4,84 m) wäre damit stets größer, wie die Wandhöhe des Neubaus, so-

dass HAUS B; südlicher Baukörper auch in dieser Variante von Süden ausrei-

chend belichtet wäre.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS B, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 
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 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

5. HAUS C, nördlicher Baukörper 
 

a) nach Norden: 
Die volle Abstandsfläche (vgl. Plan Anlage 7.3) mit 9,32 m/ 9,21 m nach Art 6 Abs. 5 

BayBO läge auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr.: 768/4. Die halbe Abstandsfläche zur 

Grundstücksgrenze wäre jedoch gesichert eingehalten bzw. unterschritten (vgl. Plan 

Anlage 7.4). Da das Gebäude HAUS C, nördlicher Baukörper nur eine Breite von 14 

m aufweist, wäre dies eine Situation, die Art 6 Abs. 6 BayBO grundsätzlich als zu-

mutbar erachtet. Der Gesetzgeber der BayBO geht somit davon aus, dass bei Ge-

bäuden mit einer Länge von weniger als 16 m die halbe Abstandsfläche ausreicht, um 

eine angemessene Belichtung zu gewährleisten. Da jedoch die weiteren Vorausset-

zungen für die Anwendung des 16 m- Privilegs des Art 6 Abs. 6 BayBO nicht vorlie-

gen, werden die Belichtungssituation nachfolgend gesondert bewertet und gewürdigt. 

Dabei wird auf eine Belichtungssituation mit einem Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

gemessen vom Fensterbrett des untersten Fensters des betroffenen Gebäudes aus-

gegangen, der sicher zu stellen ist. Das entspricht dem Grundprinzip der Bemessung 

der Abstandsflächen nach der BayBO 1962. Dieser Lichteinfallswinkel garantiert eine 

ausreichende Belichtung zu allen Jahreszeiten. Gemessen hieran ergibt sich folgen-

de Situation: 

 

aa) Belichtungssituation für den Nachbarn Fl.Nr.: 768/4:  

 Bezogen auf den Bestand: Fl.Nr.: 768/4 ist derzeit nur im Norden bebaut. Eine 

Einschränkung der Belichtung für das dort bestehende Gebäude ist aufgrund 

des großen Abstands nicht gegeben. Zudem stehen die Gebäude versetzt 

zueinander. Ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen auf die Nutzung im 

am meisten betroffenen EG des nördlichen Gebäudes auf Fl.Nr.: 768/4 ist aus 

diesem Grund gesichert gegeben. Damit liegen gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse bezogen auf die Südseite des vorhandenen Gebäudes auf 

Fl.Nr.: 768/4 auch mit verkürzten Abstandsflächen vor. Für das 

Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 768/4 liegt auch keine erdrückende Wirkung 

durch das HAUS C, nördlicher Baukörper vor. HAUS C, nördlicher Baukörper 

verdeckt nicht die gesamte Südseite des Bestandsgebäudes. Zudem besteht 
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ein erheblicher Abstand zwischen den Gebäuden. Weiter verbleiben freie 

Ausblicke nach Osten und Westen an HAUS C, nördlicher Baukörper vorbei. 

 Für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 768/4 gilt. Dieser 

muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. Selbst bei Anwendung des 

16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der Abstand des Neubaus zur 

südlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um eine Belichtung nach obigen 

Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein Gebäude mit einer 

Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhalten zur Südgrenze. 

In Summe mit dem Abstand von HAUS C, nördlicher Baukörper zur nördlichen 

Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von mindestens 9,75 

m (5,25 m + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster des EG eines 

Neubaus mit der anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 m, so beträgt 

die maßgebliche Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS C, nördlicher 

Baukörper 8,42 m. Der Abstand des Neubaus zu HAUS C, nördlicher 

Baukörper wäre somit mit 9,75 m größer, wie dessen anzusetzende Höhe mit 

8,42 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m zur südlichen 

Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den Gebäuden von 

mindestens 8,25 m (5,25 m + 3 m). Bezogen auf das unterste Fenster des 

Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m ergäbe dies 

eine relevante Wandhöhe von HAUS C, nördlicher Baukörper von 8,42 m. 

Damit wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein Lichteinfallswinkel 

von 45 Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall eines 

hypothetischen Neubaus in dieser Variante mit geringsten Abstand nach Sü-

den. Erfahrungsgemäß wird der Eigentümer hier eher sein Gebäude weiter 

nach Norden rücken, um die wertvollere Südseite als Garten nutzen zu 

können. Die Bebaubarkeit seines Grundstücks wird insofern durch die 

Verkürzung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer 

Ausnutzung jedoch faktisch gemindert. Unter Abwägung der für die 

Verkürzung der Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten 

Belangen des Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese 

Einschränkung für zumutbar: Der Eigentümer kann sein Grundstück nach wie 

vor bebauen. Eine ausreichende Belichtung kann er nach Süden durch 

größere Fenster erreichen, will er tatsächlich auf 3 m an die Südgrenze her-

anbauen. Diese Einschränkung erscheint auch wirtschaftlich zumutbar, da in 

der Regel auf der Südseite sowieso große Fenster/ Fenstertüren errichtet 

werden. Wenn er höher bauen sollte, muss das Gebäude sowieso abrücken, 

sodass diese Einschränkung nicht eintritt. Sie betrifft somit nur den Fall einer 

niedrigeren Bebauung, welche zudem soweit wie möglich nach Süden 

positioniert wird. 

 

bb) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr. 768/4: 

 Bezogen auf den Bestand: HAUS C -nördlicher Baukörper- und der Bestand 

auf Fl.Nr. 768/4 liegen nur teilweise gegenüber, zudem besteht ein sehr gro-

ßer Abstand, sodass auch die Belichtung für HAUS C, nördlicher Baukörper 

nicht eingeschränkt wird.  

 Für den Fall eines Neubaus auf Fl.Nr.: 786/4 gilt: Sollte dieser auf 3 m an die 

Grenze heranrücken, so kann er eine maximale Wandhöhe von 6 m aufwei-

sen. Der Abstand zwischen den Gebäude von 5,25 m + 3 m= 8,25 m wäre 

dabei stets größer wie die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 768/4 mit 6 m, 
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sodass auch für diesen Fall eine uneingeschränkte Belichtung für HAUS C, 

nördlicher Baukörper auf der Nordseite gegeben wäre. Sollte der Neubau auf 

4,50 m heranrücken bei einer hypothetischen Bebauung mit einer Wandhöhe 

von 9,00 m, ergibt sich ein Abstand zwischen den Gebäuden von mindestens 

9,75 m (4,50 m + 5,25 m), welcher größer ist, wie die Wandhöhe von des hy-

pothetischen Neubaus mit 9,00 m. Somit wäre auch in diesem Fall für HAUS 

C, nördlicher Baukörper eine ausreichende Belichtung nach wie vor gegeben. 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS C, nördlicher Baukörper und dem nördlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 
b) nach Westen: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 
 
c) nach Süden: 
hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung mit den Abstandsflächen von HAUS 

B und C, südlicher Baukörper sind dabei nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO zulässig und 

führen nicht zu unzumutbaren Einschränkungen der Belichtung. 

 
d) nach Osten: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 

 

6. HAUS C, südlicher Baukörper: 
 

a) nach Norden: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckungen mit den Abstandsflächen von 
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HAUS C, nördlicher Baukörper und HAUS D sind gem. Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO zu-

lässig und führen zu keinen unzumutbaren Einschränkungen der Belichtung. 

 
b) nach Westen: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 
 
c) nach Süden 
die volle Abstandsfläche mit 9,24 m/ 9,09 m nach BayBO läge auf den Nachbar-

grundstücken Fl.Nr.: 766/3, 766/2 und 766. Die halbe Abstandsfläche wäre jedoch 

eingehalten (vgl. Plan Anlage 7.4). 

aa) Belichtungssituation für Grundstück Fl.Nr.: 766/3: 

 Bezogen auf den Bestand: das nördliche Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/3 

ist von HAUS C, südlicher Baukörper nicht betroffen, da es dazu versetzt er-

richtet wird. Das südliche Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 766/3 befindet sich so 

weit entfernt, dass sich die Abstandsflächen nicht überdecken und keine Ein-

schränkung der Belichtung zu besorgen ist. 

 Im Falle eines Neubaus auf Fl.Nr.: 766/3 gilt: Dieser muss die 

Abstandsflächen nach BayBO einhalten. Selbst bei Anwendung des 16m 

Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der Abstand des Neubaus zur 

südlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um eine Belichtung nach obigen 

Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein Gebäude mit einer 

Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhalten zur Nordgrenze. 

In Summe mit dem Abstand von HAUS C, südlicher Baukörper zur südlichen 

Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von mindestens 9,35 

m (4,85 m + 4,50 m). das ist mehr, wie die Wandhöhe von HAUS C, südlicher 

Baukörper mit 9,24 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m 

zur nördlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den 

Gebäuden von mindestens 7,84 m (4,84 m + 3 m). Bezogen auf das unterste 

Fenster des Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m 

ergäbe dies eine relevante Wandhöhe von HAUS C; südlicher Baukörper von 

8,34 m. Damit wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur 

den Fall eines hypothetischen Neubaus in dieser Variante mit geringsten Ab-

stand nach Norden. Die Bebaubarkeit des Grundstücks wird insofern durch 

die Verkürzung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in 

ihrer Ausnutzung jedoch gemindert. Unter Abwägung der für die Verkürzung 

der Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten Belangen des 

Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung 

für zumutbar: Erwartungsgemäß werden nach Norden keine Aufenthaltsräume 

ausgerichtet, die uneingeschränkt belichtet werden sollen. Vielmehr werden 

diese nach Süden, Osten und Westen ausgerichtet. Hierauf kann sich der 

Eigentümer von Fl.Nr.: 766/3 bei einem Neubau ohne wesentliche 

Einschränkungen der Bebaubarkeit seines Grundstücks oder wesentliche 

Mehrkosten einrichten. 

 

bb) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr: 766/3 

 Bezogen auf den Bestand ergeben sich keine Einschränkungen der Belich-

tung für HAUS C, südlicher Baukörper auf der Südseite, da die Bestandsge-

bäude entweder versetzt oder weit entfernt errichtet wurden. 
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 Im Falle eines Neubaus gilt: Sollte dieser auf 3 m an die nördliche Grenze 

heranrücken, so könnte er maximal eine Wandhöhe von 6 m aufweisen. Er 

ergäbe sich dann ein Mindestabstand zwischen HAUS C, südlicher Baukörper 

und dem Neubau auf Fl.Nr.: 766/3 von 7,85 m, welcher somit größer wäre, wie 

die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 766/3 mit 6 m. Zudem wird HAUS C, 

südlicher Baukörper auch von Westen und Osten belichtet (dazu nachstehend 

unter Ziffer II). Hinzu kommt auch hier, dass im Bebauungsplan vorgegeben 

wird, dass die Fenster von Aufenthaltsräumen gem. Ziffer 3.1. der Satzung 

von 1/8 auf 1/7 erhöht wird und damit mehr Lichteinfall bewirkt wird. Sollte ein 

Neubau exemplarisch mit 9,0 m Höhe errichtet werden, kann er maximal auf 

4,50 m an die Nordgrenze heranrücken. Es ergäbe sich dann ein Abstand 

zwischen den Gebäuden von mindestens 4,85 m + 4,50 m = 9,35 m, der grö-

ßer wäre, wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,24 m, sodass auch hier für 

HAUS C, südlicher Baukörper keine Einschränkung der Belichtung zu besor-

gen wäre.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS C, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 
cc) Belichtungssituation für Fl.Nr.: 766/2: 

 Bezogen auf den Bestand: das Grundstück ist nicht bebaut, sodass keine Ein-

schränkung der Belichtung für den Bestand zu untersuchen ist. 

 Im Falle eines Neubaus gilt: Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO 

einhalten. Selbst bei Anwendung des 16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO 

wäre der Abstand des Neubaus zur südlichen Grundstücksgrenze 

ausreichend, um eine Belichtung nach obigen Anforderungen zu schaffen. 

Exemplarisch hat ein Gebäude mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand 

von 4,50 m einzuhalten zur Nordgrenze. In Summe mit dem Abstand von 
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HAUS C, südlicher Baukörper zur südlichen Grundstücksgrenze ergibt dies 

einen Gebäudeabstand von mindestens 9,26 m (4,76 m + 4,50 m). das ist 

mehr, wie die Wandhöhe von HAUS C, südlicher Baukörper mit 9,24 m. Sollte 

ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m zur nördlichen Grenze 

heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den Gebäuden von 

mindestens 7,76 m (4,76 m + 3 m). Bezogen auf das unterste Fenster des 

Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m ergäbe dies 

eine relevante Wandhöhe von HAUS C; südlicher Baukörper von 8,19 m. 

Damit wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein Lichteinfallswinkel 

von 45 Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall eines 

hypothetischen Neubaus in dieser Variante mit geringsten Abstand nach Nor-

den. Die Bebaubarkeit des Grundstücks wird insofern durch die Verkürzung 

der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung 

jedoch gemindert. Unter Abwägung der für die Verkürzung der 

Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten Belangen des 

Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung 

für zumutbar: Erwartungsgemäß werden nach Norden keine Aufenthaltsräume 

ausgerichtet, die uneingeschränkt belichtet werden sollen. Vielmehr werden 

diese nach Süden, Osten und Westen ausgerichtet. Hierauf kann sich der 

Eigentümer von Fl.Nr.: 766/3 bei einem Neubau ohne wesentliche 

Einschränkungen der Bebaubarkeit seines Grundstücks oder wesentliche 

Mehrkosten einrichten. 

 
dd) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr.: 766/2: 

 Bezogen auf den Bestand ergeben sich keine Einschränkungen der Belich-

tung für HAUS C, südlicher Baukörper, da das Grundstück nicht bebaut ist. 

 Im Falle eines Neubaus gilt: Sollte dieser auf 3 m an die nördliche Grenze 

heranrücken, so könnte er maximal eine Wandhöhe von 6 m aufweisen. Er 

ergäbe sich dann ein Mindestabstand zwischen HAUS C, südlicher Baukörper 

und dem Neubau auf Fl.Nr.: 766/3 von 7,76 m, welcher somit größer wäre, wie 

die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 766/3 mit 6 m. Zudem wird HAUS C, 

südlicher Baukörper auch von Westen und Osten belichtet (dazu nachstehend 

unter Ziffer II). Hinzu kommt auch hier, dass im Bebauungsplan vorgegeben 

wird, dass die Fenster von Aufenthaltsräumen gem. Ziffer 3.1. der Satzung 

von 1/8 auf 1/7 erhöht wird und damit mehr Lichteinfall bewirkt wird. Sollte ein 

Neubau exemplarisch mit 9,0 m Höhe errichtet werden, kann er maximal auf 

4,50 m an die Nordgrenze heranrücken. Es ergäbe sich dann ein Abstand 

zwischen den Gebäuden von mindestens 4,76 m + 4,50m = 9,26 m, der grö-

ßer wäre, wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,00 m, sodass auch hier für 

HAUS C, südlicher Baukörper keine Einschränkung der Belichtung zu besor-

gen wäre.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS C, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 
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diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

d) nach Osten: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen 

der Südseite von HAUS D, nördlicher Baukörper ist nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO 

zulässig und führt zu keiner unzumutbaren Einschränkung der Belichtung. 

 

7. HAUS D, nördlicher Baukörper: 
 
a) nach Norden: 
Die vollen Abstandsflächen können nicht auf gesamter Länge auf eigenem Grund-

stück eingehalten werden. Es ergibt sich eine Überdeckung auf Fl.Nr.: 768 in einem 

Teilbereich im Nordosten (vgl. Plan Anlage 7.3). Insofern ist auch hier zu betrachten, 

wie sich die Verkürzung der Abstandsflächen auf die Belichtungssituation auswirkt: 

aa) Belichtungssituation für Nachbargrundstück Fl.Nr.: 768: 

 Bezogen auf den Bestand: der Abstand zwischen HAUS D, nördlicher Bau-

körper und dem Bestand auf Fl.Nr. 768 beträgt zwischen 22,73 m im Westen 

und 20,67 m im Osten und liegt damit deutlich über der relevanten Gebäude-

höhe von HAUS B mit 12,13 m. Somit ist nach wie vor ein uneingeschränkter 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad für den Bestand auf Fl.Nr.: 768 gegeben. 

 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 768 

festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. Selbst 

bei Anwendung des 16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der Abstand 

des Neubaus zur südlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um eine Belich-

tung nach obigen Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein Gebäude 

mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhalten zur 

Südgrenze. In Summe mit dem Abstand von HAUS D -nördlicher Baukörper- 

zur nördlichen Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von 

mindestens 15,74 m (11,24 m + 4,50 m). Der Abstand des Neubaus zu HAUS 

D, nördlicher Baukörper wäre somit mit 15,74 m größer, wie dessen anzuset-

zende Höhe mit 12,13 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 

m zur südlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den 
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Gebäuden von mindestens 14,34 m (11,24 m + 3 m). Auch dieser wäre grö-

ßer, wie die Wandhöhe von HAUS D, nördlicher Baukörper, sodass auch in 

dieser Variante ein uneingeschränkter Lichteinfallswinkel von 45 Grad ge-

wahrt wird. 

 

bb) eigene Belichtungssituation: 

 Bezogen auf den Bestand ergeben sich keine Einschränkungen für die Belich-

tung der Nordseite von HAUS D, nördlicher Baukörper. Die vollen Abstands-

flächen werden nur in einem Teilbereich nicht eingehalten. Auch dort beträgt 

der Abstand zwischen den Gebäuden jedoch mehr, wie die Wandhöhe des 

Bestands auf Fl.Nr.: 768, die ca. 10,20 m beträgt.  

 Für den Fall eines Neubaus auf Fl.Nr.: 768 gilt: Sollte dieser auf 3 m an die 

Grenze heranrücken, so kann er eine maximale Wandhöhe von 6 m aufwei-

sen. Der Abstand zwischen den Gebäuden von 12,26 m + 3 m= 15,26 m bzw. 

11,24 m + 3,00 m = 14,24 m wäre dabei stets größer wie die Wandhöhe des 

Neubaus auf Fl.Nr.: 768 mit 6 m, sodass auch für diesen Fall eine uneinge-

schränkte Belichtung für HAUS D, nördlicher Baukörper auf der Nordseite ge-

geben wäre. Sollte der Neubau auf 4,50 m heranrücken bei einer hypotheti-

schen Bebauung mit einer Wandhöhe von 9,00 m, ergibt sich ein Abstand 

zwischen den Gebäuden von mindestens 16,76 m/ 15,74 m (4,50m + 12,26 

m/bzw. + 11,24 m), welcher größer ist, wie die Wandhöhe des hypothetischen 

Neubaus mit 9,00 m. Somit wäre auch in diesem Fall für HAUS D, nördlicher 

Baukörper eine ausreichende Belichtung nach wie vor gegeben. 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS D und dem nördlichen Nachbargrundstück sind da-

bei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf diesem Grundstück 

durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Einschränkungen zu besor-

gen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 
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b) nach Westen: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 
 
c) nach Süden: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen 

der Ost-bzw. Westfassaden von HAUS D, südlicher Baukörper ist nach Art 6 Abs. 3 

Nr. 1 BayBO zulässig und führt zu keiner unzumutbaren Einschränkung der Belich-

tung. 

 

d) nach Osten: 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II 
 

8. HAUS D, südlicher Baukörper 
 

a) nach Norden: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen 

der Ostfassade von HAUS D, nördlicher Baukörper ist nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO 

zulässig und führt zu keiner unzumutbaren Einschränkung der Belichtung. 

 
b) nach Westen: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen 

der Südfassade von HAUS D, nördlicher Baukörper ist nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO 

zulässig und führt zu keiner unzumutbaren Einschränkung der Belichtung. 

 

c) nach Süden: 
Die volle Abstandsfläche mit 9,42 m/ 9,53m nach BayBO läge auf dem Nachbar-

grundstück Fl.Nr.: 767/2. Die halbe Abstandsfläche (4,71 m bzw. 4,77 m) zur Grund-

stücksgrenze wäre jedoch eingehalten (vgl. Plan Anlage 7.4). 

aa) Belichtungssituation für Grundstück Fl.Nr.: 767/2: 

 Bezogen auf den Bestand: der nördliche Teil des Bestandsgebäudes auf 

Fl.Nr.: 767/2 ist von HAUS D, südlicher Baukörper teilweise betroffen, da es 

dazu versetzt errichtet wird. Der südliche Teil des Bestandsgebäudes auf 

Fl.Nr.: 767/2 befindet sich so weit entfernt, dass sich die Abstandsflächen 

nicht überdecken und keine Einschränkung der Belichtung zu besorgen ist. 

Für den nördlichen Teil des Bestandsgebäudes ist jedoch ein Abstand zwi-

schen HAUS D, südlicher Baukörper und dem Bestand von 12,29 m gewahrt 

(4,81 m + 7,48 m), der deutlich größer ist, wie die Wandhöhe von HAUS D, 

südlicher Baukörper mit 9,53 m. damit ist ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

nach wie vor gegeben. Auch wird HAUS D, südlicher Baukörper keine erdrü-

ckende Wirkung entfalten, da es versetzt errichtet wird. 

 Im Falle eines Neubaus auf Fl.Nr.: 767/2 gilt: Dieser muss die 

Abstandsflächen nach BayBO einhalten. Selbst bei Anwendung des 16 m 

Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der Abstand des Neubaus zur nördli-

chen Grundstücksgrenze ausreichend, um eine Belichtung nach obigen 

Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein Gebäude mit einer 

Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhalten zur Nordgrenze. 
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In Summe mit dem Abstand von HAUS D, südlicher Baukörper zur südlichen 

Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von mindestens 9,31 

m (4,81 m + 4,50 m). das ist mehr, wie die Wandhöhe von HAUS D, südlicher 

Baukörper mit 9,53 m unter Abzug der Brüstungshöhe eines Fensters im EG 

des Neubaus mit 0,90 m (somit 8,63 m) beträgt. Sollte ein Neubau auf den 

minimalen Abstand von 3 m zur nördlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich 

ein Abstand zwischen den Gebäuden von mindestens 7,80 m (4,80 m + 3 m). 

Bezogen auf das unterste Fenster des Neubaus mit einer anzusetzenden 

Brüstungshöhe von 0,90 m ergäbe dies eine relevante Wandhöhe von HAUS 

D; südlicher Baukörper von 8,63 m. Damit wäre im Falle eines Neubaus in 

dieser Variante kein Lichteinfallswinkel von 45 Grad mehr gewährleistet. Das 

betrifft jedoch nur den Fall eines hypothetischen Neubaus in dieser Variante 

mit geringsten Abstand nach Norden. Die Bebaubarkeit des Grundstücks wird 

insofern durch die Verkürzung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht 

eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung jedoch gemindert. Unter Abwägung der für 

die Verkürzung der Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten 

Belangen des Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese 

Einschränkung für zumutbar: Erwartungsgemäß werden nach Norden keine 

Aufenthaltsräume ausgerichtet, die uneingeschränkt belichtet werden sollen. 

Vielmehr werden diese nach Süden, Osten und Westen ausgerichtet. Hierauf 

kann sich der Eigentümer von Fl.Nr.: 767/2 bei einem Neubau ohne 

wesentliche Einschränkungen der Bebaubarkeit seines Grundstücks oder 

wesentliche Mehrkosten einrichten. 

 

bb) eigene Belichtungssituation bezogen auf Fl.Nr: 767/2: 

 Bezogen auf den Bestand ergeben sich keine Einschränkungen der Belich-

tung für HAUS D, südlicher Baukörper auf der Südseite, da das Bestandsge-

bäude versetzt errichtet wurde und im maßgeblichen Bereich eine Höhe von 

ca. 4,90 m aufweist, die deutlich unter dem Abstand in diesem Bereich von 

12,29 m liegt. 

 Im Falle eines Neubaus gilt: Sollte dieser auf 3 m an die nördliche Grenze 

heranrücken, so könnte er maximal eine Wandhöhe von 6 m aufweisen. Er 

ergäbe sich dann ein Mindestabstand zwischen HAUS D, südlicher Baukörper 

und dem Neubau auf Fl.Nr.: 767/2 von 7,80 m, welcher somit größer wäre, wie 

die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 767/2 mit 6 m. Zudem wird HAUS D, 

südlicher Baukörper auch von Westen und Osten belichtet (dazu nachstehend 

unter Ziffer II). Hinzu kommt auch hier, dass im Bebauungsplan vorgegeben 

wird, dass die Fenster von Aufenthaltsräumen gem. Ziffer 3.1. der Satzung 

von 1/8 auf 1/7 erhöht wird und damit mehr Lichteinfall bewirkt wird. Sollte ein 

Neubau exemplarisch mit 9,0 m Höhe errichtet werden, kann er maximal auf 

4,50 m an die Nordgrenze heranrücken. Es ergäbe sich dann ein Abstand 

zwischen den Gebäuden von mindestens 4,80 m + 4,50 m = 9,30 m, der grö-

ßer wäre, wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,00 m, sodass auch hier für 

HAUS D, südlicher Baukörper keine Einschränkung der Belichtung zu besor-

gen wäre.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 



Seite 27 von 34 
Fassung Kanzlei Puhle & Kollegen, Rechtsanwälte Partnerschaft mbB vom 24.02.2019, geä. 26.02.2019 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS A, südlicher Baukörper und dem südlichen Nach-

bargrundstück sind dabei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf 

diesem Grundstück durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Ein-

schränkungen zu besorgen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 
 

d) nach Osten: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen 

der Südfassade von HAUS E ist nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO zulässig und führt zu 

keiner unzumutbaren Einschränkung der Belichtung. 

 

9. HAUS E: 
 
a) nach Norden: 
Die volle Abstandsfläche (vgl. Plan Anlage 4.7.) mit 9,55 m/ 9,53 m nach Art 6 Abs. 5 

BayBO läge auf dem Nachbargrundstück Fl.Nr.: 768. Die halbe Abstandsfläche zur 

Grundstücksgrenze wäre jedoch gesichert eingehalten bzw. unterschritten (vgl. Plan 

Anlage 4.7.). Da das Gebäude HAUS E nur eine Breite von 15,50 m aufweist, wäre 

dies eine Situation, die Art 6 Abs. 6 BayBO grundsätzlich als zumutbar erachtet. Der 

Gesetzgeber der BayBO geht somit davon aus, dass bei Gebäuden mit einer Länge 

von weniger als 16 m die halbe Abstandsfläche ausreicht, um eine angemessene Be-

lichtung zu gewährleisten. Da jedoch die weiteren Voraussetzungen für die Anwen-

dung des 16 m- Privilegs des Art 6 Abs. 6 BayBO nicht vorliegen, werden die Belich-

tungssituation nachfolgend gesondert bewertet und gewürdigt. Dabei wird auf eine 

Belichtungssituation mit einem Lichteinfallswinkel von 45 Grad gemessen vom Fens-

terbrett des untersten Fensters des betroffenen Gebäudes ausgegangen, der sicher 

zu stellen ist. Das entspricht dem Grundprinzip der Bemessung der Abstandsflächen 

nach der BayBO 1962. Dieser Lichteinfallswinkel garantiert eine ausreichende 

Belichtung zu allen Jahreszeiten. Gemessen hieran ergibt sich folgende Situation: 
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aa) Belichtungssituation für den Nachbarn Fl.Nr.: 768: 

 Bezogen auf den Bestand ergeben sich keine Einschränkungen für dessen 

Belichtung, da die Gebäude versetzt zueinander errichtet werden. Damit 

liegen gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bezogen auf die Südseite des 

vorhandenen Gebäudes auf Fl.Nr.: 768 auch mit verkürzten Abstandsflächen 

vor. Für das Bestandsgebäude auf Fl.Nr.: 768 liegt auch keine erdrückende 

Wirkung durch das HAUS E vor. HAUS E verdeckt nicht die Südseite des Be-

standsgebäudes. Zudem bleiben freie Ausblicke nach Osten und Westen an 

HAUS D und E vorbei, bzw. zwischen den Gebäuden. 

 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 768 

festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. Selbst 

bei Anwendung des 16m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der Abstand 

des Neubaus zur südlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um eine Belich-

tung nach obigen Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein Gebäude 

mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhalten zur 

Südgrenze. In Summe mit dem Abstand von HAUS E zur nördlichen Grund-

stücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von mindestens 9,78 m (5,28 

m + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster des EG eines Neubaus mit der 

anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 m, so beträgt die maßgebliche 

Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS E – 8,65 m. Der Abstand des 

Neubaus zu HAUS E wäre somit mit 9,78 m größer, wie dessen anzusetzende 

Höhe mit 8,65 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand von 3 m zur 

südlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwischen den Ge-

bäuden von mindestens 8,28 m (5,28 m + 3 m). Bezogen auf das unterste 

Fenster des Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe von 0,90 m 

ergäbe dies eine relevante Wandhöhe von HAUS E von 8,65 m. Damit wäre 

im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein Lichteinfallswinkel von 45 Grad 

mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall eines hypothetischen 

Neubaus. Erfahrungsgemäß wird der Eigentümer hier eher sein Gebäude wei-

ter nach Norden rücken, um die wertvollere Südseite nutzen zu können. Die 

Bebaubarkeit seines Grundstücks wird insofern durch die Verkürzung der Ab-

standsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, in ihrer Ausnutzung jedoch 

faktisch gemindert. Unter Abwägung der für die Verkürzung der Abstandsflä-

chen sprechenden Belange mit den privaten Belangen des Eigentümers für 

den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Einschränkung für zumutbar: Der 

Eigentümer kann sein Grundstück nach wie vor bebauen. Eine ausreichende 

Belichtung kann er nach Süden durch größere Fenster erreichen. Das er-

scheint zumutbar. Wenn er höher bauen sollte, muss das Gebäude sowieso 

abrücken, sodass diese Einschränkung nicht eintritt. Sie betrifft somit nur den 

Fall einer niedrigeren Bebauung, welche zudem soweit wie möglich nach Sü-

den positioniert wird.  

 

bb) eigene Belichtungssituation: 

 Bezogen auf den Bestand: HAUS E wird seinerseits nicht durch die bestehen-

de Bebauung auf Fl.Nr.: 768 in seiner Belichtung unzumutbar eingeschränkt 

bzw. sind auch hier nach wie vor gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse 

durch den gewählten Abstand gewahrt: das Bestandsgebäude (Garagen) 

weist eine Wandhöhe von ca. 2,40 m auf. Der Abstand zu diesem Gebäude 

beträgt mindestens 8,98 m. Somit wird ein Lichteinfallswinkel von 45 Grad 
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bezogen auf das Erdgeschoss gesichert eingehalten, da auch hier der Ab-

stand zwischen den Gebäuden größer ist, wie die Wandhöhe.  

 Gleiches gilt für den Fall eines Neubaus auf Fl.Nr.: 768. Sollte dieser auf 3 m 

an die Grenze heranrücken, so kann er eine maximale Wandhöhe von 6 m 

aufweisen. Der Abstand zwischen den Gebäude von 5,28 m + 3 m= 8,28 m 

wäre dabei stets größer wie die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.Nr.: 768, so-

dass auch für diesen Fall eine uneingeschränkte Belichtung für HAUS E. Soll-

te eine Neubau exemplarisch mit einer Wandhöhe von 9,0 m errichtet werden, 

müsste der Abstand 4,50 m zur Grenze betragen. Der Abstand zwischen den 

Gebäuden würde dann 5,28 m + 4,50 m, somit 9,78 m betragen und wäre 

größer, wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,00 m Zudem wird HAUS E 

auch von Westen und Süden uneingeschränkt belichtet. Ebenfalls nach Osten 

besteht ein ausreichender Abstand (dazu unten zu II). 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen HAUS E und dem nördlichen Nachbargrundstück sind da-

bei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf diesem Grundstück 

durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Einschränkungen zu besor-

gen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 
b) nach Westen 
Vgl. Ausführungen unter Ziffer II. 
 

c) nach Süden: 
Die volle Abstandsfläche mit 11,74m/ 11,72 m nach BayBO läge auf dem Nachbar-

grundstück Fl.Nr.: 767/3. Die halbe Abstandsfläche zur Grundstücksgrenze wäre je-

doch eingehalten (vgl. Plan Anlage 7.4).  

 

aa) Belichtungssituation für den Nachbarn Fl.Nr.: 767/3: 

 Bezogen auf den Bestand ergeben sich keine Einschränkungen für dessen 

Belichtung, da das Grundstück unbebaut ist. 
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 Gleiches ist auch für den Fall eines Neubaus auf dem Grundstück Fl.Nr.: 

767/3 festzuhalten. Dieser muss die Abstandsflächen nach BayBO einhalten. 

Selbst bei Anwendung des 16 m Privilegs nach Art 6 Abs. 6 BayBO wäre der 

Abstand des Neubaus zur nördlichen Grundstücksgrenze ausreichend, um ei-

ne Belichtung nach obigen Anforderungen zu schaffen. Exemplarisch hat ein 

Gebäude mit einer Wandhöhe von 9,0 m einen Abstand von 4,50 m einzuhal-

ten zur Nordgrenze. In Summe mit dem Abstand von HAUS E zur südlichen 

Grundstücksgrenze ergibt dies einen Gebäudeabstand von mindestens 9,31 

m (4,81 m + 4,50 m). Betrachtet man dann das Fenster des EG eines Neu-

baus mit der anzusetzenden Brüstungshöhe von ca. 0,90 m, so beträgt die 

maßgebliche Wandhöhe des gegenüberliegenden HAUS E – 8,63 m. Der Ab-

stand des Neubaus zu HAUS E wäre somit mit 9,31 m größer, wie dessen an-

zusetzende Höhe mit 8,63 m. Sollte ein Neubau auf den minimalen Abstand 

von 3 m zur südlichen Grenze heranrücken, ergäbe sich ein Abstand zwi-

schen den Gebäuden von mindestens 7,81 m (4,81 m + 3 m). Bezogen auf 

das unterste Fenster des Neubaus mit einer anzusetzenden Brüstungshöhe 

von 0,90 m ergäbe dies eine relevante Wandhöhe von HAUS E von 8,63 m. 

Damit wäre im Falle eines Neubaus in dieser Variante kein Lichteinfallswinkel 

von 45 Grad mehr gewährleistet. Das betrifft jedoch nur den Fall eines hypo-

thetischen Neubaus. Die Bebaubarkeit seines Grundstücks wird insofern 

durch die Verkürzung der Abstandsflächen zwar rechtlich nicht eingeschränkt, 

in ihrer Ausnutzung jedoch faktisch gemindert. Unter Abwägung der für die 

Verkürzung der Abstandsflächen sprechenden Belange mit den privaten Be-

langen des Eigentümers für den Fall eines Neubaus hält die Stadt diese Ein-

schränkung für zumutbar: Der Eigentümer kann sein Grundstück nach wie vor 

bebauen. Eine ausreichende Belichtung kann er nach Süden erreichen. Das 

erscheint zumutbar. Wenn er höher bauen sollte, muss das Gebäude sowieso 

abrücken, sodass diese Einschränkung nicht eintritt. Sie betrifft somit nur den 

Fall einer niedrigeren Bebauung.  

 

bb) eigene Belichtungssituation: 

 Bezogen auf den Bestand: keine Einschränkung.  

 Gleiches gilt für den Fall eines Neubaus auf Fl.Nr.: 767/3. Sollte dieser auf 3 

m an die Grenze heranrücken, so kann er eine maximale Wandhöhe von 6 m 

aufweisen. Der Abstand zwischen den Gebäude von 4,81 m + 3 m = 7,81 m 

wäre dabei stets größer wie die Wandhöhe des Neubaus auf Fl.nr.: 767/3, so-

dass auch für diesen Fall eine uneingeschränkte Belichtung für HAUS E. Soll-

te eine Neubau exemplarisch mit einer Wandhöhe von 9,0 m errichtet werden, 

müsste der Abstand 4,50 m zur Grenze betragen. Der Abstand zwischen den 

Gebäuden würde dann 4,81 m + 4,50 m, somit 9,31 m betragen und wäre 

größer, wie die Wandhöhe des Neubaus mit 9,00 m Zudem wird HAUS E 

auch von Westen und Süden uneingeschränkt belichtet. Ebenfalls nach Osten 

besteht ein ausreichender Abstand (dazu unten zu II). 

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: 
die vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem 

Belang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 
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Für die Situation zwischen HAUS E und dem südlichen Nachbargrundstück sind da-

bei weder im Bestand noch im Falle einer Neubebauung auf diesem Grundstück 

durch die Verkürzung der Abstandsflächen unzumutbare Einschränkungen zu besor-

gen: 

 Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde Wir-

kung durch die Gebäude statt.  

 Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Gebäu-

deabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau ausreichend: 

dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohngebäude auf ei-

nen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Gesetzgeber hält dies 

erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozialen Wohnfriedens zu er-

halten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenznähe, die –wie hier- die hal-

be Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Situation geht der Gesetzgeber 

von keiner Einschränkung des sozialen Wohnfriedens aus.  

 Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschutzes, 

die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, bzw. die 

nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. Hier ergeben 

sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrundstück. 

 

 

Die Überdeckung der Abstandsfläche mit derjenigen der Westfassade von HAUS D, 

südlicher Baukörper ist nach Art 6 Abs. 3 Nr. 1 BayBO zulässig und führt zu keiner 

unzumutbaren Einschränkung der Belichtungssituation. 

 

d) nach Osten: 
Hier werden die vollen Abstandsflächen eingehalten. Betroffenheiten angrenzender 

Nachbarn sind nicht gegeben. 

 

II. Zwischen den Gebäuden des Quartiers: 
Die Verkürzung der Abstandsflächen zwischen den Gebäuden führt nicht zu 

ungesunden Wohn- und Arbeitsverhältnissen: 

 

1. HAUS A nördlicher Baukörper, Ostseite zu HAUS B, nördlicher Baukörper, Westsei-
te sowie HAUS B, nördlicher Baukörper, Ostseite zu HAUS C, nördlicher Baukörper, 
Westseite: 

Hier werden die Regelabstände der BayBO nicht eingehalten. Eine Abstandsflächen-

tiefe von 0,7 H wird jedoch gewahrt (vgl. Plan Anlage 7.4). Diese Tiefe überschreitet 

immer noch deutlich die Vorgabe in allen anderen Landesbauordnungen, z.B. derje-

nigen des Landes Baden- Württemberg (vgl. § 5 Abs. 7 Nr. 1 LBO-BW). Zudem regelt 

die LBO-BW abweichend von der BayBO, dass die Größe der Fenster von Aufent-

haltsräumen nur 1/10 der Grundfläche des Raumes betragen muss. Die BayBO for-

dert hier 1/8 der Grundfläche. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Vorga-

ben in den anderen Landesbauordnungen Zustände geschaffen werden, die gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr gewährleisten. Insofern hält die Stadt 0,7 H 

als vertretbar. Auch der Gesetzgeber der BAYBO hat dies für möglich erachtet, wie 

sich aus Art 6 Abs. 7 Nr. 2 BayBO ergibt. Somit ging erkennbar auch der Bayerische 

Gesetzgeber davon aus, dass mit einer Tiefe der Abstandsfläche von mindestens 0,4 

H noch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bestehen. Um die Belichtungssituati-

on zusätzlich zu verbessern, wurde in der Satzung vorgegeben, dass die Fensteröff-
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nungen größer zu errichten sind, wie in der BayBO vorgeben (1/7 statt 1/8). Damit 

kann davon ausgegangen werden, dass nach wie vor eine ausreichende Belichtung 

in den von der Verkürzung betroffenen Bereichen gegeben ist.  

Bestätigt wird dies auch dadurch, dass der Abstand zwischen den beiden Gebäuden 

mit 20,43 größer ist, wie deren jeweilige Gesamthöhe von 13,40 m und damit ein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen auf das Fenster im untersten Geschoss 

noch gegeben ist.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: die 

vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem Be-

lang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen den Gebäuden HAUS A, B und C sind dabei durch die 

Verkürzung der Abstandsflächen keine unzumutbare Einschränkungen zu besorgen: 

• Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde 

Wirkung durch die Gebäude statt.  

• Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Ge-

bäudeabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau aus-

reichend: dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohn-

gebäude auf einen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Ge-

setzgeber hält dies erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozia-

len Wohnfriedens zu erhalten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenz-

nähe, die –wie hier- die halbe Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser Si-

tuation geht der Gesetzgeber von keiner Einschränkung des sozialen 

Wohnfriedens aus.  

• Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschut-
zes, die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, 

bzw. die nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. 

Hier ergeben sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrund-

stück. 

 

2. HAUS A südlicher Baukörper, Ostseite zu HAUS B, südlicher Baukörper, Westseite 
sowie HAUS B, südlicher Baukörper, Ostseite zu HAUS C, südlicher Baukörper, 
Westseite: 

Hier werden die Regelabstände der BayBO nicht eingehalten. Eine Abstandsflächen-

tiefe von 0,7 H wird jedoch gewahrt (vgl. Plan Anlage 7.4). Diese Tiefe überschreitet 

immer noch deutlich die Vorgabe in allen anderen Landesbauordnungen, z.B. derje-

nigen des Landes Baden- Württemberg (vgl. § 5 Abs. 7 Nr. 1 LBO-BW). Zudem regelt 

die LBO-BW abweichend von der BayBO, dass die Größe der Fenster von Aufent-

haltsräumen nur 1/10 der Grundfläche des Raumes betragen muss. Die BayBO for-

dert hier 1/8 der Grundfläche. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Vorga-

ben in den anderen Landesbauordnungen Zustände geschaffen werden, die gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr gewährleisten. Insofern hält die Stadt 0,7 H 

als vertretbar. Auch der Gesetzgeber der BAYBO hat dies für möglich erachtet, wie 

sich aus Art 6 Abs. 7 Nr. 2 BayBO ergibt. Somit ging erkennbar auch der Bayerische 

Gesetzgeber davon aus, dass mit einer Tiefe der Abstandsfläche von mindestens 0,4 

H noch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bestehen. Um die Belichtungssituati-

on zusätzlich zu verbessern, wurde in der Satzung vorgegeben, dass die Fensteröff-

nungen größer zu errichten sind, wie in der BayBO vorgeben (1/7 statt 1/8). Damit 
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kann davon ausgegangen werden, dass nach wie vor eine ausreichende Belichtung 

in den von der Verkürzung betroffenen Bereichen gegeben ist.  

Bestätigt wird dies auch dadurch, dass der Abstand zwischen den beiden Gebäuden 

mit 18,93 m größer ist, wie deren jeweilige Gesamthöhe von 13,40 m und damit ein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen auf das Fenster im untersten Geschoss 

noch gegeben ist.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: die 

vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem Be-

lang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen den Gebäuden HAUS A, B und C sind dabei durch die 

Verkürzung der Abstandsflächen keine unzumutbare Einschränkungen zu besorgen: 

• Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde 

Wirkung durch die Gebäude statt.  

• Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Ge-

bäudeabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau aus-

reichend: dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohn-

gebäude auf einen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Ge-

setzgeber hält dies erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozia-

len Wohnfriedens zu erhalten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenz-

nähe, die - wie hier - die halbe Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser 

Situation geht der Gesetzgeber von keiner Einschränkung des sozialen 

Wohnfriedens aus.  

• Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschut-
zes, die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, 

bzw. die nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. 

Hier ergeben sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrund-

stück. 

 
3. HAUS C, nördlicher Baukörper, Ostseite zu HAUS D, nördlicher Baukörper, Westsei-
te sowie HAUS D, nördlicher Baukörper, Ostseite zu HAUS E, Westseite: 

Hier werden die Regelabstände der BayBO nicht eingehalten. Eine Abstandsflächen-

tiefe von 0,7 H wird jedoch gewahrt (vgl. Plan Anlage 7.4). Diese Tiefe überschreitet 

immer noch deutlich die Vorgabe in allen anderen Landesbauordnungen, z.B. derje-

nigen des Landes Baden- Württemberg (vgl. § 5 Abs. 7 Nr. 1 LBO-BW). Zudem regelt 

die LBO-BW abweichend von der BayBO, dass die Größe der Fenster von Aufent-

haltsräumen nur 1/10 der Grundfläche des Raumes betragen muss. Die BayBO for-

dert hier 1/8 der Grundfläche. Es ist nicht davon auszugehen, dass durch die Vorga-

ben in den anderen Landesbauordnungen Zustände geschaffen werden, die gesunde 

Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht mehr gewährleisten. Insofern hält die Stadt 0,7 H 

als vertretbar. Auch der Gesetzgeber der BAYBO hat dies für möglich erachtet, wie 

sich aus Art 6 Abs. 7 Nr. 2 BayBO ergibt. Somit ging erkennbar auch der Bayerische 

Gesetzgeber davon aus, dass mit einer Tiefe der Abstandsfläche von mindestens 0,4 

H noch gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse bestehen. Um die Belichtungssituati-

on zusätzlich zu verbessern, wurde in der Satzung vorgegeben, dass die Fensteröff-

nungen größer zu errichten sind, wie in der BayBO vorgeben (1/7 statt 1/8). Damit 

kann davon ausgegangen werden, dass nach wie vor eine ausreichende Belichtung 

in den von der Verkürzung betroffenen Bereichen gegeben ist.  
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Bestätigt wird dies auch dadurch, dass der Abstand zwischen den beiden Gebäuden 

mit 20,43 größer ist, wie deren jeweilige Gesamthöhe von 13,40 m und damit ein 

Lichteinfallswinkel von 45 Grad bezogen auf das Fenster im untersten Geschoss 

noch gegeben ist.  

 

Belange des Brandschutzes, des sozialen Wohnfriedens, sowie der Belüftung: die 

vorgenannten Belange werden von den Abstandsflächenvorschriften neben dem Be-

lang der Belichtung ebenfalls geschützt und sollen deswegen ebenfalls untersucht 

werden auf ihre Betroffenheit durch die Verkürzung der Abstandsflächen: 

Für die Situation zwischen den Gebäuden HAUS C,D und E sind dabei durch die 

Verkürzung der Abstandsflächen keine unzumutbare Einschränkungen zu besorgen: 

• Die Belüftung wird nach wie vor ermöglich. Es findet keine abriegelnde 

Wirkung durch die Gebäude statt.  

• Der soziale Wohnfrieden ist auch nicht unzumutbar geschmälert: die Ge-

bäudeabstände sind sowohl im Bestand als auch bei einem Neubau aus-

reichend: dabei ist festzuhalten, dass es die BayBO zulässt, dass Wohn-

gebäude auf einen Abstand von 6 m zueinander errichtet werden. der Ge-

setzgeber hält dies erkennbar für ausreichend, um dem Belang des sozia-

len Wohnfriedens zu erhalten. Gleiches gilt für höhere Gebäude in Grenz-

nähe, die - wie hier - die halbe Abstandsfläche einhalten. Auch in dieser 

Situation geht der Gesetzgeber von keiner Einschränkung des sozialen 

Wohnfriedens aus.  

• Gleiches gilt im Ergebnis im Hinblick auf die Belange des Brandschut-
zes, die durch die Verkürzung der Abstandsflächen nicht berührt werden, 

bzw. die nach wie vor zu berücksichtigen sind bei der Bauausführung. 

Hier ergeben sich auch keine Verschlechterungen für das Nachbargrund-

stück. 
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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Stadt Füssen stellt für den Bereich der ehemaligen Guggemoswiese, Grundstück

Fl.Nr. 767, den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „W 60 - Sonnenstraße Ost“ auf. Als

Art der baulichen Nutzung soll ein allgemeines Wohngebiet festgesetzt werden. Die

örtliche Lage der geplanten fünf Mehrfamilienhäuser kann den Planunterlagen der

Anlagen 1, 2 und 6 entnommen werden.

Im Untergeschoss der fünf Mehrfamilienhäuser ist nach /1/ eine Tiefgarage mit 124 Pkw-

Stellplätzen vorgesehen. Die Tiefgarage wird über eine westliche Zufahrtsrampe in

unmittelbarer Nähe zur Sonnenstraße sowie eine östliche Ausfahrtsrampe - ca. 46 m

westlich der im Osten verlaufenden Glückstraße - an das Straßennetz angebunden. Die

Rampen werden voraussichtlich eine Neigung von jeweils 15 % aufweisen.

Rechtskräftige Bebauungspläne für die unmittelbar nördlich und südlich an das

Plangebiet anschließenden Bereiche sind nicht vorhanden. Gleiches gilt für die

bebauten Bereiche westlich der Sonnenstraße und östlich der Glückstraße. Den im

Nahbereich der beiden Rampen gelegenen bebauten Bereichen wird aufgrund der

tatsächlichen Nutzung die Schutzbedürftigkeit eines allgemeinen Wohngebiets (WA)

zugeordnet.

Im Auftrag der Fa. Hubert Schmid Planungs GmbH sollten die vom Ein- und

Ausfahrtsverkehr der Tiefgarage an den nächstgelegenen schutzbedürftigen Nutzungen

zu erwartenden Geräuschimmissionen ermittelt, anhand der Immissionsrichtwerte der

TA Lärm beurteilt und erforderlichenfalls Schallschutzmaßnahmen vorgeschlagen wer-

den.
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2 Grundlagen der Untersuchung
/1/ Entwurf „Vorhabenbezogener Bebauungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost, Stadt

Füssen“, Planzeichnung M 1:1000 vom 07.12.2018, Plan Nr. E4b-d des Architekturbüros
Dip. Ing. Architekt BDA Franz Arnold, Memmingen

/2/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz, Technische
Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm, vom 26.08.1998, GMBl S. 503

/3/ DIN 18005 Teil 1 vom Mai 1987, "Schallschutz im Städtebau, Berechnungsverfahren" mit
Beiblatt 1 zu DIN 18005, "Schalltechnische Orientierungswerte für die städtebauliche
Planung"

/4/ Parkplatzlärmstudie 6. überarbeitete Auflage, Empfehlungen zur Berechnung von
Schallemissionen aus Parkplätzen, Autohöfen und Omnibushöfen sowie von Parkhäusern
und Tiefgaragen“ des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, August 2007

/5/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90, Der Bundesminister für Verkehr,
Ausgabe 1990

/6/ Stadt Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bebauungsplan W 43 – Ottostraße, Bahnhofstraße in
der Fassung vom 06.12.2005

/7/ Vorentwurfsplanung Plan-Nr. 171205_V_05 AR_VE_GRU_A-E_E00 des Büros Hermann
Hagspiel Grundriss EG und 1.OG vom 06.12.2017

3 Beurteilungsgrundlage

Die schalltechnische Beurteilung der Geräuschimmissionen der TG-Rampen erfolgt nach den

Regelungen der TA Lärm /2/. Nach der TA Lärm sind immissionsschutzrechtlich nicht

genehmigungsbedürftige Anlagen so zu betreiben, dass schädliche Umwelteinwirkungen

durch Geräusche vermieden und nach dem Stand der Lärmschutztechnik unvermeidbare

Einwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden. Konkretisiert wird diese Vorgabe

durch die Immissionsrichtwerte (IRW) dieses Regelwerks. Diese betragen in

allgemeinen Wohngebieten (WA) tagsüber 55 dB(A),

nachts 40 dB(A) sowie in

Mischgebieten (MI) tagsüber 60 dB(A) und

nachts 45 dB(A).

Der Tagzeitraum erstreckt sich von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Während der Nachtzeit von

22.00 Uhr bis 06.00 Uhr gelten die Richtwerte für die jeweils lauteste, volle Stunde.

Einzelne Geräuschspitzen dürfen die genannten Immissionsrichtwerte tagsüber um nicht

mehr als 30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.
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In dem bei der schalltechnischen Beurteilung von Bauleitplänen anzuwendenden

Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, „Schallschutz im Städtebau“ /3/ sind allgemeinen

Wohngebieten Orientierungswerte (OW) für die Beurteilungspegel (Gewerbelärm)

zugeordnet, welche in ihrer Höhe mit den o.g. Immissionsrichtwerten überein stimmen.

Diese vorgenannten Immissionsricht- bzw. Orientierungswerte werden hier für die Beur-

teilung der Geräusche der Tiefgarage bzw. deren Rampen (Anlage im Sinne von § 22 ff.

des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) herangezogen.

4 Maßgebliche Immissionsorte

Die Geräuschimmissionen der Tiefgaragenrampen werden sowohl an den vom Lärm am

stärksten betroffenen Aufenthaltsraumfenstern der geplanten Häuser A, D und E (siehe

Anlage 1) als auch an außerhalb des Plangebietes gelegenen Aufenthaltsraumfenstern

ermittelt. Die Berechnungen erfolgen jeweils für Fenster im 1.OG.

Die maßgeblichen Immissionsorte der beiden Rampen sind im Lageplan der Anlage 1

sowie den Emissionsquellenplänen der Anlagen 2 und 6 markiert und beschriftet.

5 Geräuschemissionen der Tiefgaragenrampen

Die Zu- und Ausfahrtswege der Tiefgarage mit 124 Stellplätzen sind im Lage- und

Emissionsquellenplan der Anlage 2 mit blau gefetteten Linien gekennzeichnet und

beschriftet. Die Berechnung und Beurteilung der Geräuscheinwirkungen erfolgt nach

den grundsätzlichen Regelungen der TA Lärm /2/ mit begleitendem Regelwerk. Zur

konkreten Ermittlung der Geräuschemissionen der Tiefgaragenrampen mit geöffnetem

Garagentor und der Fahrwege wird die Parkplatzlärmstudie des Bayerischen

Landesamtes für Umwelt /4/ in Verbindung mit den „Richtlinien für den Lärmschutz an

Straßen RLS-90 /5/ (siehe hierzu auch Anlage 9) herangezogen. Für die im Plangebiet

zu erwartenden beiden Rampen werden die in der folgenden Tabelle 1 angegebenen

Ansätze getroffen.
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Tabelle 1: Stellplatzzahlen und Bewegungshäufigkeiten der Tiefgaragenzufahrten
Tiefgarage,

Zufahrt

Anzahl

der Pkw-

TG-

Stellplätze

Kfz-Bewegungen

pro Stellplatz und Stunde 1)

[Kfz/Stellpl. u. h]

alle Fahrzeugbewegungen

pro Stunde

[Kfz/h]

tagsüber
(06-22 Uhr)

nachts
(22-06 Uhr)

nachts
(ungün-

stigste Std.)

tagsüber
(06-22 Uhr)

nachts
(22-06 Uhr)

nachts
(ungün-

stigste Std.)

West, Zufahrt

Sonnenstr.
124

0,075

0,012 0,054 9,3 1,5 7 1) 2)

Ost, Ausfahrt

Glückstr.
124 0,008 0,036 9,3 1,0 5 1) 2)

1) TG-Stellplätzen von Wohnanlagen nach /4/, Aufteilung der dort angegebenen
Bewegungshäufigkeiten (tags: 0,15, nachts: 0,02 bzw. 0,09) auf die Zu- und die Ausfahrt
tags zu 50% / 50% und nachts zu 60% / 40%
2) in der vollen Nachtstunde aufgerundet auf ganze Bewegungen

Unter Ansatz der o.g. Frequentierungen, einer Fahrgeschwindigkeit von 30 km/h, einer

Steigung von 15% bei beiden Rampen sowie von asphaltierten Fahrbahnen berechnen

sich die in Tabelle 2 angegebenen längen- und beurteilungszeitbezogenen Schall-

leistungspegel LWA‘,r der Fahrwege (in Anlage 2 und 6 blau gefettete Linien) für die

beiden maßgeblichen Beurteilungszeiträume tagsüber (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und

nachts (ungünstigste volle Nachtstunde).

Tabelle 2: Geräuschemissionen der TG-Zufahrtsrampen, längen- und beurteilungszeit-
bezogene Schallleistungspegel LWA‘,r

Tiefgarage, Zufahrt LWA‘,r [dB(A)]

tagsüber
(06-22 Uhr)

nachts
(ungünstigste Std.)

West, Rampenbereich mit 15 % Neigung 63,3 62,2

West, außerhalb der Rampe, Neigung <5 % 57,3 56,2

Ost, Rampenbereich mit 15 % Neigung 63,3 60,7

Ost, außerhalb der Rampe, Neigung <5 % 57,3 54,7

Die Fahrwege werden als Linienschallquellen zwischen den Einfahrtstoren der Garagen

und den öffentlichen Straßen generiert, wobei die Quellen noch über eine Länge von 3,5

m in die öffentlichen Straße hineinreichen (Fahrzeuge dann vollständig außerhalb des

Grundstückes).



Tecum GmbH Bericht Nr.: 18.040.2/F vom: 21.01.2019 Seite:
von:

7
10

Für die Geräuschabstrahlung der Einfahrtstore berechnen sich nach Abschnitt 8.3.2 der

Parkplatzlärmstudie mit den o.g. Frequentierungen und einer Öffnungsfläche von jeweils

rd. 7 m² die in Tabelle 3 angegebenen flächen- und beurteilungszeitbezogenen

Schallleistungspegel LWA‘‘,r. Nach der Studie /4/ ist bei „offenen“ Tiefgaragenrampen, bei

welchen sich das Garagentor am Fuß der Rampe befindet, die Schallabstrahlung über

das geöffnete Garagentor gegenüber dem Fahrgeräusch auf der Rampe

vernachlässigbar.

Tabelle 3: Geräuschemissionen der TG-Einfahrtstore, flächen- und beurteilungs-
zeitbezogene Schallleistungspegel LWA‘‘,r

Tiefgarage

Zu- und Ausfahrt

LWA‘‘,r [dB(A)]

tagsüber
(06-22 Uhr)

nachts
(ungünstigste Std.)

West 59,7 58,5

Ost 59,7 57,0

Die Emissionskennwerte sind dem Datensatz der Anlage 3 zu entnehmen. Die

Richtwirkung der von den Toröffnungen abgestrahlten Geräusche wird bei

„geschlossenen“ Rampen (Rampe eingehaust) entsprechend der Angabe der Studie /4/

berücksichtigt.

Nach dieser Studie können für eine Berücksichtigung von kurzzeitigen Geräuschspitzen

aus dem Zu- und Abfahrtsverkehr bei „offenen“ (nicht eingehaust) bzw. „geschlossenen“

Rampen folgende Schallleistungspegel den Berechnungen zugrunde gelegt werden:

offene Rampe, Rampenbereich  LWA,max = 94 dB(A),

geschlossene Rampe, vor Garagentor LWA,max = 88 dB(A).

6 Beurteilungspegel und Empfehlungen zur Bewältigung der
Konfliktsituation

6.1 Offene TG-Rampen

Anlage 2 enthält für die vorliegende Planung (ohne Rampenhaus) Tabellen mit den zu

erwartenden Beurteilungspegeln für den Tag- und den Nachtzeitraum (lauteste Stunde).

Überschreitungen der Immissionsrichtwerte von tags/nachts 55/40 dB(A) (WA) sind in

der Tabelle durch rote Farbmarker gekennzeichnet. Berechnungsprotokolle sind als

Anlage 4 und 5 beigefügt.
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Der Beurteilungspegeltabelle kann entnommen werden, dass an den Häusern A, D und

E des Plangebietes sowie am bestehenden Gebäude des Grundstücks Fl.Nr. 766/5

(IO2) geringe bis erhebliche Überschreitungen des Nacht-IRW zu erwarten sind.

Im Tagzeitraum wird der IRW erheblich unterschritten.

6.2 Einhausung der TG-Rampen (Rampenhaus)

Anlage 6 gibt die Situation bei Errichtung von fugendichten Rampenhäusern wieder.

In den Pegeltabellen der Anlage 6 sind die zu erwartenden Beurteilungspegel

angegeben (Berechnungsprotokolle siehe Anlage 7 und 8). Eine geringe Überschreitung

des Nacht-IRW in Höhe von gerundet 2 dB(A) ist an der Westseite von Haus E (Fenster

des Elternschlafzimmers, an der Nordfassade befinden sich nach /7/ keine

Aufenthaltsraumfenster) zu erwarten. Hier sollten zur Bewältigung der Konfliktsituation

weitergehende Schallschutzmaßnahmen ergriffen werden.

6.3 Passive Schallschutzmaßnahmen bei Haus E 

Aktive Schallschutzmaßnahmen in Form einer Schallschutzwand sind bei der

vorliegenden Planung mit Pkw-Stellplätzen und der dargestellten Feuerwehrzufahrt nicht

möglich. Somit verbleiben nur noch passive Maßnahmen zur Bewältigung der

Konfliktsituation am Haus E. Üblicherweise werden passive Maßnahmen im Bereich des

Anlagenlärms, der nach TA Lärm zu beurteilen ist, nicht angewandt. Da es sich im

vorliegenden Fall um Geräusche im Zusammenhang mit der Nutzung der Wohnanlage

zugeordneten Tiefgarage handelt, erachten wir hier passive Maßnahmen jedoch als

abwägungsfähig.

In der Satzung des Bebauungsplanes sollte dann festgesetzt werden, dass Schlaf- und

Kinderzimmer mit zum Lüften erforderlichen Fenstern an der Nordfassade sowie der

Westfassade von Haus E mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen ausgestattet werden,

so dass eine ausreichende Lüftung der Räume auch bei geschlossenen Fenstern

sichergestellt ist (Anmerkung: An der Nordfassade sind nach der vorliegenden Planung

/7/ derzeit keine Aufenthaltsraumfenster geplant) .
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In jüngster Zeit haben sich die sog. „Hamburger Fenster“ als passive

Schallschutzmaßnahme etabliert. Hierbei handelt es sich im Prinzip um ein

Kastenfenster, dessen äußere und innerer Ebenen versetzt geöffnet werden können. Sie

weisen auch im Zustand mit gekippten Fensterflügeln eine hohe Schalldämmung auf.

Alternativ zur Ausstattung der o.g. Räume mit zusätzlichen Lüftungsanlagen ist der

Einbau von Hamburger Fenstern möglich.

6.4 Schalltechnische Empfehlungen

Zur Sicherstellung der Nachtruhe im Bereich der Wohnnutzungen des Plangebietes

empfehlen wir, die TG-Rampen möglichst weitgehend fugendicht einzuhausen. Ein

schließbares Garagentor sollte auf TG-Niveau angebracht werden, so dass vor dem Tor

wartende Fahrzeuge innerhalb der Einhausung stehen. Die Innenwände der Einhausung

sollten schallabsorbierend sowie die Abdeckung der Regenrinne lärmarm ausgeführt

werden. Eine lärmarme Ausführung der Regenrinne liegt z.B. dann vor, wenn die

Abdeckung in Form von verschraubten Gusseisenplatten gefertigt ist.

7 Empfehlungen für die Planzeichnung, die Satzung und die
Begründung des Bebauungsplanes

Zur Sicherstellung gesunder Wohnverhältnisse schlagen wir vor, die Planzeichnung wie
folgt zu gestalten und die folgenden textlichen Festsetzungen in die Satzung bzw.
Formulierungen in die Begründung des Bebauungsplanes aufzunehmen:

7.1 Planzeichnung

In der Planzeichnung sollten Tiefgaragenrampen mit Einhausungen wie im vorliegenden

Bericht beschrieben dargestellt werden.

7.2 Satzung

Zur Minimierung der Geräuscheinwirkungen des Verkehrs der Tiefgargenrampen

sind die Rampen möglichst weitgehend fugendicht einzuhausen. Die Tiefgaragen-

tore sind auf dem Höhenniveau der Tiefgaragen anzuordnen.
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Die Innenwände der Einhausungen sind schallabsorbierend auszuführen bzw. zu

verkleiden. Die Abdeckungen der Regenrinnen müssen lärmarm sein

Hinweis:

Eine lärmarme Ausführung der Regenrinne liegt z.B. dann vor, wenn die Abdeckung

in Form von verschraubten Gusseisenplatten gefertigt ist.

Bei Haus E sind Schlaf- und Kinderzimmer mit zum Lüften erforderlichen Fenstern

an der Nord- und der Westfassade mit zusätzlichen Lüftungseinrichtungen

auszustatten, so dass eine ausreichende Lüftung der Räume auch bei

geschlossenen Fenstern sichergestellt ist. Die Lüftungseinrichtungen müssen

schallgedämpft bzw. mit Schalldämpferstrecken versehen sein.

Alternativ hierzu können die Fenster als sog. „Hamburger Fenster“ ausgeführt

werden.

Hinweis:

Beim sog. Hamburger Fenster handelt es sich vom Aufbau her um ein

Kastenfenster, dessen äußere und innere Ebene versetzt geöffnet werden kann und

welches auch im Zustand mit gekippten Fensterflügeln durch zusätzliche

Maßnahmen eine hohe Schalldämmung aufweist.

7.3 Begründung

Zur Überprüfung der schalltechnischen Verträglichkeit der Geräusche des Verkehrs

der Tiefgaragenzufahrten mit der geplanten sowie der vorhandenen Wohnbebauung

wurde durch das Ingenieurbüro Tecum GmbH in Kempten die schalltechnische

Untersuchung Nr. 18.040.2/F vom 21.01.2019 erstellt. Der Bericht wird zum

Bestandteil der vorliegenden Begründung erklärt.

Tecum GmbH

Dipl.-Ing. (FH) K. Fischer
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IMMI 2016     G:\1 Projekte\ARCHIV\2018\021 - 040\18.040.2 H. Schmid, Überarbeitung TG Guggemoswiese\2 Berechnungen\18.040.2.IPR

Arbeitsbereich
x min x max y min y max z min z max z1 z2 z3 z4

/m /m /m /m /m /m /m /m /m /m

Immissionspunkt Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA Nutzung Richtwerte /dB(A) Richtwerte /dB(A)

Tag Nacht
IPkt001 IO1, Haus A, OG1 IO TG West ---
IPkt005 IO2, 1.OG IO TG West ---
IPkt006 IO3, OG IO TG West ---
IPkt013 IO4, Haus D, 1.OG IO TG2 ---
IPkt010 IO5, Haus E, 1.OG We IO TG2 ---
IPkt019 IO7, Rudolfstr., 1.O IO TG2 ---

Pegeltabelle Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA Länge /m (Netto-)

Fläche /m²
PegT003 PegL* TG West Einhausung
PegT004 PegL* TG Ost Einhausung

Linien-SQ  /ISO 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA hohe Länge /m D0 Spektrum Emiss.- Lw' Lw

Quelle /dB Variante /dB(A) /dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig TG West Einhausung Nein A-Pegel Tag

Nacht
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5% TG Ost Einhausung Nein A-Pegel Tag

Nacht

Linien-SQ  /ISO 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.

LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig Tag Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A)

LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5% Tag Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A)

Linien-SQ  /ISO 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.

LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig Nacht Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A)

LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5% Nacht Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw' /dB(A)

Flächen-SQ /ISO 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA hohe (Netto-) D0 Spektrum Emiss.- Lw" Lw

Quelle Fläche /m² /dB Variante /dB(A) /dB(A)
FLQi002 TG West Tor TG West Einhausung Nein A-Pegel Tag

Nacht
FLQi003 TG Ost Tor oben TG Ost Einhausung Nein A-Pegel Tag

Nacht

Flächen-SQ /ISO 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.

FLQi002 TG West Tor Tag Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

FLQi003 TG Ost Tor oben Tag Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

Flächen-SQ /ISO 9613 Datensatz
Element Bezeichnung Emiss.-Var.

FLQi002 TG West Tor Nacht Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)

FLQi003 TG Ost Tor oben Nacht Emission /dB(A)
Dämmwert /dB
Zuschlag /dB
Lw" /dB(A)
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO1, Haus A, OG1 Emissionsvariante: Tag
X = 4368581,92 Y = 5285279,48 Z = 5,50

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO2, 1.OG Emissionsvariante: Tag
X = 4368568,58 Y = 5285273,59 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO3, OG Emissionsvariante: Tag
X = 4368546,06 Y = 5285281,04 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO4, Haus D, 1.OG Emissionsvariante: Tag
X = 4368694,16 Y = 5285288,29 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO5, Haus E, 1.OG We Emissionsvariante: Tag
X = 4368723,29 Y = 5285287,60 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe
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Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi002 TGWest Rampe 15%
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO6, Rudolfstr., 1.O Emissionsvariante: Tag
X = 4368711,81 Y = 5285307,08 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO1, Haus A, OG1 Emissionsvariante: Nacht
X = 4368581,92 Y = 5285279,48 Z = 5,50

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO2, 1.OG Emissionsvariante: Nacht
X = 4368568,58 Y = 5285273,59 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO3, OG Emissionsvariante: Nacht
X = 4368546,06 Y = 5285281,04 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO4, Haus D, 1.OG Emissionsvariante: Nacht
X = 4368694,16 Y = 5285288,29 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO5, Haus E, 1.OG We Emissionsvariante: Nacht
X = 4368723,29 Y = 5285287,60 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe
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Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi002 TGWest Rampe 15%
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO6, Rudolfstr., 1.O Emissionsvariante: Nacht
X = 4368711,81 Y = 5285307,08 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O off. Rampe

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi001 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi002 TGWest Rampe 15%

TGWest Rampe 15% / Refl
LIQi004 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi005 TG Ost Rampe 15%

TG Ost Rampe 15% / Refl
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO1, Haus A, OG1 Emissionsvariante: Tag
X = 4368581,92 Y = 5285279,48 Z = 5,50

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO2, 1.OG Emissionsvariante: Tag
X = 4368568,58 Y = 5285273,59 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO3, OG Emissionsvariante: Tag
X = 4368546,06 Y = 5285281,04 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO4, Haus D, 1.OG Emissionsvariante: Tag
X = 4368694,16 Y = 5285288,29 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.
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Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO5, Haus E, 1.OG We Emissionsvariante: Tag
X = 4368723,29 Y = 5285287,60 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO6, Rudolfstr., 1.O Emissionsvariante: Tag
X = 4368711,81 Y = 5285307,08 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl
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Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO1, Haus A, OG1 Emissionsvariante: Nacht
X = 4368581,92 Y = 5285279,48 Z = 5,50

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO2, 1.OG Emissionsvariante: Nacht
X = 4368568,58 Y = 5285273,59 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO3, OG Emissionsvariante: Nacht
X = 4368546,06 Y = 5285281,04 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO4, Haus D, 1.OG Emissionsvariante: Nacht
X = 4368694,16 Y = 5285288,29 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.
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Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO5, Haus E, 1.OG We Emissionsvariante: Nacht
X = 4368723,29 Y = 5285287,60 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl

Einzelpunktberechnung Immissionsort: IO6, Rudolfstr., 1.O Emissionsvariante: Nacht
X = 4368711,81 Y = 5285307,08 Z = 5,00

Variante: TG W+TG O geschl. Ramp.

Elementtyp: Linienschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung � Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ m / dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
LIQi008 TG West Zuf. <5%Neig

TG West Zuf. <5%Neig / Refl
LIQi007 TG Ost Ausfahrt <5%

TG Ost Ausfahrt <5%  / Refl

Elementtyp: Flächenschallquelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw + Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges

/ dB(A) / dB / m / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB / dB(A) / dB(A)
FLQi002 TG West Tor

TG West Tor / Refl
FLQi003 TG Ost Tor oben

TG Ost Tor oben / Refl
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Ermittlung der Emissionen eines Parkplatzes nach der Parkplatzlärmstudie des
Bayerischen Landesamtes für Umweltschutz

Die Berechnung der Emissionen von Parkplätzen nach der 6. Auflage der
Parkplatzlärmstudie des Bayerischen Landesamtes für Umwelt erfolgt nach folgendem
Rechenansatz:

Parkflächen
LWA = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10lg(B·N) dB(A) (1a)
L�WA = LW0 + KPA + KI + KD + KStrO + 10lg(B·N) - 10lg(S/1m²) dB(A) (1b)
mit:
LWA = A-bewerteter Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem Parkplatz
L�WA = flächenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel aller Vorgänge auf dem
Parkplatz
LW0 = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel für eine Bewegung/h auf einem P+R-

Parkplatz,
KPA Zuschlag für die Parkplatzart
KI Zuschlag für die Impulshaltigkeit
KD = 2,5·lg(f·B – 9) dB(A); f·B > 10 Stellplätze; KD = 0 für f·B 10;

beschreibt die Pegelerhöhung infolge des Durchfahr- und Parksuchverkehrs
KStrO = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen
f = Stellplätze je Einheit der Bezugsgröße
B = Bezugsgröße, z.B. Anzahl der Stellplätze oder Netto-Verkaufsfläche in m²
N = Bewegungshäufigkeit (Bewegungen je Einheit der Bezugsgröße und Stunde)
B·N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkplatzfläche
S = Gesamtfläche bzw. Teilfläche des Parkplatzes in m²

Zufahrten
L�WA = Lm,E + 19 dB(A) (2)

mit:
L�WA = längenbezogener A-bewerteter Schallleistungspegel
Lm,E = Emissionspegel nach den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen, RLS-90,

des Bundesministers für Verkehr



- Seite 1 -

Tecum GmbH
Heisinger Straße 12
87437 Kempten

Telefon 0831 / 5758-195
Telefax 0831 / 5758-199
E-Mail info@tecum-umwelt.de
Internet www.tecum-umwelt.de

Amtsgericht Kempten HRB 5080
Geschäftsführer:
Karl Fischer
St.Nr. 12714010202

Raiffeisenbank
im Allgäuer Land eG
IBAN: DE08 7336 9264 0000 0235 82
BIC: GENODEF1DTA

INGENIEURBÜRO FÜR UMWELTTECHNIK

BERATUNG • BEGUTACHTUNG • MESSSTELLE

Tecum GmbH  Heisinger Straße 12  87437 Kempten

Fa. Hubert Schmid Planungs GmbH
Herrn Thomas Schäfer
Iglauer Straße 2
87616 Marktoberdorf

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen / e-Mail Durchwahl Datum

22.01.2020 18.040-3
Fischer@tecum-umwelt.de

0831-5758-196
Hr. Fischer

27.01.2020

Vorhabenbezogener Bebauungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost der Stadt Füssen;
schalltechnische Stellungnahme

 zu den Geräuschen des anlagenbezogenen Verkehrs auf öffentlichen Straßen
 Verkehrslärm durch die Pkw-Bewegungen auf dem nördlichen Eigentümerweg

Anlage: Lageplan M 1:1000 mit Darstellung des maßgeblichen Immissionsortes und einer
Pegeltabelle

Sehr geehrter Herr Schäfer,

wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 22.01.2020 und teilen Ihnen zu den dort formulierten
Fragen Folgendes mit:

1 Verkehrslärmzunahme durch den anlagenbezogenen Verkehr auf öffentlichen
Straßen

In Tabelle 1 des Abschnitts 5 der schalltechnischen Untersuchung der Fa. Tecum vom
21.01.2019 sind für die Tiefgarage die stündlichen Fahrzeugbewegungen angegeben.
Diese wurden in Anwendung der sog. Parkplatzlärmstudie des Bay. Landesamtes für
Umwelt bestimmt. Nach Tabelle 1 ist mit folgenden Fahrzeugbewegungen im Tag- und im
Nachtzeitraum zu rechnen (Tagzeitraum: 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Nachtzeitraum: 22.00
Uhr bis 6.00 Uhr):

Elke
Schreibmaschinentext
9.2
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 124 Tiefgaragen-Stellplätze, Anzahl der Fahrzeugbewegungen,
tagsüber 298 Kfz-Bewegungen,
nachts 20 Kfz-Bewegungen.

Nach der mit E-Mail vom 22.01.2020 übermittelten Planunterlage sollen 40 oberirdische
Stellplätze errichtet werden. Für oberirdische Stellplätze gibt die Parkplatzlärmstudie bei
Wohnanlagen folgende Bewegungshäufigkeiten an:

tagsüber 0,40 Bew./(Stellplatz und Stunde),
nachts 0,05 Bew./(Stellplatz und Stunde).

Durch die 40 Stellplätze des Bauvorhabens ist dann mit folgenden Fahrzeugbewegungen
zu rechnen:

 40 oberirdische Stellplätze, Anzahl der Fahrzeugbewegungen,
tagsüber 256 Kfz-Bewegungen,
nachts 16 Kfz-Bewegungen.

Das Bauvorhaben löst danach insgesamt folgenden, auf die Tag- und Nacht-Beurteilungs-
zeiträume bezogenen Verkehr auf öffentlichen Straßen aus:

 anlagenbezogener Verkehr auf öffentlichen Straßen
tagsüber 554 Kfz-Bewegungen,
nachts 36 Kfz-Bewegungen.

Bei der hier angestellten Betrachtung wird davon ausgegangen, dass sich die Kfz-
Bewegungen zu je 50 % auf die Sonnenstraße im Westen und die Glückstraße im Osten
aufteilen. Auf beiden Straßen verteilen sich die Bewegungen auf die Straßenabschnitte
nördlich und südlich der Grundstückszufahrten. Wird auch hier eine gleichmäßige
Verteilung angenommen, so beträgt der anlagenbezogene und auf ganze Zahlen
aufgerundete Zusatzverkehr der

 Sonnen- und Glückstraße jeweils
tagsüber (von 06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) 139 Kfz und
nachts (von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr) 9 Kfz.

Nach den Regelungen der RLS-90 ist bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von
50 km/h mit folgenden Emissionspegeln Lm,E des anlagenbezogenen Verkehrs auf den
öffentlichen Erschließungsstraßen zu rechnen:

 Emissionspegel des anlagenbezogenen Verkehrs
tagsüber Lm,E,T = 40,1 dB(A),
nachts Lm,E,N = 31,2 dB(A).
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In Anlage 1 der vorliegenden Stellungnahme ist das zu den betrachteten Straßen am
nächsten gelegene Wohngebäude Glückstraße 4 rot schraffiert dargestellt. An der
Westfassade des Gebäudes ist mit IO ein Berechnungspunkt (Immissionsort) markiert und
beschriftet. An diesen am stärksten belasteten Immissionsort berechnen sich nach den
Regelungen der RLS-90 für den anlagenbezogenen Verkehr des Bauvorhabens folgende
Beurteilungspegel Lr:

 Beurteilungspegel des anlagenbezogenen Verkehrs am Immissionsort IO
tagsüber  Lr,T = 49,7 dB(A),
nachts  Lr,N = 41,8 dB(A).

Der Immissionsort IO befindet sich in einem als Mischgebiet MI ausgewiesenen Bereich.
Nach der Verkehrslärmschutzverordnung sollen in Mischgebieten folgende
Immissionsgrenzwerte IGW nicht überschritten werden:

MI-IGW
tagsüber  Lr,T = 64 dB(A),
nachts  Lr,N = 54 dB(A).

Bei der Beurteilung von Anlagen, die unter die Regelungen der TA Lärm fallen, ist die Ziffer
7.4 der TA Lärm zu beachten. Danach sollen die Geräusche des An- und Abfahrtverkehrs
durch Maßnahmen organisatorischer Art soweit wie möglich vermindert werden, wenn

1. sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgeräusche für den Tag oder die Nacht
rechnerisch um mindestens 3 dB(A) erhöhen,

2. keine Vermischung mit dem übrigen Verkehr erfolgt ist und

3. die Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung erstmals oder
weitergehend überschritten werden.

Die o.g. drei Kriterien müssen gemeinsam erfüllt sein.

Die Verkehrslärm-Vorbelastung durch die Glückstraße ist uns derzeit nicht bekannt. Eine
Erhöhung des Vorbelastungs-Beurteilungspegels um 3 dB(A) (1. Kriterium, durch die
geforderte Aufrundung auf ganze dB(A) genügt hier eine Erhöhung um 2,1 dB(A)) tritt am
ehesten dann ein, wenn die Vorbelastung gering ist. Als weitere Voraussetzung für die
Prüfung auf Durchführung organisatorischer Maßnahmen muss eine erstmalige oder
weitergehende Überschreitung des Grenzwertes gegeben sein (Kriterium 3). Für den
Immissionsort IO wird unten eine Beispielrechnung für den empfindlicheren Nachtzeitraum
mit geringstmöglicher Vorbelastung bei gleichzeitig erstmaliger IGW-Überschreitung
durchgeführt.

IO
Nacht-Beurteilungspegel der Zusatzbelastung Lr,N 41,8 dB(A)
Nacht-Beurteilungspegel der Vorbelastung Lr,N,Vor 53,8 dB(A)
Nacht-Beurteilungspegel der Gesamtbelastung Lr,ges 54,1 dB(A)

Der IGW wird erstmals mit aufgerundet 55 dB(A) überschritten. Die Erhöhung beträgt 0,3
dB(A), d.h. aufgerundet 1 dB(A). Eine Erhöhung um 3 dB(A) ist nicht gegeben. Bei einer
höheren Vorbelastung beträgt die Erhöhung weiterhin 0,3 dB(A) oder weniger.
Die Geräusche des An- und Abfahrtsverkehrs auf öffentlichen Straßen sind somit als
unkritisch zu beurteilen. Maßnahmen organisatorischer Art zu deren Minderung sind somit
nicht geboten.
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2 Lärm durch den Parkplatzverkehr der oberirdischen Stellplätze

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass Stellplatzimmissionen auch in Wohngebieten zu
den üblichen Alltagserscheinungen gehören und dass Stellplätze, deren Zahl dem durch
die zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem von Wohnbebau-
ung geprägten Bereich keine erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervor-
rufen (vgl. hierzu u.a. den Beschluss des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg
vom 20.07.1995, Az. 3S 3538/94).

Die oberirdischen Stellplätze sind über das gesamte Plangebiet verteilt, so dass keine
unzumutbare punktuelle Häufung auftritt und dadurch die geplanten Stellplätze als
sozialadäquat einzustufen sind. Dies bedeutet, dass deren Einwirkungen auf die
Nachbarschaft (z.B. Türenschlagen zur Nachtzeit) von dieser zu dulden sind.

Mit freundlichen Grüßen
Tecum GmbH

Dipl.-Ing. (FH) K. Fischer
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Fa. Hubert Schmid Planungs GmbH
Herrn Thomas Schäfer
Iglauer Straße 2
87616 Marktoberdorf

Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Unsere Zeichen / E-Mail Durchwahl Datum

11.02.2020 18.040-4
Fischer@tecum-umwelt.de 

0831-5758-196
Hr. Fischer

27.02.2020

Vorhabenbezogener Bebauungsplan W 60 - Sonnenstraße Ost der Stadt Füssen;
schalltechnische Stellungnahme zu den Geräuschimmissionen durch die Nutzung
der oberirdischen Stellplätze sowie durch die Kfz-An- und Abfahrten auf dem
nördlichen Eigentümerweg

Anlagen:
1: Emissionsquellenplan mit einer Beurteilungspegeltabelle für die Geräusche der

oberirdischen Parkierung
2 Emissionsquellenplan mit einer Beurteilungspegeltabelle für die Geräusche der

oberirdischen Parkierung einschließlich der Geräusche der TG-Rampen

Sehr geehrter Herr Schäfer,

wir beziehen uns auf Ihre E-Mail vom 11.02.2020 und teilen Ihnen hierzu Folgendes mit:

1 Nacht-Beurteilungspegel durch den Parkplatzverkehr der oberirdischen
Stellplätze

Als Anlage 1 zum vorliegenden Schreiben ist ein Lage- und Emissionsquellenplan
beigefügt. Die oberirdischen Parkflächen sind dort mit einer blauen Rasterung überzogen.
Die so markierten Parkflächen sind mit Angaben zur Anzahl der einzurichtenden Pkw-
Stellplätze versehen.
Die Kfz-An- und Abfahrtswege sind in der Anlage mit blau gefetteten Linien dargestellt.

Die Ermittlung der Geräuschemissionen und -immissionen der Parkflächen sowie der
Fahrwege auf dem Vorhabengrundstück erfolgt unter Anwendung der Parkplatzlärmstudie

9.3
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des Bayerischen Landesamtes für Umwelt nach dem dort beschriebenen getrennten
Verfahren. Die Berechnungen können sich dabei auf die ungünstigste volle Nachtstunde
beschränken. Wird hier der einschlägige Richtwert eingehalten, so sind auch tagsüber
keine Überschreitungen zu erwarten. Die Berechnungsansätze für die lauteste Nachtstunde
können den folgenden Aufstellungen entnommen werden:

Parkflächen P1 bis P7 (siehe hierzu Planunterlagen der Anlagen 1 und 2)
Ausgangsschallleistungspegel  LW0 = 63 dB(A)
Zuschlag für die Parkplatzart KPA = 0 dB(A) (Parkplätze an Wohnanlagen)
Zuschlag für Impulshaltigkeit KI  = 4 dB(A) (Parkplätze an Wohnanlagen)
Bezugsgröße, Anzahl der Stellplätze
Parkplatz P1 (West) B = 6
Parkplatz P2 B = 6
Parkplatz P3 B = 6
Parkplatz P4 B = 6
Parkplatz P5 B = 9
Parkplatz P6 B = 4
Parkplatz P7 (Ost) B = 3
Bewegungshäufigkeit, nachts N = 0,15 (Bew./(Stellpl. u· h), lauteste Nacht-Std.

Nach den Berechnungsalgorithmen der Parkplatzlärmstudie ergeben sich für die
Parkflächen folgende Nacht-Schallleistungspegel LWA,N inklusive der o.g. Zuschläge K:

Parkplatz P1 (West)    LWA,N + K = 66,5 dB(A),
Parkplatz P2     LWA,N + K = 66,5 dB(A),
Parkplatz P3     LWA,N + K = 66,5 dB(A),
Parkplatz P4     LWA,N + K = 66,5 dB(A),
Parkplatz P5     LWA,N + K = 68,3 dB(A),
Parkplatz P6     LWA,N + K = 64,8 dB(A),
Parkplatz P7 (Ost)    LWA,N + K = 63,5 dB(A).

An-und Abfahrtswege auf dem nördlichen Eigentümerweg
Die Kfz-An-und Abfahrtswege sind in Anlage 1 mit blauen Linien markiert. Wir gehen hier
davon aus, dass sich die Fahrten zur Hälfte auf den jeweiligen westlichen und östlichen
Anfahrtsweg aufteilen. Für die nächtlichen Fahrbewegungen berechnen sich nach der
Parkplatzlärmstudie i.V.m. den Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Straßen RLS-90
bei einer Fahrgeschwindigkeit vom 30 km/h und asphaltierten Fahrwegen folgende, auf
einen Meter Fahrweg und die Nachtbeurteilungszeit „ungünstigste Stunde“ bezogene
Schallleistungspegel LWA‘,N:

Parkplatz P2     LWA‘,N = 44,1 dB(A)/m,
Parkplatz P3     LWA‘,N = 44,1 dB(A)/m,
Parkplatz P4     LWA‘,N = 44,1 dB(A)/m),
Parkplatz P5     LWA‘,N = 45,8 dB(A)/m,
Parkplatz P6     LWA‘,N = 42,3 dB(A)/m.

(jeweils in Richtung West und Ost)

Die Nacht-Beurteilungspegel des Parkierungsverkehrs (Stellplätze sowie An- und
Abfahrten) wurden an den in den Anlagen 1 und 2 markierten Immissionsorten I1 bis I9
berechnet. Sie sind in der Pegeltabelle der Anlage 1 angegeben. Die grünen Farbmarker
zeigen an, dass die Nacht-Immissionsrichtwerte nicht überschritten werden.
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2 Nacht-Beurteilungspegel durch den Parkplatzverkehr der oberirdischen
Stellplätze in Summe mit den Geräuschen der TG-Rampen

In der schalltechnischen Untersuchung vom 21.01.2019, Bericht Nr. 18.040.2/F, wurden die
nächtlichen Geräuschimmissionen der beiden Tiefgaragenrampen West und Ost
untersucht. Die Berechnungsergebnisse für eingehauste Rampen sind dort in den
Pegeltabellen der Anlage 6 angegeben.
Unter Verwendung des Berechnungsmodells der Untersuchung vom 21.01.2019 wurden
die Nacht-Beurteilungspegel ermittelt, die sich in Summe der Belastungen durch den
oberirdischen Parkierungsverkehr mit denen durch die TG-Rampen mit ihren Zufahrten
ergeben. Die Berechnungsergebnisse sind der Pegeltabelle der Anlage 2 zu entnehmen.
Die roten Farbmarker der Tabelle in Anlage 2 zeigen für I7 und I8 Überschreitungen des
Nacht-IRW von 40 dB(A) an. Die Überschreitungen sind mit gerundet einem dB(A)
geringfügig.

Hier möchten wir jedoch auf die Ausführungen des Abschnitts 2 unserer schalltechnischen
Stellungnahme vom 27.01.2020 hinweisen.

3 Schallpegelspitzen bei Parkierungsvorgängen auf den oberirdischen
Stellplätzen

Nach TA Lärm gilt der Nacht-IRW auch dann als überschritten, wenn einzelne kurzzeitige
Geräuschspitzen den Nacht-IRW um mehr als 20 dB(A) überschreiten. Geräuschspitzen
treten bei Parkplätzen durch Türenschlagen und Motorstart auf. Diese Vorgänge
verursachen in der Spitze Schallleistungspegel in Höhe von LWA,Sp. = 98 dB(A).

In allgemeinen Wohngebieten (WA) ist zur Einhaltung des max. Nacht-Spitzenwertes von
40 dB(A) + 20 dB(A) = 60 dB(A) ein Abstand des Parkplatzrandes zum nächstgelegenen
schutzbedürftigen Aufenthaltsraumfenster von 28 m erforderlich. Dieser Abstand wird
teilweise deutlich unterschritten, so dass mit Überschreitungen des in der TA Lärm
definierten Richtwertes für Geräuschspitzen von 60 dB(A) zu rechnen ist.

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg kommt in seinem Urteil vom 20.07.1995,
Az. 3 S 3538/94, zu dem Ergebnis, dass das in der TA Lärm enthaltene Spitzenpegel-
kriterium dann keine Anwendung findet, wenn der Parklärm durch die in allgemeinen und
reinen Wohngebieten zugelassene Wohnnutzung verursacht wird. Im vorliegenden Fall ist
davon auszugehen.

Mit freundlichen Grüßen
Tecum GmbH

Dipl.-Ing. (FH) K. Fischer
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